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l. Projektziel und Vorgaben
Die im Sinne des §3 Abs. 5 Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG) beauftragte Stelle
überwacht die Funktionalität der Meldewege und den Umgang sozialer Netzwerke mit
'Beschwerden über rechtswidrige Inhalte.

Diese Überwachung soll in Form eines Monitorings durch Beobachtung und systematische
Erfassung des Umgangs sozialer Netzwerke mit dort eingereichten Beschwerden erfolgen. Die
ausgewählten sozialen Netzwerke sind dabei gezielt auf rechtswidrige Inhalte hin zu
durchsuchen. Festgestellte Delikte sind dem sozialen Netzwerk zu melden und die daraufhin

erfolgten Reaktionen der Netzwerke zu überprüfen. Bieten Netzwerke mehrere

Beschwerdewege an, so ist die Überwachung der verschiedenen Meldewege mittels
unterschiedlicher Endgeräte und unter Verwendung unterschiedlicher Software
durchzuführen.

Diese Überwachung soll in halbjährlichen Testzyklen erfolgen. Nach jedem Testzyklus wird ein
Bericht über die Erkenntnisse des vergangenen Testzyklus verfasst.

Die Fokussierung während des 3. Testzyklus, der sich über den Zeitraum vom 01. 01. 2020 bis

30. 06. 2020 erstreckte, lag auf den Netzwerken Facebook, Instagram, Twitter und YouTube,

Gemeldet werden sollten Delikte, die drei verschiedenen Gruppen zugeordnet werden
können.

l. Verbreiten von Propagandamitteln und das Verwenden von Kennzeichen
. verfassungswidriger Organisationen (§86 StGB, §86a StGB)

2. Volksverhetzung, Gewaltdarstellung, Belohnung und Billigung von Straftaten (§130
StGB, §131 StGB, §140 StGB)

3. Beleidigungsdelikte (§185 StGB, §186StGB, §187 StGB)



2. NetzDG

Gesetz zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken

(Netzwerkdurchsetzungsgesetz - NetzDG) - §3 Umgang mit Beschwerden über rechtswidrige
Inhalte:

(l) Der Anbieter eines sozialen Netzwerks muss ein wirksames und transparentes Verfahren
nach Absatz 2 und 3 für den Umgang mit Beschwerden über rechtswidrige Inhalte
vorhalten. Der Anbieter muss Nutzern ein leicht erkennbares, unmittelbar erreichbares

und ständig verfügbares Verfahren zur Übermittlung von Beschwerden über rechtswidrige
Inhalte zur Verfügung stellen

(2) Das Verfahren muss gewährleisten, dass der Anbieter des sozialen Netzwerks

l. unverzüglich von der Beschwere Kenntnis nimmt und prüft, ob der in der Beschwere
gemeldete Inhalt rechtswidrig und zu entfernen oder der Zugang zu ihm zu sperren ist,

2. einen offensichtlich rechtswidrigen Inhalt innerhalb von 24 Stunden nach Eingang der
Beschwerde entfernt oder den Zugang zu ihm sperrt; dies gilt nicht, wenn das soziale
Netzwerk mit der zuständigen Strafverfolgungsbehörde einen längeren Zeitraum für

die Löschung oder Sperrung des offensichtlich rechtswidrigen Inhalts vereinbart hat,

3. jeden rechtswidrigen Inhalt unverzüglich, in der Regel innerhalb von sieben Tagen nach
Eingang der Beschwerde entfernt oder den Zugang zu ihm sperrt; die Frist von sieben
Tagen kann überschritten werden, wenn

a) die Entscheidung über die Rechtswidrigkeit des Inhalts von der Unwahrheit einer
Tatsachenbehauptung oder erkennbar von anderen tatsächlichen Umständen
abhängt; das soziale Netzwerk kann in diesen Fällen dem Nutzer vor der
Entscheidung Gelegenheit zur Stellungnahme zu der Beschwerde geben,

b) das soziale Netzwerk die Entscheidung über die Rechtswidrigkeit innerhalb von
sieben Tagen nach Eingang der Beschwerde einer nach den Absätzen 6 bis 8
anerkannten Einrichtung der Regutierten Selbstregulierung überträgt und sich
deren Entscheidung unterwirft,

4. im Falle der Entfernung den Inhalt zu Beweiszwecken sichert und zu diesem Zweck für
die Dauer von zehn Wochen innerhalb des Geltungsbereichs der Richtlinien

2000/31/EG und 2010/13/EU speichert,

5. den Beschwerdeführer und den Nutzer über jede Entscheidung unverzüglich

informiert und seine Entscheidung ihnen gegenüber begründet.

(3) Das Verfahren muss vorsehen, dass jede Beschwerde und die zu ihrer Abhilfe getroffene
Maßnahme innerhalb des Geltungsbereichs der Richtlinien 2000/31/EG und 2010/13/EU
dokumentiert wird.



(4) Der Umgang mit Beschwerden muss von der Leitung des sozialen Netzwerks durch

monatliche Kontrollen überwacht werden. Organisatorische Unzulänglichkeiten im
Umgang mit eingegangenen Beschwerden müssen unverzüglich beseitigt werden. Den mit
der Bearbeitung von Beschwerden beauftragten Personen müssen von der Leitung des
sozialen Netzwerks regelmäßig, mindestens aber halbjährlich deutschsprachige
Schulungs- und Betreuungsangebote gemacht werden.

(5) Die Verfahren nach Absatz l können durch eine von der in § 4 genannten

Verwaltungsbehörde beauftragten Stelle überwacht werden.

(6) Eine Einrichtung ist als Einrichtung der Regulierten Selbstregulierung im Sinne dieses
Gesetzes anzuerkennen, wenn

l. die Unabhängigkeit und Sachkunde ihrer Prüfer gewährleistet ist,

2. eine sachgerechte Ausstattung und zügige Prüfung innerhalb von sieben Tagen
sichergestellt sind,

3. eine Verfahrensordnung besteht, die den Umfang und Ablauf der Prüfung sowie
Vorlagepflichten der angeschlossenen sozialen Netzwerke regelt und die Möglichkeit
der Überprüfung von Entscheidungen vorsieht,

4. eine Beschwerdestelle eingerichtet ist und

5. die Einrichtung von mehreren Anbietern sozialer Netzwerke oder Institutionen

getragen wird, die eine sachgerechte Ausstattung sicherstellen. Außerdem muss sie

für den Beitritt weiterer Anbieter insbesondere sozialer Netzwerke offenstehen.

(7) Die Entscheidung über die Anerkennung einer Einrichtung

Selbstregulierung trifft die in § 4 genannte Verwaltungsbehörde.
der Regulierten

(8) Die Anerkennung kann ganz oder teilweise widerrufen oder mit Nebenbestimmungen
versehen werden, wenn Voraussetzungen für die Anerkennung nachträglich entfallen
sind.

(9) Die Verwaltungsbehörde nach § 4 kann auch bestimmen, dass für einen Anbieter von

sozialen Netzwerken die Möglichkeit zur Übertragung von Entscheidungen nach Absatz 2
Nummer 3 Buchstabe b für einen zeitlich befristeten Zeitraum entfällt, wenn zu erwarten
ist, dass bei diesem Anbieter die Erfüllung der Pflichten des Absatzes 2 Nummer 3 durch

einen Anschluss an die Regulierte Selbstregulierung nicht gewährleistet wird.



3. Überprüfung der Meldewege
Anbieter sozialer Netzwerke sind laut Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG) dazu

verpflichtet, ein Beschwerdemanagement für Meldungen rechtswidriger Inhalte für jeden
Nutzer anzubieten. Adäquates Beschwerdemanagement umfasst ein wirksames und
transparentes Verfahren für den Umgang mit Beschwerden über rechtswidrige Inhalte, das
den Vorgaben des §3 Absatz 2 und 3 des NetzDG entspricht. Zusätzlich muss für jeden
registrierten und nichtregistrierten Nutzer ein leicht erkennbares, unmittelbar erreichbares
und ständig verfügbares Verfahren zur Übermittlung rechtwidriger Inhalte bereitstehen (vgl.
§3 Absatz l i.V. m. Absatz 2 und 3 sowie §3 Absatz l Satz 2 NetzDG).

Die Funktionsweisen und Meldewege der einzelnen Netzwerke sind anhand unterschiedlicher

Endgeräte überprüft und dokumentiert worden und werden im Folgenden dargestellt.

3. 1. Facebook

Facebook stellt zwei-unterschiedliche Meldewege zur Verfügung, um rechtswidrige Inhalte zu
melden. Über den "Melden"-Link können Inhalte gemeldet werden, die nach Ansicht der

meldenden Person gegen die Gemeinschaftsstandards des Netzwerks verstoßen;

Über das NetzDG-Meldeformular können Inhalte gemeldet werden, die gegen das

Netzwerkdurchsetzungsgesetz verstoßen. Im Hilfe-Center gibt Facebook Auskunft darüber,
wie missbräuchliches Verhalten im Sinne der Gemeinschaftsstandards gemeldet werden kann.

Dabei stellt Facebook eine Anleitung zur Verfügung (s. Abb. l), in der erklärt wird, wie
mjssbräuchliche Fotos, eine Gruppe mit missbräuchlichen Inhalten oder andere

missbräuchliche Inhalte gemeldet werden können.

Facebook weist an dieser Stelle zusätzlich darauf hin, dass der Status einer abgeschlossenen

Meldung per "Melden"-Link im eigenen Support-Postfach überprüft werden kann.



3. 1. 1 "Melden"-Link

Der "Melden"-Link ist der für die Benutzer bekanntere Weg, um rechtswidrige Inhalte zu
melden. Er ist direkt in die Website und App integriert und von den zu meldenden Inhalten
aus erreichbar. Grundsätzlich können Profile anderer Nutzer, Posts und einzelne Kommentare

gemeldet werden. Voraussetzung dafür, um einen rechtswidrigen Inhalt per "Melden"-Link

melden zu können, ist, dass man zunächst Feedback zu dem jeweiligen Inhalt gibt. Erst wenn
man das Feedback an die Plattform gesendet hat, lässt sich der Inhalt melden, wenn der

entsprechende "Melde-Button" erscheint. Dies ist abhängig von den im Feedback
angegebenen Informationen.

Software
Angemeldeter Nutzer

Device

Desktop

Smartphone Browser "Melden"-Link

Nichtangemeldeter Nutzer
KommentarProfil Post Kommentar Profil Post

Browser "Melden"-Link Nicht möglich
Hat nicht l Nicht Kein
funktioniert i möglich Kommentar

Smartphone App "Melden"-Link Nicht nutzbar

Tabelle l - Zusammenfassung des "Melden"-Links (Facebook)

Desktop & Browser

Als nichtangemeldeter Nutzer ist das Melden eines Profils nicht möglich. Auch Posts und

Kommentare lassen sich aufgrund der fehlenden Meldefunktion als nichtangemeldeter Nutzer
per "Melden"-Link nicht melden. Als angemeldeter Nutzer lassen .sich per "Melden"-Link
Profile, Posts und einzelne Kommentare, wie in Abb.2 veranschaulicht, melden. Anschließend

müssen mehrere Schritte durchlaufen werden, um eine Meldung erfolgreich abschließen zu
können. Zunächst gibt man Feedback zu dem Inhalt, .indem man eine der dargestellten
Optionen wie "Gewalt" oder "Hassrede" auswählt und auf "Senden" klickt. (Abb. 3) Klickt man

auf "Etwas anderes", wird man auf ein Fenster weitergeleitet, das weitere Feedback-Optionen
darstellt, die in einem Suchfeld gesucht werden können. (Abb. 4) Hat man das Feedback

erfolgreich abgesendet, kann man schließlich bei den weiteren Optionen auf "Beitrag melden"
klicken. (Abb.5) Ob dieser Button erscheint, ist allerdings abhängig von den zuvor gewählten
Angaben.

Hat "Beitrag melden" ausgewählt werden können, erscheint ein weiteres Fenster, in dem

genauere Informationen über den Inhalt angegeben werden müssen. (Abb. 6) Um die Meldung
an Facebook übermitteln zu können, muss anschließend das Feld "Zur Überprüfung an
Facebook senden" ausgewählt werden. (Abb.7) Jedoch ist auch dieses Feld nicht immer
wählbar und abhängig von den zuvor ausgewählten Optionen.

Smartphone & Browser

Als nichtangemeldeter Nutzer lassen sich Posts über den Smartphone-Browser per "Melden"-
Link nicht melden, während Kommentare nicht angezeigt werden. Profile lassen sich rein

technisch gesehen möglicherweise melden, der Versuch war bei der Überprüfung des
Meldeweges jedoch erfolglos, da der entsprechende Button ausgegraut blieb und sich eine
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Meldung demnach nicht abschließen ließ, oder das Meldeformular endlos lud und sich nicht
aufbaute.

Als angemeldeter Nutzer erfolgt die Meldung per "Melden"-Link eines Profils, eines Beitrags
oder eines Kommentars genau wie im Desktop-Browser.

Smartphone & App

Als nichtangemeldeter Nutzer ist die App nicht verwendbar und somit eine Meldung
rechtswidrigen Inhalts nicht möglich. Als angemeldeter Nutzer lässt sich eine Meldung auf

dem gleichen Weg wie im Browser durchführen. Zunächst muss Feedback zu dem
rechtswidrigen Inhalt gegeben werden, ehe der Inhalt an Facebook gemeldet werden kann.

3. 1. 2. NetzDG-Meldsformular

Das NetzDG-Meldeformular ist speziell für Inhalte, die gemäß dem NetzDG gemeldet werden
sollen. Es ist im Hilfebereich von Facebook zu finden und über einen Link im Impressum

aufrufbar.

Alle Inhalte auf Facebook können über ihre jeweilige URL gemeldet werden. Steht diese bei

der Meldung nicht zur Verfügung, kann man versuchen den entsprechenden Inhalt über
.
Screenshots und eine Beschreibung zu melden. Allerdings kommt es dann gelegentlich zu

einer Rückmeldung des Netzwerks, dass die Meldung nicht bearbeitet werden könne, da der
gemeldete Inhalt zur Überprüfung nicht habe gefunden werden können.

Device

Desktop

Smartphone

Smartphone

Software

Browser

Browser

App
(öffnet Browser)

Angemeldeter Nutzer
Profil Post Kommentar

NetzDG-Meldeformular
NetzDG-Meldeformular
(keine Kommentar URLs)

NetzDG-Meldeformutar
(keine Kommentar URLs)

Nichtangemeldeter Nutzer
Profil Post Kommentar

NetzDG-Meldeformular
NetzDG-Meldeformular
(keine Kommentar URLs)

Nicht möglich. Link auf
Anmeldeseite öffnet jedoch
Browser

Tabelle 2 - Zusammenfassung des NetzDG-MeldeformuIars (Facebook)

Das Formular ist über einen Link im Impressum zu erreichen. Beiträge, Fotos und Videos lassen

sich auf diesem Weg melden. Das Formular verlangt viele Angaben zur eigenen Person. Dazu

gehören als Pflichtangaben der eigene Name, eine gültige Mailadresse und die eigene
Postanschrift. Die Angabe des Arbeitgebers und einer genauen Berufsbezeichnung bilden
optionale zusätzliche Angaben. Weitere Pflichtfelder zur erfolgreichen Durchführung der
Meldung sind die Angabe des jeweiligen Links (alternativ Screenshot inkl. Beschreibung des
Inhalts) und gegen welchen Paragrafen des StGB der Inhalt verstößt.

In dem Formular wird darauf hingewiesen, dass die Behauptung einer strafrechtswidrigen Tat

eine ernste Angelegenheit darstellt und es wird empfohlen, gegebenenfalls einen
Rechtsanwalt hinzuzuziehen. Der Beschwerdeführer wird von Facebook über.den Eingang der

Beschwerde per Mail informiert. Diese enthält eine eindeutige Beschwerdenummer, ist in der
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verwendeten Sprache uneinheitlich und entweder auf Deutsch oder Englisch. Gelegentlich

wird der Beschwerdeführer per Mail informiert, dass die Meldung zum aktuellen Zeitpunkt
noch bearbeitet wird. (Abb.8)

Desktop & Browser

Als nichtangemetdeter Nutzer ist das NetzDG-Meldeformular über den Link zum Impressum,
der sich auf der Anmeldeseite von Facebook befindet, zu erreichen. Über das Impressum
gelangt man auf die Facebook-Seite, die auf das Netzwerkdurchsetzungsgesetz verweist. Im

NetzDG-Hilfebereich werden zunächst einige Informationen zum NetzDG zusammengefasst
und ein Button bereitgestellt, um eine entsprechende Meldung durchzuführen. Darüber

hinaus ist es möglich direkt vom Impressum aus zum Formular zu gelangen. Für angemeldete
Nutzer ist der Meldeweg und das Formular identisch. (Abb. 9)

Wenn die Meldung erfolgreich abgeschlossen wurde, erhält man umgehend eine Bestätigung
in der Plattform selbst und zusätzlich eine Mail mit einer Zusammenfassung des in dem
Formular eingetragenen Inhalts. (Abb.10)

Per Mail wird der Beschwerdeführer anschließend über den aktuellen Bearbeitungsstand
sowie das Ergebnis der Überprüfung informiert.

Um eine Meldung mit dem NetzDG-Meldeformular durchführen zu können, ist eine URL nötig,
die direkt auf den Inhalt verweist und diesen eindeutig identifiziert. Die URLs von Profilen und

Posts kann man aus der Browserleiste kopieren, wenn man diese ausgewählt und geöffnet
hat. Um die URL eines Kommentares zu erhalten, muss auf den Zeitstempel des Kommentares

geklickt werden. (Abb. 11} Hierdurch wird man auf den ursprünglichen Post weitergeleitet,
wobei der ausgewählte Kommentar als erstes angezeigt wird und dessen Hintergrund kurz
gelb hinterlegt ist. In der Browserleiste befinden sich nun die URLdes Kommentares. (Abb; 12)

Smartphone & Browser

Über den Browser am Smartphone lässt sich das NetzDG-Meldeformular auf zwei Wegen
erreichen: Entweder über den Hilfebereich und den Button "Richtlinien und Meldungen" und

anschließende Auswahl der Fläche "Netzwerkdurchsetzungsgesetz ("NetzDG")" (vgl. Abb. 13)
oder über den bekannten Weg des Impressums und den dortigen Link zum NetzDG-
Meldeformular (Abb. 14). Anschließend baut sich das bereits beschriebene Meldeformular

auch hier schrittweise auf.

Als angemeldeter Nutzer kann man in der eigenen Startseite oben rechts die drei
waagerechten Striche anklicken. Dadurch öffnet sich ein Menü, das am Ende die Links zum

Hilfecenter und Impressum enthält.

Meldeweg und Formular entsprechen anschließend den bereits dargestellten Abläufen.

Im Browser wird nach dem Absenden des Formulars eine standardisierte Rückmeldung
(Abb.16) angezeigt.



Da das Formular identisch zu den bereits dargestellten Abläufen ist, wird auch bei diesem

Meldeweg die URL des zu meldenden Inhalts benötigt. Ähnlich wie beim Desktop-Browser
lassen sich die URLs von ausgewählten Profilen und Posts aus der Browserleiste kopieren.
Anders als beim Desktop-Browser gibt es jedoch keinerlei Möglichkeit die URL eines
Kommentares zu erhalten. Während für nichtangemeldete Benutzer die Kommentare von
vorneherein nicht sichtbar sind, sind für angemeldete Benutzer die Kommentare zwar

sichtbar, doch kann man nicht die URL erhalten. Ein Klick auf den Zeitstempel führt im mobilen
Browser zu keinerlei Reaktion. Es gibt auch keine anderen Methoden, um die URL zu finden.

Eine Meldung von Kommentaren über diesen Meldewege wäre somit nur mit viel
Mehraufwand und der zusätzlichen Verwendung des Desktop-Browsers möglich.

Smartphone & App

Als angemeldeter Nutzer ist das NetzDG-Meldeformular über das Menü auf der Startseite zu
erreichen. Darüber gelangt auf das Impressum. Über den "NetzDG-Meldung einreichen"-
Button gelangt man auf die Seite, um eine Meldung durchzuführen. Man gelangt auf diesem
Wege direkt auf das NetzDG-Meldeformular. (Abb. 17)

Ebenso wie beim Smartphone-Browser gibt es in der App keine Möglichkeit die Links der
Kommentare zu kopieren, obwohl diese für die Meldung per NetzDG-Meldeformular
notwendig sind.. Die Links zu Beiträgen oder Profilen lassen sich über die Teilen-Funktion auch
in der App kopieren. (Abb. 18/19) Kommentare lassen sich somit nur schwierig über die App
melden. Der Prozess ist mit zusätzlichem Aufwand verbunden, da die URL durch einen

anderen Weg über den Desktop-Browser identifiziert werden muss.

Als nichtangemetdeter Nutzer kann in der App technisch gesehen keine Beschwerde per
NetzDG-Meldeformular durchgeführt werden. Über einen Link zum Impressum auf der
Anmeldeseite der App kann das NetzDG-Meldeformular erreicht werden, das in einem
Smartphone-Browser geöffnet wird. Somit kann für nichtangemeldete Benutzer eine Meldung
nur über den Browser und nicht über die App stattfinden. Zudem ist die App für

nichtangemeldete Benutzer grundsätzlich nicht nutzbar, wodurch keine Inhalte oder
dazugehörige URLs für das Formular gefunden werden können. (Abb. 20)

Nach erfolgreichem Abschluss der Meldung. wird in der App die in Abb. 21 dargestellte
Rückmeldung angezeigt.

3. 1.3. Besondere Beobachtungen

Während der Monitoring Phase des l. Zyklus (01.01.2019 bis 30.06.2019) war aufgefallen,
dass ein paar neu erstellte Facebook-Konten nach wenigen aufeinanderfolgenden Meldungen
per NetzDG-Meldeformular gesperrt wurden und zur weiteren Verwendung reaktiviert
werden mussten. Weitere Sperrungen konnten diesen Zyklus nicht vermerkt werden.

DieMeldewege in diesem Zyklus unterscheiden sich nicht von dem letzten Zyklus, es konnte
jedoch eine Veränderung im Rückmeldeverhalten des Netzwerkes beobachtet werden.
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Rückmeldungen

Während sich die Meldewege von Facebook an sich nicht verändert haben, konnte diesen

Zyklus eine Änderung in dem Rückmeldeverhalten von Facebook beobachtet werden. Seit

Ende März .2020 erhält man aufgrund der COVID-19 Lage beim Abschluss der "Melden"-Link
Meldung .die Benachrichtigung, dass Aufgrund der Pandemie nicht alle gemeldeten Inhalte
überprüft werden können.

Während vor dem 23. 03. 2020 nur 5, 3% (5 von 95) der Meldungen keine Rückmeldungen
erhalten haben, erhalten 45, 9% (17 von 37) der Meldungen nach diesem Stichtag keine
Rückmeldungen mehr.

Vereinzelt können auch COVID-19 spezifische Rückmeldungen beobachtet werden:

Wir konnten die von dir gemeldeten Inhalte nicht überprüfen.

Dienstag, 24. März 2020 um 16:55

Auch Facebookist wie viele Menschen und Unternehmen auf der ganzen Welt vom
Ausbruch des Coronavirus (COVID-19) betroffen. Eine Folge ist, dass wir momentan
weniger Mitarbeiter für die Prüfung von Meldungen zur Verfügung haben.

Da es uns ein wichtiges Anliegen ist, die anstößigsten Inhalte so schnell wie möglich
zu überprüfen und zu entfernen, haben bestimmte Überprüfungen ab sofort
Priorität. Leider können wir nicht alle Meldungen für eine Überprüfung durch unser
Team priorisiereh.

Natürlich ist das nicht optimal, doch du kannst beruhigt sein, denn wir verwenden
eine Technologie, die bestimmte Inhalte von Facebook entfernt, wenn sie gegen
unsere Gemeinschaftsstandards verstoßen. Mithilfe deiner Meldung werden wir
diese Technologie verbessern können.

Zudem gibt es weitere Maßnahmen, die du ergreifen kannst, wenn du auf
Facebook etwas Anstößiges oder Beunruhigendes entdeckst:

. Inhalt verbergen

. Person oder Seite nicht mehr abonnieren

. Person oder Seite blockieren

Wir möchten, dass Facebook ein sicherer Ort für alle bleibt. Danke, dass du dir die
Zeit genommen hast, uns etwas zu melden.

Im Vergleich hierzu hat das Rückmeldeverhalten bei der Verwendung des NetzDG-
Meldeformulars sich nicht verändert.

3. 2, instagram

Instagram bietet insgesamt drei verschiedene Meldewege an. Zum einen lassen sich über den

"Melden"-Link Inhalte melden, die auf eine Verletzung der Gemeinschaftsstandards überprüft
werden. Außerdem lassen sich über das NetzDG-Meldeformular Inhalte melden, die auf
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Verstöße gegen das NetzDG überprüft werden. Zusätzlich bietet Instagram ein Community
Guidelines-Formular an, das auch ohne ein aktives Instagram Konto verwendet werden kann

und die gemeldeten Inhalte auf eine Verletzung der Gemeinschaftsstandards überprüft.
Dieses wurde aber aufgrund der Tatsache, dass es den Meldeweg über den "Melden"-Link für

nichtangemeldete Benutzer ersetzen soll, nicht in den Monitoring Prozess aufgenommen, da
sich dieser hauptsächlich mit NetzDG bezogenen Meldungen beschäftigt.

3. 2. 1. "Melden"-Link

Über den "Melden"-Link können Nutzer, Posts und Kommentare gemeldet werden.

Unabhängig vom Ausgang der Überprüfung wird der gemeldete Inhalt mit Absenden der
Meldung für den Beschwerdeführer ausgeblendet.

Device Software
Angemeldeter Nutzer

Desktop Browser
Smartphone Bro'wser
Smartphone App

Profil l Post
"Melden"-Link
"Melden"-Link
"Melden"-Link

Nichtangemeldeter Nutzer
Kommentar Profil l Post Kommentar

Nicht möglich
Nicht möglich
Nicht nutzbar

Tabelle 3 -Zusammenfassung des "Melden"-Links (Instagram)

Desktop & Browser

Als nichtangemeldeter Benutzer lassen sich Kommentare und Profile per "Melden"-Link im
Desktopbrowser nicht melden. Um die Meldung über einen rechtswidrigen Post abschließen
zu können, wird man aufgefordert sich mit einem Instagram-Profil anzumelden, sodass auch
hier eine Meldung nicht möglich ist.

Als angemeldeter Benutzer lassen sich Profile (Abb. 22), Beiträge (Abb. 23) und Kommentare
(Abb. 24) in jedem Browser über die drei waagerechten Punkte melden, wodurch das
Meldeformular auftaucht, in dem der Grund für die Meldung angegeben werden soll.

Diese letzte Seite des Meldeformulars unterscheidet sich je nach vorher angegebenem Grund

für die Meldung. Es werden immer Inhalte aufgezählt, die bei dem jeweiligen Grund gelöscht
werden. Zusätzlich wird man darüber informiert, dass Instagram der gemeldeten Person nicht

mitteilt, wer die Meldung durchgeführt hat und dass man den Notruf kontaktieren soll, wenn

sich jemand in unmittelbarer Gefahr befindet.

Rückmeldungen bezüglich einer Meldung erhält der Benutzer in Form einer Benachrichtigung
unter "Aktivität", die alle Benachrichtigungen die Account-Aktivitäten betreffen, enthält.
Wenn man eine dieser Benachrichtigungen auswählt, wird einem die Rückmeldung

dargestellt. Bei der Rückmeldung gibt es auch den Button "Weitere Optionen", der allerdings
nur auf die Gemeinschaftsrichtiinien verlinkt. (Abb.25)

Smartphone & Browser

Genau wie im Browser am Desktop ist das Melden von Benutzern und Kommentaren auch am
Smartphone im Browserfür nichtartgemeldeter Benutzer nicht möglich. Ebenso wird man zum
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Abschließen einer Meldung eines Beitrags aufgefordert, sich mit einem Instagram-Profil
anzumelden.

Auch das Melden als angemeldeter Benutzer ist identisch zu dem Meldeweg im Desktop-
Browser. Lediglich das Starten einer von einer Meldung für einen Kommentar läuft über den

Browser des Smartphones nicht über die drei waagerechten Punkte, sondern je nach

Smartphone über "Gedrückt halten" oder "zur Seite wischen" des zu meldenden Kommentars.

Der Meldeweg ist anschließend jedoch identisch mit dem der Desktopversion.

Smartphone&App

Die App ist nicht nutzbar, wenn man sich dort nicht mit einem Instagram-Profil anmeldet.

Dementsprechend können keine Meldungen als nichtangemeldeter Benutzer durchgeführt
werden.

Auch in der App lassen sich Benutzer und Beiträge über die drei waagerechten Punkte über

den bereits beschrieben Meldeweg melden.

Um ein Kommentar zu melden, muss dieser erneut je nach Smartphone entweder durch

"gedrückt halten" oder "zur Seite wischen" ausgewählt werden. Es erscheint ein lcon mit

"Ausrufezeichen". Wählt man dieses lcon aus, so erscheint ein Fenster, in dem zwei

Auswahloptionen zur Verfügung stehen. (Abb. 26)

Wird der Kommentar als "Spam" gemeldet, wird dieser augenblicklich für den

Beschwerdeführer ausgeblendet (unabhängig von dem Ausgang der Überprüfung). Bei
Auswahl des Buttons "Unangemessene Inhalte" erscheint ein weiteres Fenster, das eine

präzisere Beschreibung des zu meldenden Inhaltes verlangt. (Abb. 27)

Wurde die Beschwerde erfolgreich abgeschlossen, erhält der Beschwerdeführer eine

Meldebestätigung. (Abb. 28)
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3, 2. 2. NetzDG-Meideformular

Das NetzDG-Meldeformular ist speziell für die Meldung rechtswidriger Inhalte, die hinsichtlich

eines Verstoßes gegen das NetzDG überprüft werden sollen. Es ist im Hilfebereich von
Instagram sowohl über die App als auch im Browser zu finden. Auf diesem Weg können
unterschiedliche Inhalte (Beiträge, Fotos und Videos) über die jeweilige URL gemeldet

werden. Steht die explizite URL nicht zur Verfügung, kann man versuchen den entsprechenden
Inhalt per Screenshot und einer Beschreibung zu melden. Kommentare haben eine eigene
URL, sodass auch diese immer in dem Meldeformular eindeutig gemeldet werden können.

Device

Desktop

Software

Browser

AngemeldeterNutzer
Profil Post Kommentar

NetzDG-Meldeformular

NetzDG-Meldeformular
(keine Kommentar URLs)

NetzDG-Meldeformular
(keine Kommentar URLs)

Nichtangemeldeter Nutzer
Profil Post Kommentar

NetzDG-Meldeformular

NetzDG-Meldeformular
(keine Kommentar URLs)

NetzDG-Meldeformular
(keine URLs)

Smartphon. e Browser

App
Smartphone (öffnet

Browser)

Tabelle 4 - Zusammenfassung des NetzDG-Meldeformulars (Instagram)

Ähnlich wie bei Facebook ist während der Monitoring Phase auch hier aufgefallen, dass der

Beschwerdeführer per Mail Rückmeldungen von Instagram erhält. In ebenso inkonsistenter
Sprache werden Meldebestätigungen mit eindeutiger Melde-ID versendet. Unter Umständen
wird die meldende Person darüber informiert, dass sich die Meldung derzeit noch in der

Prüfung befindet und. der Beschwerdeführer wird in der Regel über das Resultat der
Überprüfung informiert.

Desktop & Browser

Als nichtangemeldeter Benutzer lässt sich das NetzDG-Meldeformutar über den Link zum
Impressum auf der Anmeldeseite von Instagram finden. Über den Link dort gelangt man auf
die Informationsseite über das NetzDG-Meldeformular, auf der man über den grünen Button

eine Beschwerde einreichen kann. (Abb.29) Ablauf und Formular ist identisch zu dem von
Facebook.

Auch als angemeldeter Benutzer sind der Meldeweg und das Formular identisch zu Facebook.
Über einen Link zum Impressum auf der eigenen Startseite gelangt man auf das
entsprechende NetzDG-Metdeformular. Sowohl als angemeldeter als auch als
nichtangemeldeter Benutzer erhält man nach abgeschlossener Meldung per NetzDG-
Meldeformular eine Bestätigungsmail.

Auch bei diesem Meldeweg wird die URL des zu meldenden Inhalts benötigt, um diesen
eindeutig zu referenzieren. Die URLs von Posts und Profilen lassen sich aus der Browserleiste
kopieren, währen die URLs von Kommentaren über einen zu Facebook ähnlichen Weg
gefunden werden können. Hierfür klickt man auf den Zeitstempel des Kommentares, was eine
Umleitung auf diesen zur Folge hat. (Abb. 30/31)
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Smartphone & Browser

Auch als nichtangemeldeter Benutzer kann im Smartphone-Browser das Impressum überein

Menü aufgerufen werden. Dieses öffnet sich in einem neuen Tab und von dort kommt man

über einen Link zum NetzDG-Meldeformular. (Abb. 32)

Als angemeldeter Benutzer erreicht man das Impressum über die Einstellungen auf der
eigenen Profilseite. (Abb.33) Anschließend sind der Meldeweg und das Formular für

angemeldete Benutzer und nichtangemeldete Benutzer identisch.

Ebenso wie für Facebook können im Smartphone-Browser die benötigten URLs für Profile und

Posts direkt aus der Browserleiste kopiert werden. Zusätzlich ist es möglich die URLs für
Beiträge über die Teilen-Funktion zu erhalten. (Abb.34) Im Gegensatz zum Desktop-Browser
können URLs für Kommentare im Smartphone nicht gefunden werden und eine Meldung über
diesen Weg ist so mit Mehraufwand verbunden. Dies gilt sowohl für angemeldete als auch
nichtangemeldete Benutzer.

Smartphone & App

Als nichtangemeldeter Benutzer erreicht man das NetzDG-Meldeformular über den Link zum

Impressum auf der Anmetdeseite der Plattform. (Abb. 35)

Als angemeldeter Benutzer gelangt man über das eigene Profil und die drei waagerechten
Striche in die Einstellungen. Dort kommt man über das Feld "Hilfe" auf den Button "Problem
melden" und kann Spam oder Missbrauch melden. Alternativ kann im Hilfebereich über die

Suchleiste nach dem NetzDG-Meldeformular gesucht oder direkt der "NetzDG-Button"
ausgewählt werden. (Abb.36)

Der anschließende Meldeweg und das Formular selbst sind identisch zu den bisherigen
Darstellungen.

Ähnlich wie beim Smartphone-Browser können angemeldete Benutzer die URLs von Profilen

und Beitragen über die Teilen-Funktion erhalten, indem sie "Link kopieren" auswählen.
(Abb. Des Weiteren gibt es ebenso in der App keine Möglichkeit die URL von Kommentaren zu
erhalten; Da nichtangemeldete Benutzer zwar Zugriff auf das NetzDG-Meldeformular
besitzen, jedoch den Rest der App nicht benutzen können, kann das Formular effektiv und
ohne erheblichen Mehraufwand von diesem nicht verwendet werden.

3. 2. 3. CommunityGuidelines-Formuiar

Im Hilfebereich von Instagram gibt es zusätzlich zum NetzDG-Meldeformular und dem

klassischen "Melden"-Link mit dem Community Guidelines-Formular eine dritte Möglichkeit
Inhalte, die gegen die Gemeinschaftsstandards verstoßen, zu melden. Dieser Meldeweg ist als
Alternative zum "Melden"-Link gedacht, für Benutzer ohne Instagram Account, oder wenn der

Benutzer von dem zu meldenden Inhalt blockiert wird. Über das Community Guideljnes-

Formular können Kommentare, Fotos, Videos und Profile gemeldet werden. Als Begründung
für die Meldung stehen die gleichen Auswahloptionen zur Verfügung wie beim "Melden"-Link.
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Dabei sind die Möglichkeiten "Belästigung und Mobbing" sowie "Verstöße gegen die
Privatsphäre" relevant im Sinne des NetzDG. Bei diesen beiden Auswahloptionen wurde
festgestellt, dass sich das Formular nicht erfolgreich abschließen lässt, wenn man nicht explizit
angibt, dass man keinen aktiven Instagram Account besitzt oder von dem zu meldenden Inhalt
gesperrt ist. Außerdem muss bei einer Meldung über das Community Guidelines-Formular
zwingend ein Link zu dem entsprechenden Inhalt angegeben werden, bzw. der entsprechende
Benutzername für das Melden eines Profils. Zusätzlich war während der Monitoring Phase

auffällig, dass sich das Community Guidelines-Formular in inkonsistenter Sprache aufbaut
(Sprache wechselt zwischen Deutsch und Englisch). (Abb. 39)

Desktop & Browser

Als nichtangemeldeter Benutzer können Profite, Posts und Kommentare über das Community
Guidelines-Formular gemeldet werden.

Um zu diesem Formular zu gelangen, wählt man im Hilfebereich die Option "Privatsphäre und
Sicherheit". Nachdem man anschließend "Etwas melden" ausgewählt hat, gibt es mehrere

Möglichkeiten. Die Wahl "Unangemessene Inhalte und Spam" enthält den Link zu einem
entsprechenden Formular, bei dem "Nacktheit und Pornographie", "Gewalt oder
Drogenmissbrauch" oder "Selbstverletzung oder Suizid" gemeldet werden kann. Wenn diese
Optionen nicht zutreffend sind, kann man dem zusätzlichen Link zu einem weiteren Formular
folgen, um "Belästigung oder Mobbing" zu melden. Dieses Formular lässt sich auch finden,
wenn man anstatt "Unangemessene Inhalte und Spam" "Hass-Konten" auswählt.

Auch als angemeldeter Benutzer kann das Community Guidelines-Formular verwendet
werden, um eine Meldung durchzuführen. Ähnlich wie beim NetzDG-Meldeformular erreicht
man über den Link auf der eigenen Profilseite das Impressum. Dort lässt sich wieder der
Menüpunkt "Privatsphäre und Sicherheit" auswählen. Anschließend sind der Meldeweg und
das Formular identisch zu der vorherigen Darstellung der Meldung als nichtangemeldeter

Benutzer.

Smartphone & Browser

Als nichtangemeldeter Benutzer können .Profile, Posts und Kommentare über ein Formular im
Hilfebereich gemeldet werden. Über die drei waagerechten Punkte am oberen linken Bildrand
gelangt man in die Optionen. Dort kann man auf den Hilfebereich zugreifen. (Abb. 40)
Meldeweg und Formulare sind anschließend identisch zu der Desktopvariante.

Auch als angemeldeter Benutzer erreicht man das Formular über den Optionen-Button im
eigenen Profil und den dortigen Link zum Hilfebereich. Meldeweg und Formulare sind
identisch zu der Version als nichtangemeldeter Benutzer.

Smartphone&App

Auch über die tnstagram-App ist es sowohl als nichtangemeldeter Benutzer wie auch als
angemeldeter Benutzer möglich den Hilfebereich zu öffnen. Über .diesen gelangt man auf
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selbem Weg wie zuvor bereits beschrieben zu dem Community Guidelines-F. ormular, um eine

Meldung durchzuführen.

3. 2. 4, Besondere Beobachtungen

Die Meldewege von Instagram haben sich im Vergleich zum letzten Zyklus (01.07.2019 bis

31. 12. 2019) grundsätzlich nicht verändert. Es konnten jedoch Veränderungen in den

Rückmetdeverhalten und der grundsätzlichen Handhabung von Instagram beobachtet

werden, welche einen positiven Einfluss auf die Meldewege haben.

URLsvon Kommentaren

Ende April 2020 wurde beobachtet, dass es nun auch URLs für Instagram-Kommentare gibt.
Man erhält sie ebenso wie bei Facebook und YouTube, indem man auf das Datum des

Kommentares klickt, was eine Umleitung auf den spezifischen Kommentar zur Folge hat, der
aufgrund dessen sofort sichtbar und kurz farblich hinterlegt ist.

ursprünglich gab es keine URLs für Instagram-Kommentare, was das Wiederauffinden von

Kommentaren für Benutzer erschwerte und bei der Verwendung des NetzDG-
Meldeformulares dazu führte, dass manche Meldungen nicht bearbeitet werden konnten, da

das Netzwerk nicht in der Lage war den Kommentar anhand von Beschreibungen und
Screenshotszu finden. Diese Problematik beim Melden von Instagram Kommentaren über das

NetzDG-Meldeformular ist somit nicht mehr vorhanden.

Rückmeldungen

Im letzten Zyklus konnten für Meldungen über den "Melden"-Link seit Oktober 2019 das erste

Mal Rückmeldungen beobachtet werden. In diesem Zyklus konnten weitere Veränderungen
im Rückmeldeverhalten beobachtet werden. Seit Ende März 2020 erhält man aufgrund der
COVID-19-Lage beim Abschluss der "Melden"-Link-Meldung die Benachrichtigung, dass
Aufgrund der Pandemie nicht alle gemeldeten Inhalte überprüft werden können, welche wie
folgtaussieht:

Leider stehen uns aufgrund der Coronavirus (COVID-19)-Pandemie derzeit weniger
Kapazitäten zur Überprüfung von gemeldeten Inhalten zur Verfügung. Da wir
voraussichtlich nicht alle gemeldeten Inhalte überprüfen können, konzentrieren
wir uns aktuell auf solche Inhalte, die das größte Gefahrenpotenzial aufweisen

Während vor dem 23. 03. 2020 36, 8% (7 von 19) der Meldungen keine Rückmeldungen
erhalten haben, erhalten 81, 2% (95 von 117) der Meldungen nach diesem Stichtag keine
Rückmeldungen mehr.
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Vereinzelt können auch COVID-19-spezifische Rückmeldungen beobachtet werden:

IV/r konnten die von dir gemeldeten Inhalte nicht überprüfen.

oder

Im Moment können wir nicht alle gemeldeten Inhalte mit derselben Priorität
behandeln.

gefolgt von

Leider stehen uns aufgrund der Coronavirus (COVID-19)-Pandemie derzeit
geringere Review-Kapazitäten zur Verfügung. Dies betrifft auch die Überprüfung
von gemeldeten Inhalten.

Aus diesem Grund können wir nur gemeldete Inhalte mit hohen Gefahrenpotenzial
überprüfen. Wenn du XXX auf Instagram nicht mehr sehen möchtest, kannst du
ihm/ihr auch nicht mehr folgen oder ihn/sie stumm schalten oder blockieren. Dann
siehst du seine/ihre Beiträge und Kommentare nicht mehr in deinem Feed.

Meldungen wie deine sind wichtig, damit Instagram auch weiterhin ein sicherer
Ort bleibt, an dem sich alle wohlfühlen.

Im Vergleich hierzu hat das Rückmeldeverhalten bei der Verwendung des NetzDG-
Meldeformulars sich nicht verändert.

Es wurde zudem eine weitere interessante Beobachtung bei einer der Instagram "Melden"-

Link Meldung gemacht: Gemeldet wurde ein Post, der vor einer Beschreibung der
Schutzstaffel (SS) die Parole "Sieg Heil" verwendete (BFJCRM-2780). Es gab hierzu keinerlei
Rückmeldung seitens Instagram und auch der Post war zum Zeitpunkt der Überprüfung
vorhanden. Jedoch wurde die rechtswidrige Parole "Sieg Heil" aus dem Post entfernt, weshalb

die Meldung als gelöst angesehen wurde. Die Ursache für diese Entfernung und ob die
Meldung Einfluss hierauf hatte ist aufgrund der fehlenden Rückmeldung jedoch nicht
ersichtlich. Inzwischen wurde der gesamte Account mitsamt diesem Post gelöscht.

3. 3. Twitter
Twitter stellt zwei verschiedene Meldewege zur Verfügung um Profile, einzelne Meldungen

("Tweets"), einzelne Direktnachrichten oder eine ganze Unterhaltung zu melden. So sind
einerseits Meldungen über den "Melden"-Link möglich, die vom Netzwerk auf Verletzungen
gegen die Twitter-Gemeinschaftsstandards oder bei entsprechender Angabe auf Verstöße
gegen das NetzDG untersucht werden. Zusätzlich ist eine Meldung über das separate NetzDG-
Meldeformular möglich. Diese Meldungen sind ausschließlich für Inhalte bestimmt, die auf
Verstöße gegen das NetzDG überprüft werden sollen.

Im Hitfe-Center von Twitter steht für jeden registrierten und nicht registrierten Benutzer eine

Anleitung zur Verfügung, wie missbräuchliches Verhalten per "Metden"-Link gemeldet
werden kann. Hier wird zunächst beschrieben, wie Tweets oder Profite gemeldet werden
können. Anschließend wird erläutert, wie sich einzelne Direktnachrichten oder eine ganze
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Unterhaltung per "Melden"-Link melden lassen. Diese Erläuterung lässt sich wahlweise für

iOS-, Android- oder Laptopgeräte anzeigen. Zusätzlich wird an. dieser Stelle auch auf das
NetzDG-Meldeformular hingewiesen, das entweder direkt über den dort aufgeführten Link

oder über das Impressum des Netzwerks verfügbar ist.

In dem Hilfe-Center weist Twitter darauf hin, dass eine meldende Person in der Plattform eine-

Benachrichtigung erhält, wenn Maßnahmen gegen einen Account ergriffen wurden, von dem

man selbst einen Inhalt gemeldet hat, unabhängig davon, ob diese Maßnahmen aufgrund der

eigenen Meldung oder einer anderen Meld. ung erfolgten. Die meldende Person erhält in der

Regel vom Anbieter eine Rückmeldung in Form einer automatisierten E-Mail, in der das

Resultat der Überprüfung mitgeteilt wird. Als angemeldeter Twitter-Benutzer erhält man

manchmal zusätzlich oder alternativ zu der automatisierten E-Mail eine Twitter-

Benachrichtigung in seinem Account. Rückmeldungen erfolgen in Abhängigkeit des Browsers

und derApp-Einstellungen des jeweiligen Nutzers in Deutsch oder Englisch.

Allgemein muss an dieser Stelle festgehalten werden, dass nach NetzDG rechtswidrige Inhalte

nur für Deutschland gesperrt werden, während bei Verstößen gegen die Gemeinschaftsregeln

grundsätzlich die Tweets nicht mehr sichtbar sind. Innerhalb von Konversationen bleiben diese

Tweets weiterhin als Platzhalter vorhanden und man sieht nur, dass die Tweets gegen das
deutsche Gesetze beziehungsweise die Gemeinschaftsstandards verstoßen. (Abb.41)

33. 1. "Me!den"-Link

Der "Melden"-Link ist der für die meisten Benutzer bekanntere Weg, um Inhalte zu melden.
Er ist in die Website und die App integriert und direkt von den zu meldenden Inhalten

erreichbar. Über diesen Weg können die Profile anderer Benutzer sowie einzelne Mitteilungen
("Tweets") gemeldet werden.

Device

Desktop
Smartphone
Smartphone

Software

Browser

Browser

App

Angemeldeter Nutzer
Profil Tweet

"Melden"-Link
"Melden"-Link
"Melden"-Link

Nichtangemeldeter Nutzer
Profil Tweet

Nicht möglich
Nicht'möglich
App nicht nutzbar

Tabelle 5 - Zusammenfassung des "Melden"-Links (Twitter)

Desktop & Browser

Als nichtangemeldeter Benutzer ist eine Meldung von Profilen und Tweets aufgrund fehlender
Auswahlflächen nicht möglich. Als angemeldeter Benutzer können Profile (Abb.42) und
Tweets (Abb.43) über den "Melden"-Link und das dadurch aufgerufene Meldeformular
gemeldet werden. Wie eine solche Meldung durchzuführen ist, beschreibt Twitter in ihrem

netzeigenen Hilfe-Center.

Das Meldeformular kann auf zwei verschiedene Arten verwendet werden. Man kann sowohl

Inhalte melden, die nach dem NetzDG und den Twitter-Gemeinschaftsregeln überprüft

werden, als auch Inhalte, die nur nach den Gemeinschaftsregeln überprüft werden sollen.
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Beim Ausfüllen des Meldeformulars bei einer Meldung per "Melden"-Link als angemeldeter

Benutzer wird man zunächst aufgefordert anzugeben, warum man den Inhalt melden möchte.
Hier lässt sich unter anderem angeben, dass der Inhalt unter das

Netzwerkdurchsetzungsgesetz fällt. Über den Link "mehr erfahren" gelangt man auf das Hilfe-
Center von Twitter und erhält Informationen, wie Verstöße auf der Plattform gemeldet

werden können. Anschließend wird man aufgefordert anzugeben, was für einen Verstoß man

melden möchte und welchem Paragrafen dieser zuzuordnen ist. Es muss angegeben werden,

gegen wen der zu meldende Inhalt gerichtet ist und für wen die Meldung erstattet wird.
Abschließend wird man anhand folgenden Textes über die Bedeutung einer solchen Meldung

belehrt:

Ich verstehe, dass die gemeldeten Inhalte auf potenzielle Verstöße gegen die
Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Twitter und/oder das deutsche Strafrecht
untersucht wird und dass ich . eine Beschwerde einreiche, die gemäß dem

Netzwerkdurchsetzungsgesetz zur Löschung oder zur Vorenthaltung von Inhalten
in Deutschland führen kann. Ich verstehe, dass ich mit dieser Beschwerde einen
schwerwiegenden Vorwurf erhebe.

Alle in dieser Beschwerde enthaltenen Informationen sind wahr und korrekt und
ich reiche diese Beschwerde ein, weil ich in gutem Glauben der Ansicht bin, dass
eine .Verletzung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Twitter oder eine
sonstige Rechtsverletzung vorliegt.

Ich verstehe, dass der gemeldete Nutzeraccount benachrichtigt wird und dass diese
Angelegenheit an die Lumen-Datenbank gemeldet, im Twitter Transparenzbericht
aufgeführt und in gesetzlich vorgeschriebene öffentliche Berichte und Berichte an
Behörden aufgenommen werden kann. (Um fortzufahren, bitte nach unten
scrollen.)

Ich verstehe, dass sich durch die Einsendung unvollständiger, ungültiger oder
falscher Meldungen die Wahrscheinlichkeit verringern kann, dass diese Meldung
(sowie zukünftige Meldungen) von den Twitter Systemen überprüft oder akzeptiert
werden.

Ich verstehe, dass die Einsendung falscher Meldungen über Verstöße gegen die
Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder von falschen Rechtsbeschwerden zur
Unterdrückung der Inhalte anderer Nutzer ein missbräuchliches Verhalten im
Rahmen der Twitter Regeln darstellen kann und dass wiederholte Verstöße zur
dauerhaften Sperrung meines Accounts (sowie eventuell vorhandener verknüpfter
Accounts) führen können.

Durch eine digitale Signatur und Anklicken eines Kontrollkästchens bestätigt man, die
Informationen gelesen zu haben und sie anzuerkennen. Wenn die Meldung abgeschlossen
wurde erhält man eine Bestätigung in dem Netzwerk und Twitter macht Vorschläge, wie die

eigene Twitter-Erfahrung während der Überprüfung der Meldung durch Blockieren oder
Stummschalten des jeweiligen Users verbessert werden kann. (Abb.44)
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Wenn man andere Angaben im Meldeformular macht, kann man Inhalte melden, die nur nach
den Twitter Regeln überprüft werden. (Abb.45)

Anstatt "Fällt unter das Netzwerkdurchsuchungsgesetzt" kann man eine der änderen
Optionen melden, wenn man einen Inhalt nach den Twitter-Regeln melden möchte. Wenn
man beispielsweise auf "Verdächtig oder Spam" klickt, kann man hierfür noch einen
genaueren Grund auswählen und das Formular absenden. Auch über diesen Meldeweg erhält
man in der Regel Feedback per E-Mail mit dem Ergebnis der Meldung.

Eine Meldung nach Gemeinschaftsstandards geht bei Twitter jedoch nur bei

Gemeinschaftsstandards, die nicht bereits durch den NetzDG-Meldeweg abgedeckt sind, wie

etwa Spam, verdächtige Tweets mit Links zu schädlichen Webseiten, gefälschte Accounts oder

Verdacht auf Selbstverletzung oder Selbstmord. Andere typische Gemeinschaftsstandards wie
"Hassrede oder explizite Gewalt", "Belästigung oder Mobbing" oder "Rassismus oder
Diskriminierung" sind aufgrund der Integration mit dem NetzDG nur noch . über diesen

Meldeweg verfügbar. Eine Meldung nach NetzDG schließt jedoch ebenfalls immer eine

Überprüfung nach den Gemeinschaftsstandards mit ein.

Smartphone & Browser

Genau wie in der Desktop-Version lassen sich auch über den Smartphone-Browser als
nichtangemeldeter Benutzer weder Profile noch Tweets melden. Als angemeldeter Benutzer
wird man wie auch am Desktop über den "Melden"-Link zu dem entsprechenden

Meldeformular weitergeleitet.

Smartphone & App

Als nichtangemeldeter Benutzer lässt sich die Twitter App nicht nutzen, sodass das Melden

eines Profils oder Inhalts auf diesem Weg nicht möglich ist. Als angemeldeter Benutzer
erreicht man über den "Melden"-Link an dem zu meldenden Inhalt wieder das entsprechende

Meldeformular, um eine Meldung zu tätigen. (Abb. 46/47)

3. 3. 2. NetzDG-Mefdeformular

Das NetzDG-Meldeformular ist speziell für Inhalte, die gemäß Netzwerkdurchsetzungsgesetz.

überprüft werden sollen und ist im Hilfe-Center oder über das Impressum von Twitter,

welches zur gefragten Seite im Hilfe-Center leitet, zu finden. Zudem gibt es nun die

Möglichkeit für nichtangemeldete Benutzer das NetzDG-Meldeformular direkt über die zu

.

meldenden Tweets selbst zu erreichen.
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Device

Desktop
Smartphone

Smartphone

Software

Browser

Browser.

App
(als Browser)

Angemeldeter Nutzer
Profil Tweet

NetzDG-Meldeformular

NetzDG-Meldeformular

NetzDG-Meldeformular
(keine Profil URLs)

Nichtangemeldeter Nutzer
Profil Tweet

NetzDG-Meldeformular

NetzDG-Meldeformular

NetzDG-Meldeformular
(keine URLs)

Tabelle 6 - Zusammenfassung des NetzDG-Meldeformulars (Twitter)

Desktop & Browser

Als nichtangemeldeter Benutzer lassen sich Profile und Inhalte per NetzDG-Meldeformular
melden. Zugriff zu dem Formular erhält man über den Hilfebereich im Impressum der
Plattform. (Abb.48)

Auch als angemeldeter Benutzer lassen sich auf dem gleichen Weg Profile und Inhalte dem
Netzwerk melden. Über den Link zum Impressum auf der eigenen Profilseite lässt sich das

NetzDG-Meldeformular aufrufen. (Abb.49)

Speziell für nichtangemeldeter Benutzer gibt es zudem nun als Alternative zum "Melden"-Link
die Möglichkeit, direkt von einem Tweet zum NetzDG-Meldeformular zu gelangen. Hierzu
wählt man wie beim "Melden"-Link den Tweet zum Melden aus, wodurch man die zwei

Optionen "Tweet melden" und "Verstoß gegen das NetzDG melden" hat. Erstere leitet einen
weiter ins Hilfe-Center, wo eine Auswahl an verschiedenen Metdeformularen, unter anderem
dem NetzDG-Meldeformular, zu finden ist. Letztere Option leitet einen hingegen direkt zum

NetzDG-Meldeformular, welches mit der URL des ausgewählten Tweets vorausgefüllt wurde.

(Abb. 50) Einen vergleichbareren Meldeweg für Profile gibt es allerdings nicht.

Das NetzDG-Meldeformular ist ähnlich aufgebaut wie das Meldeformular des "Melden"-Links,

sodass auch hier ähnliche Angaben gefordert werden. Es wird eine Angabe gefordert, welchen
Verstoß man melden möchte und welchem Paragrafen dieser zuzuordnen ist. Es muss

angegeben werden gegen wen der zu meldende Inhalt gerichtet ist und für wen die Meldung
erstattet wird. Ergänzend zum Formular des "MeIden"-Links wird darüber hinaus eine Angabe
gefordert, welcher Benutzer den zu meldenden Inhalt veröffentlicht hat (Twittername), ob ein
Profil oder ein Tweet gemeldet wird sowie einige Angaben zur eigenen Person. Dazu gehören

eine eigene Mailadresse, optional die Angabe des eigenen Profilnamens (Abb. 51), eine digitale
Signatur und das Abschließen einer reCAPTCHA-Challenge. Ist diese erfolgreich abgeschlossen
worden, wird man über die Auswirkungen einer Meldung belehrt und durch Anklicken eines
Kontrollkästchens bestätigt man die Informationen gelesen zu haben und sie anzuerkennen.
(Abb. 52) Eine anschließende Meldung im Browserfenster bestätigt den Eingang der Meldung.
(Abb. 53) Zusätzlich wird man innerhalb der Twitter-Benachrichtigungen informiert, dass die
Meldung bei Twitter eingegangen ist, sofern man dein eigenen Profilnamen bei der Meldung
mit angibt. (Abb. 54)
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Smartphone & Browser

Als nichtangemeldeter Benutzer ist es möglich, das NetzDG-Meldeformular über den Browser

des Smartphones zu erreichen und auf diese Weise ein rechtswidriges Profil oder einen

rechtswidrigen Inhalt zu melden. Zugriff zu dem Formular erhält man ebenso wie bei der
Desktop-Version über den Link im Impressum des Portals. (Abb. 55/56) Das Meldeformular ist

identisch zu der Desktopversion. Als angemeldeter Benutzer gelangt man ebenfalls über das

Impressum auf das Meldeformular. (Abb. 57)

Ebenso wie beim Desktop-Browser haben nichtangemeldete Benutzer zudem die Möglichkeit
von einem Tweet aus auf dasNetzDG-Meldeformular mit vorausgefüllter URL zu gelangen.
(Abb. 58)

Die für das Metdeformular benötigten URLs von Tweets und Profilen lassen sich genau wie
beim Desktop-Browser aus der Browserleiste kopieren, wenn der entsprechende Inhalt
geöffnet ist.

Smartphone & App

Als nichtangemeldeter Benutzer ist die App nicht verwendbar, allerdings ist es möglich das
Hilfe-Center zu erreichen, worüber das NetzDG-Meldeformular geöffnet und eine

entsprechende Meldung durchgeführt werden kann. Hierzu muss der Benutzer im

Startbildschirm auf den Anmeldebildschirm wechseln und dort auf die drei Punkte neben dem

Twitter lcon klicken und "Über auswählen. Die dargestellten Informationen über die Twitter-

App enthalten einen Link zum Hilfe-Center. (Abb.59) Von dort entspricht, der Weg zum
Meldeformuiar dabei exakt den Darstellungen des vorherigen Kapitels. Da die App jedoch
grundsätzlich für nichtangemeldete Benutzer nicht bedienbar ist, können weder Inhalte
selbst, geschweige denn deren. URLs, gefunden werden.

Als angemeldeter Benutzer ist es ebenso möglich über das Hilfe-Center das NetzDG-
Meldeformularzu erreichen.

Um die URL von Tweets innerhalb der App zu erhalten, kann die Teilen-Funktion verwendet

werden. Hierbei wählt man zunächst den Teilen-Button und anschließend die Option "Link
zum Tweet kopieren" aus. (Abb.60) Eine direkte Möglichkeit die URLs von Profilen innerhalb
der App gibt es allerdings nicht. Mit Wissen über den Aufbau von Twitter-URLs und Geschick
lassen sich diese jedoch mit etwas Aufwand erzeugen.

3. 3. 3. Besondere Beobachtungen

Im Vergleich zum letzten Zyklus (01.07.2019 - 31.12.2019) haben sich die Meldewege diesen

Zyklus nicht merklich geändert. Während die Meldeformulare an sich keinerlei Änderungen
aufweisen, hat sich die Erreichbarkeit des NetzDG-Meldeformulars für nichtangemeldete
Benutzer eindeutig verbessert. Obwohl nichtangemeldete Benutzer weiterhin nicht den
"Melden"-Link verwenden können, ist das Formular nun direkt über die Tweets selbst

erreichbar, genau wie bei einer "Melden"-Link Meldung, wodurch alle Benutzer den
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"bekannten" und simpelsten Meldeweg verwenden können ohne sich dafür extra anzumelden
oder im Hilfe-Center nach dem entsprechenden Formular suchen zu müssen.

Rückmeldungen

Twitter hatzwei verschiedene Varianten von Rückmeldungen, die dem Benutzer aufgrund

einer Meldung mitgeteilt werden. Die jeweilige Art der Rückmeldung hängt hierbei nur
entfernt von dem verwendeten Meldeweg ab. In der Regel erhält der Benutzer eine E-Mail als

Rückmeldung von Twitter (Abb. 61), wobei die Emailadresse entweder im Meldeformular
angegeben wurde oder dem Account des Benutzers zuzuordnen ist. Sollte der Account des
Benutzers beim Melden bekannt sein, wenn demnach der angemeldete Benutzer den

"Melden"-Link verwendet oder bei der Verwendung des NetzDG-Meldeformulars den eigenen
Account mitangibt, wird zusätzlich oder alternativ eine Rückmeldung dem Twitter Account
gesendet. Hierbei ist bei einer Meldung nicht ersichtlich, welche Variante der Rückmeldung
der Benutzer erhalten wird.

Die Twitter-Rückmeldungen per E-Mail sind standardisiert und enthalten sowohl die
Bestätigung der eingegangenen Meldung sowie dessen Ergebnis. Jede E-Mail bezieht sich auf
eine bestimmte Meldung.

Die Rückmeldungen im Account, welche sich in den Twitter Benachrichtigungen finden lassen,
haben jedoch einen anderen Aufbau und können sich auf mehrere Meldungen beziehen.
(Abb. 62) Es können hierbei zwei verschiedene Arten von Rückmeldungen beobachtet werden.
Die eine Rückmeldungsart scheint eine Bestätigung der letzten Meldungen sowie einem
ersten Ergebnis zu enthalten, während die andere ein Update zu getätigten Meldungen
darstellt und die Ergebnisse weiter erläutert. Dieses Update kann sich auf Meldungen
beziehen, zu denen es bereits eine Rückmeldung gab, es kann jedoch auch die erste
Rückmeldung sein, die der Benutzer erhält.

Die Twitter Rückmeldung beziehen sich allerdings nur auf den Profilnamen des gemeldeten
Accounts und beinhalten keinerlei Referenz auf den tatsächlich gemeldeten Tweet.

Infolgedessen ist es nicht möglich bei multiplen Meldungen des gleichen Accounts die
Rückmeldungen von Twitter den einzelnen Meldungen exakt zuzuordnen. (Abb. 63/64)

Zudem kann es wie beim Ticket BFJCRM-2955 passieren, dass während der Bearbeitung der

Meldung der Profilname des Accounts geändert wird. Während die vorherigen URLs immer
noch gültig sind und auf die neuen URLs umleiten, ist die grundsätzliche Referenz auf den
Account nun eine andere. Infolgedessen bezieht sich die Rückmeldung auf den neuen Namen
und kann nicht mehr zugeordnet werden, wenn nicht bekannt ist, dass sich der Name

geändert hat.

3. 4. YouTube

Hier können Profile, Videos, Kommentare und Community Posts von Kanalbetreibern per
"Melden"-Link oder über das separate NetzDG-Meldeformular gemeldet werden. Während
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Meldungen per NetzDG-Meldeformülar explizit auf Verstöße gegen eben dieses untersucht

werden, lässt sich bei Meldungen per "Melden"-Link durch das Setzen eines Hakens in einem
Kontrollkästchen angeben, ob der Inhalt auf einen Verstoß gegen die Gemeinschaftsstandards

oder gegen das NetzDG untersucht werden soll.

3. 4. 1. "Meiden"-Link

Device Software
Angemeldeter Benutzer

Desktop

Smartphone Browser

Smartphone App

Video Kommentar

Browser Meldeformular

Profil
Nicht
möglich
Nicht
möglich
Nicht

möglich

Tabelle 7 - Zusammenfassung des "Melden"-Links (YouTube)

Nichtangemeldeter Benutzer
Video Kommentar Profil

Meldeformular

Meldeformular

Nicht möglich

Nicht möglich

Nicht möglich

Der "Melden"-Link ist der für Benutzer bekanntere Weg, um Inhalte zu melden. Er ist direkt in

die Webseite und App integriert und von den jeweiligen Inhalten zu erreichen. Explizite
Angaben im Rahmen der Meldung entscheiden, ob der Inhalt auf einen Verstoß gegen die
Gemeinschaftsstandards oder gegen das NetzDG überprüft wird. Über den "Melden"-Link

können Videos, Kommentare und Community Posts gemeldet werden. Eine Meldung von
Profilen über diesen Meldeweg ist jedoch grundsätzlich nicht möglich.

Wenn die meldende Person den Inhalt explizit nach dem NetzDG überprüfen lässt, erhält sie

vom Anbieter eine Mail mit einer eindeutigen Melde-ID und einer Eingangsbestätigung der
Meldung. Nach der Prüfung wird der Benutzer über das Resultat der Überprüfung informiert.
Die Sprache der Rückmeldung scheint sich dabei an die von dem Benutzer im eigenen Profil
eingestellte Sprache zu orientieren.

Bei einer ausschließlichen Meldung nach den Gemeinschaftsstandards erhält der Benutzer
keinerlei Rückmeldung vom Netzwerk.

Desktop & Browser

Um ein Video per "Melden"-Link zu melden, wird man aufgefordert sich bei der Plattform

anzumelden, sodass eine. Meldung als nichtangemeldeter Benutzer nicht möglich ist. Ebenso
kann ein nichtangemeldeter Benutzer keine Kommentare zu melden. Als angemeldeter
Benutzer hingegen lassen sich Videos und Kommentare per "Melden"-Link und dem

entsprechenden Meldeformular melden.

Videos und Kommentare können gemeldet werden, indem man über die drei Punkte eine

Auswahlfläche erreicht und das Feld "Melden" anklickt. Auf diesem Weg gelangt man direkt
zu dem nachfolgenden Meldeformular.

. Wenn man eine Meldung nur nach den Gemeinschaftsstandards durchführt, muss man nur

einen der beiden Gründe "Hassrede oder explizite Gewalt" oder "Belästigung oder Mobbing"
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auswählen und gegebenenfalls angeben, gegen wenn sich eine Beleidigung richtet. Die
Meldung wird beendet, indem man auf den "Melden"-Button klickt (Abb. 65/66), ohne das
optionale Häkchen für eine Überprüfung nach NetzDG auszuwählen. Der Benutzer erhält keine
Rückmeldung nach der Meldung.

Wenn man eine "Melden"-Link-Meldung auch nach NetzDG überprüfen lassen möchte, muss
man das optionale Häkchen "Meines Erachtens sollte dieser Inhalt gemäß dem
Netzwerkdurchsetzungsgesetz gesperrt werden" setzen, bevor man auf den "Metden"-Button
klickt. Anschließend werden weitere Angaben gefordert: Der genaue Problemtyp, in welcher
Position man melde und warum man der Meinung sei, dass der Inhalt illegal ist. (Abb. 67) Bei
Abschluss erscheint ein weiteres Fenster mit der Zusammenfassung der. Meldung und der

Benutzer erhält eine E-Mail mit einer eindeutigen Referenznummer.

SmartDhone & Browser

Auch hier wird man aufgefordert, sich mit einem registrierten Profil anzumelden, um die
Meldung erfolgreich abschließen zu können. Demnach lassen sich Kommentare und Videos
wie auch am Desktop als nichtangemeldeter Benutzer nicht melden. Als angemeldeter
Benutzer lassen sich die Inhalte entsprechend des Vorgangs am Desktop auch per Smartphone
melden. Während der entsprechende Melde-Button bei Videos leicht zu erreichen ist, ist
dieser bei Kommentaren eher schwer zu finden. Erst durch Klicken auf den entsprechenden

Kommentar öffnet sich eine Auswahlmöglichkeit, um eine Meldung durchführen zu können.

(Abb. 68)

Durch einen Klick auf den Kommentar wird das Auswahlmenü geöffnet, welches die Option

"Melden" beinhaltet. Beim Melden erscheint das gleiche Meldeformular, wie im Desktop-
Browser oder der App. Das Meldeformular für den Smartphone-Browser enthält eine
zusätzliche Seite mit dem Hinweis, dass man sich bei Gefahr an die Polizei wenden soll.

(Abb. 69)

Nach dem Klick auf "Fertig" ist die Meldung abgeschlossen, sofern kein Häkchen für die
Überprüfung nach NetzDG gesetzt wurde. Bei einer Meldung nach NetzDG erscheinen zwei
weitere Meldeformularseiten. (Abb.70)

Smartphone & App

Auch in der App lassen sich als nichtangemeldeter Benutzer keine Meldungen per "Melden"-
Link durchführen, da entweder der entsprechende Button fehlt oder man beim Absenden des
Meldeförmulars aufgefordert wird, sich mit einem Nutzerprofil anzumelden. Als
angemeldeter Benutzer lassen sich in der App Videos und Kommentare melden. Die Meldung
von Videos und Kommentaren verläuft komplementär zu der zuvor beschriebenen Meldung

am Laptpp.
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3. 4. 2 NetzDG-Meldeformular

Das NetzDG-Meldeformular ist speziell für Meldungen, deren Inhalt auf Verstöße gemäß dem

NetzDG überprüft werden sollen. Es ist im Hilfebereich von YouTube zu finden. Damit das

Netzwerk die Meldung dem entsprechenden Inhalt zuordnen kann, mussindem Formular die
LJRL des Inhalts angegeben werden. In der Regel erhält der Beschwerdeführer eine

Rückmeldung per E-Mail.

Device

Desktop

Software

Browser

Smartphone Browser

App
Smartphone (öffnet

Browser)

Angemeldeter Benutzer
Video Kommentar

NetzDG-Meldeformular

NetzDG-Metdeformular
(keine Kommentar URLs)

NetzDG-Meldeformular
(keine Kommentar URLs)

Nichtangemeldeter Benutzer
Profil Video Kommentar Profil

NetzDG-Meldeformular

NetzDG-Meldeformular
(keine Kommentar URLs)

NetzDG-Meldeformular
(keine Kommentar URLs)

Tabelle 8 - Zusammenfassung des NetzDG-Meideformulars (YouTube)

Desktop & Browser

Über den entsprechenden Buttpn (Abb.71) gelangen angemeldete und nichtangemeldete

Benutzer gleichermaßen direkt zu dem NetzDG-Meldeformular. Dort muss zunächst die

eigene E-Mail-Adresse angegeben werden. Über diese wird der Beschwerdeführer nach

erfolgreicher Meldung über den Eingang dieser und das Resultat der Überprüfung informiert.

Zusätzlich muss in einem Auswahlfeld angegeben werden, ob die Beschwerde als Nutzer oder

Beschwerdestelle durchgeführt wird. Die exakte URL des beanstandeten Inhalts muss

angegeben werden, ebenso wie die Auswahl eines Beschwerdegrunds. Zusätzlich soll

möglichst genau beschrieben werden, warum der gemeldete Inhalt der eigenen Ansicht nach
rechtswidrig ist. (Abb.72)

Abschließend muss das Formular per digitaler Unterschrift (Eingabe des vollständigen
Namens) bestätigt und der Meldevorgang per Klick auf den "Senden"-Button abgeschlossen
werden.

Die benötigten URLs von Videos und Profilen lassen sich aus der Browserleiste kopieren, wenn
diese Inhalte geöffnet sind. Um die URL von Kommentaren zu erhalten, klickt man ähnlich wie

bei Facebook und Instagram auf den Zeitstempel des Kommentares. Die daraus folgende
Umleitung hebt den Kommentar als "Markierten Kommentar" an erster Stelle hervor und die
URL in der Browserleiste referenziert diesen. (Abb.72)

Smartphone & Browser

Auch im Smartphone-Browser ist es möglich, per NetzDG-Meldeformular eine Meldung
durchzuführen. Hierzu klickt man auf dem Startbildschirm oben rechts auf das Profil-lcon, um

das Menü aufzurufen, was sowohl bei angemeldeten Benutzern als auch nichtangemeldeten
Benutzern gleichermaßen funktioniert. (Abb.75)

27



Wählt man dort den Punkt "NetzDG Beschwerden" aus, öffnet sich ein Meldeformular, in dem

die gleichen Angaben gemacht werden müssen wie am Desktop. (Abb.76)

Ebenso wie beim Desktop-Browser wird für das Meldeformular die URL des zu meldenden
Inhalts benötigt. Bei Videos kann man zudem die URL erhalten, indem man wie in der App die
Teilen-Funktion verwendet. Die URLs von Kommentaren hingegen kann man nicht erhalten.

Dies gilt sowohl für angemeldete als auch nichtangemeldete Benutzer,

Smartphone & App

Sowohl als angemeldeter als auch als nichtangemeldeter Benutzer der App gelangt man, wie
auch im Smartphone-Browser, über das Profil-lcon auf die Menü-Leiste. Dort lässt sich in
beiden Fällen das NetzDG-Meldeformular auswählen. (Abb.77/78)

Wird das Feld "NetzDG Beschwerden" ausgewählt, öffnet, ebenso wie bei der direkten

Verwendung des Meldeformulars über den Smartphone-Browser, der Standard-Browser eine
einem Browser ähnliche Anzeige in der App, in dem das NetzDG-Meldeformular angezeigt

wird.

Um die URLs von Inhalten innerhalb der App zu erhalten, kann für Videos und Profile die

Teilen-Funktion der App verwendet werden. Bei Kommentaren gibt es diese jedoch genau wie

beim Smartphone-Browser nicht. Je nach Inhalt kann man den Link des Inhaltes in zwei bis
drei Schritten kopieren. Da die App für nichtangemeldete Benutzer im Gegensatz zu den Apps
anderer sozialer Netzwerke zu einem gewissen Umfang verwendbar ist, ist dieser Meldeweg
und der Erhalt von URLs zu angemeldeten Benutzern identisch. (Abb.79/80)

3.4.3. Besondere Beobachtungen .

Im Vergleich zum letzten Zyklus (01. 07. 2019-31. 12. 2019) haben sich die Meldewege diesen
Zyklus nicht geändert. In diesem Zyklus konnten ebenfalls keine Meldestörungen bei YouTube
oder Änderungen in der Sichtbarkeit von Inhalten beobachtet werden. Dennoch konnten
einige ähnliche Beobachtungen bezüglich diverser Rückmeldungen während des Monitorings
festgestellt werden, auf die an dieser Stelle genauer eingegangen wird.

Im Vergleich zu Facebook und Instagram konnten selbst bei den vielen diversen
Rückmeldungen keine COVID-19 betreffenden Rückmeldungen beobachtet werden. Dennoch
gibt es beim NetzDG-Meldeformular eine Verlinkung zu einer Informationsseite bezüglich der
getätigten COVID-19-Maßnahmen. Dort wird unter anderem angegeben, dass aufgrund der
Lage sich vermehrt auf die automatisierten Systeme verlassen wird. Eine Änderung im
Umgang mit Meldungen konnte nicht festgestellt werden. (Abb. 81)

Rückmeldungen

Im Gegensatz zu einer "Melden"-Link-Meldung nur nach den Gemeinschaftsstandards, bei der
keine Rückmeldungen gegeben werden, erhält der Beschwerdeführer bei einer Meldung nach
NetzDG in der Regel eine Rückmeldung per E-Mail mit eindeutiger Referenznummer.
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Allerdings kann diese oftmals der getätigten Meldung nicht mehr zugeordnet werden, wobei

die Gründe hierfür vielfältig sind.

Zum einen werden in der Bestätigungsemail zwar eindeutige Referenznummern angegeben,
allerdings werden diese Referenznummern in der nachfolgenden E-Mail mit dem Ergebnis der

Meldung oft nicht mehr referenziert, wodurch kein Bezug mehr auf die Meldung vorhanden

ist. (Abb. 82) Alternativ kann die Rückmeldung manchmal selbst anstatt einer

Referenznummer den Bezug direkt auf den gemeldeten Inhalt stellen, wodurch in diesen

wenigen Fällen eine Zuordnung noch möglich ist. (Abb. 83)

Zum anderen kann die Bestätigungsemail selbst kei. nen Bezug auf die getätigte Meldung

enthalten, wodurch die Rückmeldung auch bei Verwendung der Referenznummer nicht mehr

zuordnungsbar sind. Dies ist oft der Fall für Bestätigungsemails bei Meldungen über den
"Melden"-Link, kann aber auch bei Meldungen über das NetzDG-Meldeformular vorkommen.

(Abb. 84)

Zusätzlich kann es auch manchmal passieren, dass der Beschwerdeführer keine Rückmeldung
erhält oder keine Bestätigungsmait, dafür aber sofort eine Rückmeldung mit Ergebnis.

Es ist nicht nachvollziehbar welche Form die Bestätigungsemail und Rückmeldung für eine
Meldung annehmen. Durch die häufig fehlenden Referenzen kann der Beschwerdeführer die

Rückmeldungen seinen Meldungen deswegen meist nur über die zeitliche Nähe, die erwartete

Anzahl und den beobachteten Ergebnissen im Netzwerk selbst grob zuordnen. Bei
verschiedenen Rückmeldungen im gleichen Zeitrahmen oder gar fehlenden Rückmeldungen
ist selbst eine grobe Zuordnung nicht mehr möglich. Bei 80 Rückmeldungen über alle
Meldewege konnte die Rückmeldung nicht eindeutig zugeordnet werden.

Besondere Rückmeldungen

Bei den Rückmeldungen über das NetzDG-Meldeformular konnten mehrere weitere

inhaltliche Beobachtungen gemacht werden, die von den bekannten und erwarteten

Rückmeldungen abwichen. Die eine Rückmeldungsart stellte den Rechtsanspruch des

Beschwerdeführers infrage und verlangte weitere Angaben für die .Weiterverarbeitung der
Meldung.

Hallo,

Wir können nicht eindeutig feststellen, ob Sie berechtigt sind, diesen
Rechtsanspruch geltend zu machen. Die Benachrichtigung muss entweder von der
Partei gesendet werden, deren Rechte mutmaßlich verletzt wurden, oder von
einem autorisierten Vertreter. Bitte beantworten Sie diese E-Mail unter Angabe
Ihrer genauen-Beziehung zu der betroffenen Partei, sofern Sie ein autorisierter
Vertreter sind.

Mit freundlichen Grüßen

Das YouTube-Team
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Die zweite Rückmeldungsart, die im Januar beobachtet werden konnte, verlangt hingegen
eine Kopie der Gerichtsbeschlüsse, auf die man sich beziehe, wobei eine derartige Angabe
über das NetzDG-Meldeformular nicht möglich ist. -Die Überprüfung der Rechtswidrigkeit des

gemeldeten Inhalts obliegt dem Netzwerk. Es kann von einem durchschnittlichen Nutzer, der
weder Zugang zu juristischen Datenbanken noch die notwendigen Kenntnisse hat, nicht
erwartet werden, Gerichtsurteile zu recherchieren, geschweige denn über Kopien von

offiziellen Gerichtsbeschlüssen zu verfügen.

Hallo,

Um Ihrer Forderung weiter nachgehen zu können, benötigen wir. eine Kopie des
Gerichtsbeschlusses oder des offiziellen rechtsgültigen Dokuments, auf den bzw.
das Sie sich in Ihrer unten folgenden E-Mail beziehen.

Bitte beachten Sie, dass wir keine weiteren Maßnahmen in Bezug auf diese
Forderung ergreifen, bis wir die relevanten Unterlagen erhalten.

Mit freundlichen Grüßen

Das YouTube-Team

Von den insgesamt 20 Zurückweisungen über das NetzDG-Meldeformular wurden fünf
derartige Rückmeldungen beobachtet, wobei vier Rückmeldungen sich auf den
Gerichtsbeschluss beziehen.

Zusätzlich zu den Rückmeldungen, die sich mit der Berechtigung der Meldung beschäftigen,

konnten Nachfragen nach zusätzlichen Informationen wie dem anwendbaren Gesetz, sowie
eine dazugehörige Darlegung bei einer NetzDG Meldung beobachtet werden.

Hallo,

die Referenznummerfur Ihre Beschwerde lautet xxx.

Wir benötigen weitere Informationen, um Ihren Antrag bearbeiten zu können.
Senden Sie uns bitte die folgenden Angaben:

- Das anwendbare Gesetz (hierbei auch die genauen Absätze, den Gesetzestext
und/oder zutreffende Links)

- Den Zeitstempel des vermeintlichen Verstoßes (z, B. 1:23-1:35)

- Eine Darlegung, inwiefern die Inhalte gegen das zitierte Gesetz verstoßen

-Zusätzliche Hintergrundinformationen zur Unterstützung Ihres Anspruchs

Vielen Dank für Ihre Mithilfe.

Dos YouTube-Team

Aber auch mit sehr genauen Darlegungen, inwiefern die .Inhalte gegen das zitierte Gesetz
verstoßen, wird der Inhalt nicht notwendigerweise eingeschränkt. Dies kann man in den
Rückmeldungen erkennen, die noch mehr Informationen, wie bspw. Kopien von
Gerichtsbeschlüssen, fordern. Selbst wenn wie bei BFJCRM-3100 im Rahmen der Meldung
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eines Videos mit dem Titel "Hitlerjugend - Mit sturmzerfetzten Fahnen - Version 2" die

Entscheidung des VGH München Beschl. v. 11.4.2013 - 22 CS 13.767 direkt mitgeschickt wird,
welcher die Strafbarkeit des Inhalts bereits festgestellt hat, kann die Meldung immer noch
abgelehnt werden, da YouTube "keinen ausreichenden Anlass für eine Einschränkung der
beanstandeten URL(s) feststellen" konnte.
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4. Monitoring der Meldungen
Im Rahmen der Überprüfung der Meldewege sollten auch Meldungen in den verschiedenen
sozialen Netzwerken durchgeführt und die Reaktionen der Netzwerke dokumentiert werden.
Bevor diese Meldungen genauer in einer statistischen Auswertung betrachtet werden, wird
im Folgenden der verwendete Monitoring Prozess beschrieben.

4. 1. Monltoring-Prozess

In diesem Zyklus wurden die zu meldenden Inhalte in den ausgewählten Netzwerken
Facebook, Instagram, Twitter und YouTube manuell gesucht.

Die möglichen Meldewege, die in diesem Zyklus betrachtet werden, sind Meldungen nach
NetzDG-Meldeformular, "Melden"-Link und "Melden"-Link mit NetzDG. Aufgrund
Integrierung eines NetzDG-Meldeweges von YouTube in ihrem standardmäßigen "Melden"-
Link-Meldeweg unter Verwendung eines Häkchens zur Beurteilung nach NetzDG gibt es
hierfür zwei unterschiedliche Meldewege. Twitter hingegen hat das NetzDG derartig

integriert, dass die meisten Gemeinschaftsstandards durch NetzDG-Delikte ersetzt wurden
und nur vom NetzDG unabhängig Gemeinschaftsstandards wie etwa Spam nach den
Gemeinschaftsstandards gemeldet werden können. Eine Meldung von spezifischen Delikten
erfordert somit eine Meldung nach NetzDG. Der "Melden"-Link ist somit bei allen Netzwerken
eine ausschließliche Meldung nach den Gemeinschaftsregeln, während der"Melden"-Link mit
NetzDG eine explizite Überprüfung nach dem NetzDG vorsieht.

In diesem Zyklus hat sich der Prozess im Vergleich zum vorherigen Zyklus nicht verändert. Der
Prozess wird im Folgenden dargestellt und ich in Abb. 85 grafisch veranschaulicht.

Wenn während dieses Zyklus ein rechtswidriger Inhalt gefunden wurde, wurde dieser als
Monitorjng-Aufgabe in das interne Ticketsystem eingepflegt. Dadurch konnte gewährleistet
werden, dass jede Meldung eine individuelle interne Identifikationsnummer hat und somit
eindeutig nachvollzogen werden kann. In dem jeweiligen Ticket werden für jeden
rechtswidrigen Inhalt folgende verpflichtende Angaben eingetragen.

. Summary: Name des Tickets

. Report Subject URL: exakter Link des jeweiligen Inhalts

. Social Media Source: Auswahl auf welchem sozialen Netzwerk die Meldung erfolgt ist

. Repörted Comment Äuthor: Name des Verfassers des rechtwidrigen Inhalts

. Reported Comment: Exakter Wortlaut oder Referenz auf den rechtswidrigen Inhalt

Zusätzlich zum Melden von Kommentaren wurden in diesem Zyklus erstmals weitere
Inhaltstypen wie Bilder oder Videos gemeldet, um auch Inhalte graphischer Natur melden zu
können, die beispielsweise gegen §86a StGB, das Verwenden von verfassungswidrigen
Kennzeichen verstoßen. Wenn Bild oder Video, gemeldet wurde, wurde der Inhalt in "Reported
Comment" referenziert, zum Beispiel mit einem Hinweis, dass ein Bild gemeldet wurde, oder
auch der Name oder der gesprochene Text des Videos.
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Anschließend wird der rechtswidrige Inhalt über einen der möglichen Meldewege gemeldet
und das Ticket um die folgenden Punkte ergänzt.

. Device: Auswahl, über welches Endgerät die Meldung erfolgt ist

. Brpwser: Auswahl, über welchen Browser/App die Meldung erfolgt ist

. Reporting Datetime of Comment: Zeitpunkt, an dem die Meldungerfolgt ist

. As.signee: Mitarbeiter, der die Meldung durchgeführt hat

. Reportjng Method: Auswahl des Meldewegs, über den die Meldung erfolgt ist

. Reporting Login Status: Auswahl, ob die Meldung als angemeldeter Benutzer oder als

nichtangemeldeter Benutzer erfolgt ist
. Attachment: ein Screenshot des zu meldenden Inhalts

. Social Media Report Id:: Optionale Angabe der erhaltenen Referenznummer, um
Meldung wiederzufinden

Während der anschließend startenden Monitoring-Phase wird überprüft, ob eine Reaktion auf

die Meldung erfolgt und falls ja, wie diese aussieht. Die Überprüfung erfolgt jeweils 24
Stunden nach Durchführung der Meldung. Sofern zu diesem Zeitpunkt noch keine Reaktion

beobachtet werden kann, erfolgt eine weitere Überprüfung nach sieben Tagen. Wenn auch zu
diesem Zeitpunkt keine Reaktion erfolgt ist, wird abschließend erneut 14 Tage nach
Durchführung der Meldung überprüft, ob eine Reaktion erkennbar ist. Dabei wird als Reaktion

gezählt, wenn der Beschwerdeführer eine Benachrichtigung als Mail oder bei angemeldeten

Benutzern in der Plattform selbst erhält, dass der gemeldete Inhalt gelöscht oder gesperrt
wurde, oder, dass die Meldung zurückgewiesen wurde. Auch das Löschen oder Sperren eines
gemeldeten Inhalts ohne Benachrichtigung des Beschwerdeführers wurde als Reaktion des

Netzwerks gewertet und diese Meldung als gelöst eingestuft, da der rechtswidrige Inhalt nicht
mehr zugänglich ist, unabhängig davon, ob diese Reaktion auf die spezifische Meldung

zurückzuführen ist oder nicht. Eine Empfangsbestätigung oder eine Mitteilung, dass das
Netzwerk die Meldung aktuell noch prüft, gilt nicht als Reaktion des Netzwerks auf die

Meldung, da hierbei kein Ergebnis abzusehen ist.

Die Zeitpunkte der jeweiligen Überprüfung werden im entsprechenden Ticket in den dafür

vorgesehenen Feldern festgehalten.

. Check 24h Datetime: Zeitpunkt der Überprüfung nach 24 Stunden (immer auszufüllen)

. Check 7d Datetime: Zeitpunkt der Überprüfung nach sieben Tagen (keine
Rückmeldung nach 24 Stunden)

. Check 14d Datetime: Zeitpunkt der Überprüfung nach 14 Tagen (keine Reaktion nach
sieben Tagen)

Die Monitoring-Phase wird beendet, wenn das Netzwerk auf die Meldung in Form einer
Zurückweisung oder Löschung/Sperrung des gemeldeten Inhalts reagiert hat oder wenn

spätestens nach 14 Tagen keine Reaktion erfolgt ist. Dabei wird das Ticket um die folgende
Angabe erweitert und in einem zusätzlichen Kommentarfeld alle Reaktionen der Netzwerke

sowie mögliche zusätzliche Kommentare festgehalten:
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. Report Resolution: Ergebnis der Überprüfung (gelöst/zurückgewiesen/ignoriert)

. Report Feedback: Spezifische Auswahl der erhaltenen Rückmeldung

Das "Report Feedback" ist unabhängig vom beobachteten Resultat im Netzwerk und
beschreibt die tatsächlich erhaltene Rückmeldung in folgenden differenzierten Ausprägungen.

. Resolved: Inhalt wird gesperrt oder gelöscht

. Report Rejected: Meldung wurde zurückgewiesen

. Comment could not be found: Inhalt konnte nicht gefunden und bearbeitet werden

. No Feedback: keine Rückmeldung eingegangen

. Feedback could not be matched: Rückmeldung konnte keiner Meldung eindeutig

zugeordnet werden

. Legal Issues: Rechtliche Gründe verhindern Bearbeitung (unklarer Rechtsanspruch
oder fehlender Gerichtsbeschluss)

Meldungen, die nach 24 Stunden oder sieben Tagen die Monitoring Phase beenden konnten,
sollen in einer zusätzlichen Überprüfungsphase sieben Tage nach Beendigung des Monitorings
eine Nachprüfung vollziehen, um zu sehen, ob es sich etwas geändert hat. Das Ergebnis, sowie
der Zeitpunkt dieser Nachprüfung wird festgehalten und der Prozess kann für die Meldung
abgeschlossen werden.

. Recheck Time: Zeitpunkt der Nachprüfung (wenn Monitoring spätestens nach 7d
beendet)

. Recheck Result: Ergebnis der Nachprüfung (Inhalt noch auffindbar / Inhalt nicht mehr
auffindbar)

4. 2 Statistische Auswertung

Insgesamt wurden in diesem dritten Testzyklus 1028 Meldungen in die statistische
Auswertung eingeschlossen. Die Verteilung der einzelnen Meldungen auf die
unterschiedlichen sozialen Netzwerke sah dabei wie folgt aus:

Facebook Instagram Twitter YouTube
259(25, 2%) 252(24, 5%) 247(24%) 270(26, 3%)

Statistik l - Verteilung der Meldungen auf die Netzwerke

502 der 1028 Meldungen (48, 8%) wurden über das NetzDG-Meldeformular, 319 (31%) über.
den "Melden"-Link und 207 (20, 1%) über den "Melden"-Link mit NetzDG durchgeführ, wobei
letzterer Meldeweg nur in den Netzwerken Twitter und YouTube verfügbar ist.

Insgesamt führten 519 Meldungen (50, 5% aller Meldungen) dazu, dass der gemeldete Inhalt
von dem Netzwerk gesperrt oder gelöscht wurde ("Gelöst").
Mit 331 Meldungen wurde etwa ein Drittel (32, 3%) aller Meldungen von den Netzwerken
zurückgewiesen ("Zurückgewiesen"). Zu 178 Meldungen (entspricht 17, 3% der
Gesamtsumme) erhielt man über einen Zeitraum von 14 Tagen keine Rückmeldung des
Netzwerks, auf dem die Meldung getätigt wurde ("Ignoriert").
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Gesamt

Netz-DG

"Melden"-Link mit
NetzDG

"Melden"-Link

Gelost

Zurückgewiesen

Ignoriert

Gesamt Facebook Instagram Twitter YouTube

1028 259 252 247 270

502

207

319

519

128 116 116

131

131

146

136

126
50,5 % * 56,4'

331
32, 2 %

101
39% **

55
21, 8 % **

81
32, 8 %
**

! 141
57, 1 %
**

25

l 142
l

76

52

166
61,5 % **

l 34
l 12,6 % **

178 12 71 :^, ", 70
* A KO/. ** IQ f O/. ** . *. "'.17, 3 % * 4, 6 % 28,2 ** 25, 9 %

Statistik 2 - Gesamtstatistik 3. Testzyklus 01. 01. 2020 - 30. 06. 2020

" Anteil der Gesamtmeldungen

" Anteil an den Meldungen pro Netzwerk

REAKTIONSVERHALTEN PRO NETZWERK IN
%

Gelöst 'Zurückgewiesen Ignoriert

us
..f

FACEBOOK INSTAGRAM TWtTTER YOUTUBE

Diagramm l - Reaktionsverhalten pro Netzwerk in %
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4. 2. 1. Facebook

Insgesamt sind in diesem dritten Testzyklus 259 Meldungen bei Facebook eingegangen.

Von diesen 259 Meldungen erfolgten 128 (49, 4%) über das NetzDG-Metdeformular mit einer

Verteilung von 87 gelösten (67,4%), 4l zurückgewiesenen (32,6%) und keiner ignorierten
Meldung. Von den 87 gelösten Meldungen wurden 81 (93, 1%) bereits nach 24 Stunden gelöst.

131 Meldungen (50, 6%) erfolgten über den "Melden"-Link, wobei 59 Meldungen (45, 1%)
gelöst, 60 zurückgewiesen (45, 8%) und 12 ignoriert wurden (9, 2%). Von den 59 gelösten
Meldungen wurden 55 (93, 2%) bereits nach 24 Stunden gelöst.

"Melden"-Link
131
59
60
12

Statistik 3 - Facebook - Reaktionsverhalten pro Meldeweg

REAKTIONSVERHALTEN PRO MELDEWEG

Gelöst .Zurückgewiesen Ignoriert

Gesamt

Gelöst

Zurückgewiesen

Ignoriert

NetzDG

128
l 87
4l

l 0

N ETZDG-MELDE FORMULAR MELDEN-LINK

Diagramm 2 - Facebook - Reaktionsverhalten pro Meldeweg

170 (65, 6%) Meldungen erfolgten als angemeldeter Nutzer (131 "Melden"-Link | 128 NetzDG)
mit einer Verteilung von 85 gelösten, 73 zurückgewiesenen und 12 ignorierten Meldungen. 89
(34, 4%) Meldungen erfolgten als nichtangemeldeter Nutzer (alle NetzDG-Meldeformulare),
aufgeteilt in 61 gelöste und 28 zurückgewiesene Meldungen und keine ignorierte Meldung.
Zu beachten ist, dass Meldungen per "Melden"-Link nur als angemeldeter Nutzer, doch bei
dem NetzDG-Meldeformular sowohl Meldungen mit als auch ohne Anmeldung erfolgen

können. Mit alleinigem Betrachten der NetzDG-Meldeformular-Meldungen ist erkennbar,
dass das Rückmeldeverhalten keinen Unterschied aufweist.

Angemeldeter Nutzer

Gesamt 170
Gelöst l 85
Zurückgewiesen 73
Ignoriert ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^

Nichtangemeldeter Nutzer
89
61
28
0

Statistik 4 - Facebook -Reaktionsverhalten pro Anmeldestatus
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REAKTIONSVERHALTEN PRO ANMELDESTATUS

Gelöst . Zurückgewiesen Ignoriert

ANGEMELDETER BENUTZER NICHT ANGEMELDETER BENUTZER

Diagramm 3 - Facebook - Reaktionsverhalten pro Anmeldestatus

REAKTIONSVERHALTEN BEI NETZ-DG
MELDUNGEN

Gelöst Zurückgewiesen Ignoriert

ANGEMELDETER BENUTZER NICHT ANGEMELDETER BENUTZER

Diagramm 4 - Facebook-NetzDG-Meldeformular Reaktionsverhalten pro Anmeldestatus-

Von den insgesamt 259 Meldungen wurden 146 (56,4%) Meldungen gelöst, 101 (39%)

Meldungen zurückgewiesen und 12 (4, 6%) Meldungen ignoriert. Von den 146 Meldungen, die
gelöst wurden, war der gemeldete Inhalt bei 136 (93, 2%) Meldungen nach 24 Stunden
gelöscht oder gesperrt, in 10 weiteren Fällen (6,8%) nach sieben Tagen und in keinem

weiteren Fall nach 14 Tagen.

Gesamt

Gelöst
Zurückgewiesen
Ignoriert

24 Stunden

228
i .136

92
l 0

7 Tage
18
10
8

0

14 Tage
13

l 0
l

12

Statistik 5 - Facebook - Reaktionsverhalten pro Überprüfungszeitraum
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REAKTIONSVERHALTEN PRO ZEIT

Gelöst r. Zurückgewiesen Ignoriert

24 STUNDEN 7 TAGE 14 TAGE

Diagramm 5 - Facebook - Reaktionsverhalten pro Überprüfungszeitraum

In der Detiktsgruppe Beteidigungsdelikte (§185 StGB, §186 StGB, §187 StGB) sind von
insgesamt 87 Meldungen (40, 2 % über "Melden"-Link) 39 gelöst (44, 8%), 47 zurückgewiesen
(54%) und eine Meldung (1, 1%) ignoriert worden.

Bei den Delikten Volksverhetzung, Gewaltdarstellung, Belohnung und Billigung von Straftaten
(§130 StGB, §131 StGB, §140 StGB) erfolgten von 92 Meldungen (34, 8% über "Melden"-Link)
53 gelöste (57, 6%), 37 zurückgewiesene (40, 2%) und 2 ignorierte Meldungen (2, 2%).

Innerhalb der Deliktsgruppe Verbreiten von Propagandamitteln und das Verwenden von
Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen (§86 StGB, §86a StGB) wurden 80
Meldungen getätigt (80% über "Melden"-Link), bei denen 54 gelöst (67, 5%), 17
zurückgewiesen (21, 3%) und 9 (11, 3%) ignoriert worden.
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Gesamt

Gelöst

Zurückgewiesen

Ignoriert

§185, 186, 187

87
139

47
l

§ 130, 131, 140

92
153

37
2

§ 86, 86a

80
l 54

17
i 9

Statistik 6 - Facebook - Reaktionsverhalten pro Deliktsgruppe

NetzDG-Meldeformular "Melden"-Link

Nicht ,__. "_,^_. Nicht
Angemeldet _^. "_, j_^ Angemeldet

angemeldet ....o------ angemeldet

Gelöst

Zurückgewiesen

Ignoriert

24 Stunden

7 Tage

l 14 Tage

24 Stunden

7 Tage

14 Tage
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7 Tage

14 Tage

23

3

0

9

i 4

0

lo

0

0

58

3

0

24

|4

i0
0

0

55

0

0

0

0

12

l 0

0

0

0

0

0

0

0

0

Statistik 7 - Facebook - Reaktionsverhalten pro Meldeweg, Überprüfungszeitraum und Anmeldestatus

4. 2. 2. Instagram

Insgesamt sind in diesem dritten Testzyklus 252 Meldungen bei Instagram eingegangen.

Von diesen 252 Meldungen erfolgten 116 (46%) über das NetzDG-M. eldeformular mit einer

Verteilung von 68 gelösten (58, 6%), 46 zurückgewiesenen (39, 7%) und 2 ignorierten (1, 7%)
Meldungen. Von den 68 gelösten Meldungen wurden bereits 60 (88,2%) nach 24 Stunden
gelöst.

136 Meldungen (54%) erfolgten über den "Melden"-Link, wobei 58 Meldungen gelöst (42, 6%),
9 zurückgewiesen (6, 6%) und 69 ignoriert (50, 7%) wurden. Von den SSgetösten Meldungen
wurden 34 (58,6%) binnen 24 Stunden gelöst.

"Melden"-Link
136

l 58
9

i 69

(äesamt

Gelöst
Zurückgewiesen
Ignoriert

NetzDG

116
l 68
46

l 2

Statistik 8 - Instagram - Reaktionsverhalten pro Meldeweg
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REAKTIONSVERHALTEN PRO MELDEWEG

Gelöst " Zurückgewiesen Ignoriert

NETZDG-MELDEFORMULAR MELDEN-LINK

Diagramm 6 - Instagram - Reaktionsverhalten pro Meldeweg

248 Meldungen (98, 4%) erfolgten als angemeldeter Nutzer (136 "Melden"-Link | 112 NetzDG)
mit einer Verteilung von 123 gelösten, 54 zurückgewiesenen und 71 ignorierten Meldungen.
4 Meldungen (1, 6%) erfolgten als nichtangemeldeter Nutzer (alle per NetzDG-
Meldeformular), aufgeteilt in 3 gelöste, l zurückgewiesene und keine ignorierte Meldung.

Gesamt

Gelöst
Zurückgewiesen

Ignoriert ^

Angemeldeter Nutzer

248
123
54
71

Nichtangemeldeter Nutzer
4

3

l

0

Statistik 9 - Instagram - Reaktionsverhalten pro Anmeldestatus

REAKT10NSVERHALTEN PRO ANMELDESTATUS

Gelöst '-Zurückgewiesen Ignoriert

ANGEMELDETER NUTZER NICHT ANGEMELDETER NUTZER

Diagramm 7 - Instagram - Reaktionsverhalten pro Anmeldestatus
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REAKTIONSVERHALTEN BEI NETZ-DG-
MELDUNGEN

Gelöst Zurückgewiesen Ignoriert

ANGEMELDETER BENUTZER NICHT ANGEMELDETER BENUTZER

Diagramm 8 - Instagram - NetzDG-Meldeformular Reaktionsverhalten pro Anmeldestatus

Von den insgesamt 252 Meldungen wurden 126 (50%) Meldungen gelöst, 55 (21, 8%)

Meldungen zurückgewiesen und 71 (28,2%) Meldungen ignoriert. Von den 126 Meldungen,
die gelöst wurden/ war der gemeldete Inhalt bei 94 (74, 6%) Meldungen nach 24 Stunden

gelöscht oder gesperrt, in 26 weiteren Fällen (20, 6%) nach sieben Tagen und in 6 weiteren

Fällen (4, 8%) nach 14 Tagen.

Ciesamt

Gelöst
Zurückgewiesen

Ignoriert

24 Stunden

140
l 94

46
, 1 0

7 Tage

35
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9

0

14 Tage
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6

0
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Statistik 10 - Instagram - Reaktionsverhalten pro Überprüfungszeitraum

REAKTIONSVERHALTEN INSTAGRAM

Gelöst Zurückgewiesen Ignoriert

24 STUNDEN 7 TAGE

0

14 TAGE

Diagramm 9 - Instagram - Reaktionsverhaiten pro Uberprüfungszeitraum

In der Deliktsgruppe Beteidigungsdelikte (§185 StGB, §186 StGB, §187 StGB) sind von
insgesamt 78 Meldungen (65, 4 % über "Melden"-Link) 23 gelöst (29, 5%), 26 zurückgewiesen
(33, 3%) und 29 Meldungen (37,2%) ignoriert worden.

Bei den Delikten Volksverhetzung, Gewaltdarstellung, Belohnung und Billigung von Straftaten
(§130 StGB, §131 StGB, §140 StGB) erfolgten von 91 Meldungen (63,7% über"Melden"-Link)
38 gelöste (41, 8%), 21 zurückgewiesene (23, 1%) und 32 ignorierte Meldungen (35, 2%).
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Innerhalb der Deliktsgruppe Verbreiten von Propagandamitteln und das Verwenden von

Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen (§86 StGB, §86a StGB) wurden 83
Meldungen getätigt (32, 5% über "Melden"-Link), bei denen 65 gelöst (78, 3%), 8
zurückgewiesen (9,6%) und 10 ignoriert (12%) worden.

Gesamt

Gelöst

Zurückgewiesen
Ignoriert
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l 29
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Statistik 11 - Instagram - Reaktionsverhalteh pro Deliktsgruppe

NetzDG-Meldeformular "Melden"-Link
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Statistik 12 - Instagram - Reaktionsverhalten pro Meldeweg, Überprüfungszeitraum und Anmeldestatus

4. 2. 3. Twitter

Insgesamt sind in diesem dritten Testzyklus 247 Meldungen bei Twitter eingegangen.

Von diesen 247 Meldungen erfolgten 116 (47%) über das NetzDG-Meldeformular mit einer
Verteilung von 50 gelösten (43, 1%), 55 zurückgewiesenen (47, 4%) und 11 ignorierten (9, 5%)
Meldungen. Von den 50 gelösten Meldungen wurden bereits 49 (98%) nach 24 Stunden gelöst.

. 141 Meldungen (53%) erfolgten über den "Melden"-Link mit NetzDG, wobei 31 Meldungen
gelöst (23, 7%), 86 zurückgewiesen (65, 6%) und 14 ignoriert (10, 7%) wurden. Von den 31
gelösten Meldungen wurden 22 (71%) binnen 24 Stunden gelöst.

Gesamt

Gelöst

Zurückgewiesen
Ignoriert

NetzDG
116

l 50
55

111

"Melden"-Link mit NetzDG

141
l 31

86
l 14

Statistik 13 -Twitter - Reaktionsverhalten pro Meldeweg
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Gelöst ; Zurückgewiesen Ignoriert

NETZDG-MELDEFORMULAR MELDEN-LINK MIT NETZDG

Diagramm 10 - Twitter - Reaktionsverhalten pro Meldeweg

119 (48,2%) Meldungen erfolgten als angemeldeter Nutzer (115 "Melden"-Link mit NetzDG |4

NetzDG) mit einer Verteilung von 16 gelösten, 87 zurückgewiesenen und 16 ignorierten

Meldungen. 128 (51, 8%) Meldungen erfolgten als nichtangemeldeter Nutzer (16 "Melden"-

Link mit NetzDG 1112 NetzDG), aufgeteilt in 65 gelöste, 54 zurückgewiesene und 9 ignorierte
Meldungen.

Gesamt

Gelöst

Zurückgewiesen
Ignoriert

Angemeldeter Nutzer

119
l 16

87
16

Nichtangemeldeter Nutzer

128
l 65

54
9

Statistik 14 - Twitter - Reaktionsverhalten pro Anmeldestatus

REAKTIONSVERHALTEN PRO ANMELDESTATUS

Gelöst Zurückgewiesen Ignoriert

ANGEMELDETER NUTZER NiCH r ANGEMELDETER NUTZER

Diagramm 11 -Twitter - Reaktionsverhalten pro Anmeldestatus

Von den insgesamt 247 Meldungen wurden 81 (32,8%) Meldungen gelöst, 141 (57, 1%)
Meldungen zurückgewiesen und 25 (10, 1%) Meldungen ignoriert. Von den 81 Meldungen, die
gelöst wurden, war der gemeldete Inhalt bei 71 (87,7%) Meldungen nach 24 Stunden gelöscht
oder gesperrt, in 10 weiteren Fällen (12, 3%) nach sieben Tagen und in keinem Fall nach 14

Tagen.
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Gesamt

Gelöst

Zurückgewiesen
Ignoriert

24 Stunden

206
l 71

135
|0

7 Tage
15
10
5

0

0

l

25

Statistik 15 -Twitter - Reaktionsverhalten pro Überprüfungszeitraum

REAKTIONSVERHALTEN TWITTER

Gelöst Zurückgewiesen Ignoriert

24 STUNDEN 7 TAG E 14 TAGE

Diagramm 12 -Twitter - Reaktionsverhalten pro Überprüfungszeitraum

In der Deliktsgruppe Beleidigungsdelikte (§185 StGB, §186 StGB, §187 StGB) sind von
insgesamt 87 Meldungen 13 gelöst (14, 9%), 61 zurückgewiesen (70, 1%) und 13 Meldungen
(14, 9%) ignoriert worden.

Bei den Delikten Volksverhetzung, Gewaltdarstetlung, Belohnung und Billigung von Straftaten

(§130 StGB, §131 StGB, §140 StGB) erfolgten von 82 Meldungen 19 gelöste (23, 2%), 51
zurückgewiesene (62, 2%) und 12 ignorierte Meldungen (14, 6%).

Innerhalb der Deliktsgruppe Verbreiten von Propagandamittetn und das Verwenden von
Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen (§86 StGB, §86a StGB) wurden 78
Meldungen getätigt, von denen 49 gelöst (62, 8%), 29 zurückgewiesen (37, 2%) und keine
ignoriert wurden.
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Statistik 17 -Twitter - Reäktionsverhalten pro Meldeweg, Überprüfungszeitraum and Anmeldestatus

4, 2.4. YouTube

Insgesamt sind in diesem dritten Testzyklus 270 Meldungen bei YouTube eingegangen.

Von diesen 270 Meldungen erfolgten 142 (52,6%) über das NetzDG-Meldeformular mit einer
Verteilung von98 gelösten (69%), 20 zurückgewiesenen (14, 1%) und 24 ignorierten (16,9%)
Meldungen. Von den 98 gelösten Meldungen wurden bereits 71 (72, 5%) nach 24 Stunden
gelöst.

52 Meldungen (19,3%) erfolgten über den "Melden"-Link, wobei 12 Meldungen gelöst
(23, 1%), keine zurückgewiesen und 40 ignoriert (76,9%) wurden. Von den 52 gelösten
Meldungen wurden 10 (19,2%) binnen 24 Stunden gelöst.

76 Meldungen (28, 1%) erfolgten über den "Metden"-Link mit NetzDG, wobei 56 Meldungen
gelöst (73, 7%), 14 zurückgewiesen (18,4%) und 6 ignoriert (7,9%) wurden. Von den 56

gelösten Meldungen wurden 54 (96, 4%) binnen 24 Stunden gelöst.
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Statistik 18 - YouTube - Reaktionsverhalten pro Meldeweg

REAKTIONSVERHALTEN PRO MELDEWEG

Gelöst Zurückgewiesen Ignoriert

NETZDG-MELDEFORMULAR MELDEN-LINK MELDEN-LINK M!T NETZDG

Diagramm 13 - YouTube - Reaktionsverhaiten pro Meldeweg

133 (49, 3%) Meldungen erfolgten als angemeldeter Nutzer (52 "Melden"-Link | 76"Melden"-
Link mit NetzDG | 5 NetzDG) mit einer Verteilung von 72 gelösten, 14 zurückgewiesenen und

47 ignorierten Meldungen. 137 (50, 7%) Meldungen erfolgten als nichtangemeldeter Nutzer
(100% NetzDG), aufgeteilt in 94 gelöste, 20 zurückgewiesene und23 ignorierte Meldungen.

Gesamt

Gelöst
Zurückgewiesen
Ignoriert

Angemeldeter Nutzer
133

l 72
14

l 47

Nichtangemeldeter Nutzer

137
94
20
23

Statistik 19 - YouTube - Reaktionsverhalten pro Anmeldestatus

REAKTiONSVERHALTEN PRO ANMELDESTATUS

Gelöst 'Zurückgewiesen Ignoriert

ANGEMELDETER NUTZER NICHT ANGEMELDETER NUTZER

Diagramm 14 -YouTube - Reaktionsverhalten pro Anmeldestatus
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Von den insgesamt 270 Meldungen wurden 166 (61, 5%) Meldungen gelöst, 34 (12,6%)
Meldungen zurückgewiesen und 70 (25,9%) Meldungen ignoriert. Von den 166 Meldungen,
die gelöst wurden, war der gemeldete Inhalt bei 135 (81,3%) Meldungen nach 24 Stunden

gelöscht oder gesperrt, in 30 weiteren Fällen (18, 1%) nach sieben Tagen und in einem
weiteren Fall nach 14 Tagen (0, 6%).

Gesamt

Gelöst
Zurückgewiesen
Ignoriert

24 Stunden

157
135
32
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2
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Statistik 20 - YouTube - Reaktionsverhalten pro Uberprüfungszeitraum

REAKTSONSVERHALTEN YOUTUBE

Gelöst Zurückgewiesen Ignoriert

24 STUNDEN 7 TAGE 14 TAGE

Diagramm 15 -YouTube - Reaktionsverhalten pro Überprüfungszeitraum

In der Deliktsgruppe Beleidigungsdelikte (§185 StGB, §186 StGB, §187 StGB) sind von
insgesamt 94 Meldungen (keine über "Melden"-Link) 57 gelöst (60, 6%), 20 zurückgewiesen
(21,3%) und 17 Meldungen (18,1%) ignoriert worden.

Bei den Delikten Volksverhetzung, Gewaltdarstellung, Belohnung und Billigung von Straftaten
(§130 StGB, §131 StGB, §140StGB) erfolgten 94 Meldungen (53,2% über "Melden"-Link), von
denen 49 gelöst (52, 1%), 5 zurückgewiesen (5, 3%) und 40 ignoriert (42,6%) wurden.

Innerhalb der Deliktsgruppe Verbreiten von Propagandamitteln und das Verwenden von
Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen (§86 StGB, §86a StGB) wurden 82

Meldungen (2,4% über "Melden"-Link) getätigt, von denen 60 gelöst (73,2%), 9
zurückgewiesen (11%) und 13 ignoriert wurden (15,9%).
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l 57
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Statistik 21 -YouTube - Reaktionsverhalten pro Deliktsgruppe
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Statistik 22 -YouTube - Reaktionsverhalten pro Meldeweg, Überprüfungszeitraum und Anmeldestatus

4. 2.5. Zusammenrassung

Unter der Annahme, dass nur eindeutig rechtswidrige Inhalte gemeldet wurden und diese
Inhalte dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz entsprechend binnen 24 Stunden gelöscht oder

gesperrt werden müssen, zeigt dieser dritte Testzyklus, dass von den 1028 Meldungen 436
Meldungen binnen 24 Stunden gelöst wurden (42, 4%). Netzwerkspezifisch sah. die Verteilung
wie folgt aus:

Anzahl Meldungen Anzahl Meldungen gelöst binnen 24 Stunden

3

FACEBOOK INSTAGRAM TWITTER YOUTUBE

Diagramm 16 - innerhalb von 24 Stunden gelöste Meldungen pro Netzwerk

Facebook hat 136 Meldungen binnen 24 Stunden gelöst, das entspricht 52, 5% der bei dem
Netzwerk eingegangenen Meldungen. Instagram hat 94 Meldungen binnen 24 Stunden gelöst
(37, 3% der dort eingegangenen Meldungen). Twitter hat 71 Meldungen binnen 24 Stunden
gelöst (28, 7% der bei Twitter eingegangenen Meldungen). YouTube hat in diesem dritten
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Testzyklus 135 Meldungen binnen 24 Stunden gelöst (entspricht 50% der eingegangenen
Meldungen).

Die nachfolgenden Diagramme sollen erneut in einem eindeutigen Vergleich das
unterschiedliche Reaktionsverhalten der Meldewege hervorheben. Die Diagramme zeigen

den Anteil pro Reaktion des jeweiligen Netzwerks je nach Meldeweg in Prozent.

Es ist ersichtlich, dass Facebook knapp zwei von drei seiner per NetzDG-Meldeformular

erhaltenen Meldungen gelöst hat. Von den Meldungen per "Melden"-Link ist hingegen nur
etwa die Hätfte der Meldungen gelöst worden. Außerdem ist zu erkennen, dass keine Meldung
per NetzDG-Meldeformular von Facebook ignoriert wurde, während beim "Melden"-Link auf

ca. zehn Prozent der Meldungen nicht reagiert wurde. Im letzten Zyklus wurden weitaus mehr

Meldungen ignoriert, wodurch diesmal der Anteil an gelösten und zurückgewiesen
Meldungen gestiegen ist.

FACEBOOK
REAKTION NACH MELDEWEG IN %

Gelöst Zurückgewiesen Ignoriert

NETZDG-MELDEFORMULAR "MELDEN"-LINK

Diagramm 17 - Prozentuales Facebook-Reaktionsverhalten pro Meldeweg

Bei tnstagram sind etwa drei von fünf Meldungen per NetzDG-Meldeformular gelöst worden
und etwa zwei von fünf Meldungen per "Melden"-Link. Während bei Instagram zwei von fünf
NetzDG-Meldungen zurückgewiesen und kaum eine ignoriert wurde, erfolgte bei den
Meldungen per "Melden"-Link in etwa 70% der Fälle keine Rückmeldung und in nur 6, 6% der
Fälle gab es eine Zurückweisung. Dies unterscheidet sich stark vom zweiten Testzyklus, bei
dem. weitaus weniger ignorierte .Meldungen beobachtet werden konnten. Die restliche
Verteilung der Meldung ist sehr ähnlich zum letzten Testzyklus.
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INSTAGRAM
REAKTION NACH MELDEWEG IN %

Gelöst . Zurückgewiesen Ignoriert

 

r'

NETZDG-MEIDEFORMULAR "MELDKN"-LINK

Diagramm 18 - Prozentuales Instagram-Reaktionsverhalten pro Meldeweg

Die Twitter-Meldungen. über das NetzDG-Meldeformular verteilen sich auch in diesem Zyklus
relativ gleichmäßig mit etwa 45% gelösten und 45% zurückgewiesenen Meldungen. Wobei
10% der Meldungen ignoriert wurden,, während im Zyklus keine ignoriert wurden. Bei
Meldungen über den "Melden"-Link mit NetzDG werden zwei von drei Meldungen
zurückgewiesen. Im Vergleich zum letzten Zyklus sind die Zurückweisungen etwas weniger
und es gibt mehr gelöste und ignorierte Fälle.

TWITTER
REAKTION NACH MELDEWEG IN %

Gelöst Zurückgewiesen Ignoriert

NETZDG-MELDEFORMULAR MELDEN-LINK MIT NETZDG

Diagramm 19 - Prozentuales Twitter-Reaktionsverhalten pro Meldeweg
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Bei YouTube-Meldungen über das NetzDG-Meldeformular sowie den "Melden"-Link mit
NetzDG konnte keine besonders große Varianz zwischen den einzelnen
Reaktionsmöglichkeiten beobachtet werden. Im Vergleich zum letzten Zyklus sind jedoch

jeweils mit etwa 70% mehr Fälle gelöst worden und es wurde weniger zurückgewiesen und

ignoriert. Meldungen über den "Melden"-Link, die Verstöße gegen die

Gemeinschaftsstandards aufzeigen sollen, werden von YouTube in drei von vier Fällen

ignoriert.

YÖUTUBE
REAKTION NACH MELDEWEG iN %

Gelöst Zurückgewiesen Ignoriert

NETZOG-MELD E FORMULAR 'MELDEN"-LINK "MELDEN"-LINK MIT NETZDG

Diagramm 20 - Prozentuales YouTube-Reaktionsverhalten pro Meldeweg

Auffällig bei alten Netzwerken außer YouTube ist, dass man bei der Verwendung des NetzDG-
Meldeformulars mit einer höheren Wahrscheinlichkeit damit rechnen kann, dass der

gemeldete Inhalt gelöscht oder gesperrt wird. Stattdessen kann man bei der Verwendung des
"Melden"-Links oder "Melden"-Links mit NetzDG damit rechnen, dass die Wahrscheinlichkeit,

zurückgewiesen oder ignoriert zu werden, höher ist. Bei dem YouTube-"Melden"-Link gilt
dasselbe, während die beiden anderen Metdewege eine ähnliche Verteilung aufweiseh.

In den nachfolgenden Auswertungen wird das Reaktionsverhalten der einzelnen Netzwerke

bezogen auf die definierten Deliktsgruppen verglichen. Interessant ist hierbei, dass in der
Deliktsgruppe der Verfassungswidrigen Kennzeichen und Propagandamittel (§86, 86a) alle
Netzwerke am besten reagiert haben.
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Statistik 23 - Deliktsgruppe §185, 186, 187 Reaktionsverhalten pro Netzwerk
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Statistik 25 - Deliktsgruppe §86, 86a Reaktionsverhalten pro Netzwerk

Durch die Rechecks konnte beobachtet werden, dass sich die Netzwerke innerhalb von 7

Tagen insgesamt 31-mal umentschieden haben, wobei keine weitere Rückmeldung an den
ursprünglichen Beschwerdeführer vermerkt wurde. Bei 12 (2, 3%) der gelösten Meldungen
war der gemeldete Inhalt nach 7 Tagen wieder auffindbar. Hingegen waren 19 (5, 8%) der
zurückgewiesenen Meldungen nach 7 Tagen nicht mehr auffindbar.

Gelöst
Zurückgewiesen

Gesamt

512
329

Inhalt auffindbar

12
310

Inhalt nicht auffindbar

500
19

Statistik 26 - Ergebnisse des Rechecks

52



5. Fazit

Den Netzwerken Twitter und YouTube ist es gelungen, den Prozess für Meldungen, die das
Netzwerkdurchsetzungsgesetz betreffen, in den bereits existierenden und für die meisten
angemeldeten Benutzer gewohnten Meldeprozess über den "Melden"-Link durch eine
zusätzliche Option ("Melden"-Link mit NetzDG) zu integrieren. Zudem ermöglich Twitter nun
nichtangemeldeten Benutzern über einen "Melden"-Link angelehnten Weg direkt auf das

NetzDG-Meldeformularzu gelangen.

Bei Facebook und Instagram muss das entsprechende aufwendige Formular verwendet
werden, um Meldungen entsprechend des NetzDG durchzuführen. Hier werden Meldungen

per "Melden"-Link ausschließlich auf Verstöße gegen die Gemeinschaftsstandards untersucht.

Bei allen Netzwerken istfürnichtangemeldete Benutzer ebenfalls da&NetzDG-Meldeformular
zu verwenden, wobei dieses bei Twitter aufgrund der neuen Integrationam einfachsten zu
erreichen und verwenden ist. Grundsätzlich sind die Formulare in allen Netzwerken in einem

Desktop Browser am leichtesten zu verwenden, da die Formulare alle eine URL des zu
meldenden Inhalts benötigten. Es gibt in den Netzwerken im Smartphone-Browser und der
App keinerlei Möglichkeiten die URL von Kommentaren zu erhalten. Ausgeschlossen ist
hierbei nur Twitter, da alle "Kommentare" dort eigene Tweets sind, deren URLs kopierbar
sind. Dafür sind die URLs von Twitter-Profilen innerhalb der App nicht erreichbar. Zudem ist

bei Facebook, Instagram und Twitter das NetzDG-Meldeformular zwar aus der App erreichbar,

die App jedoch selbst nicht verwendbar. Hierdurch können keine URLs für die Meldungen

gefunden werden. Daraus folgend ist eine Meldung aller möglichen Inhalte über den Desktop-
Browser am einfachsten durchzuführen.

Insgesamt gab es bei den Meldewegen der einzelnen Netzwerke kaum Veränderungen im
Vergleich zum zweiten Testzyklus zu vermerken. Es wurde lediglich die Erreichbarkeit des
Twitter NetzDG-Meldeformulares für nichtangemeldete Benutzer verbessert.

Es konnten jedoch beim "Melden"-Link von Facebook und Instagram eine Veränderung im

Rückmeldeverhalten als Reaktion zu COVID-19 beobachtet werden. Beide Netzwerke geben
bei einer Meldung an, dass nicht alle Meldungen vom Team überprüft werden können.
Zusätzlich zu speziellen COVID-19-bezogenen Rückmeldungen konnten ab Mitte März weniger
Rückmeldungen beobachtet werden, wodurch die Anzahl an ignorierten Meldungen gestiegen
ist. Eine ähnliche Reaktion konnte beiTwitter und YouTube nicht beobachtet werden.

Zusammenfassend bleibt darauf hinzuweisen, dass die bisherigen Ergebnisse aufgrund der

Stichprobengröße und Dauer der Überprüfung mit Vorsicht zu interpretieren sind. Jedoch lässt

sich folgende Tendenz erkennen:

Facebook hat mit 146 Meldungen fast 60% aller dort eingegangen Meldungen gelöst. 136

Meldungen wurden dabei innerhalb der gesetzlichen Frist von 24 Stunden gelöst (56, 4%).

Beschränkt auf alle Meldungen per NetzDG-M.eldeformular wurden etwa zwei Drittel dieser

Meldungen gelöst. Im Folgeschtuss wurden bei der Verwendung des "Melden"-Links weniger
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als die Hälfte der Meldungen gelöst. Zudem wurden "Melden"-Link Meldungen im Vergleich

zum letzten Zyklus nur in knapp 10% der Fälle ignoriert, was eine enorme Verbesserung
darstellt zu den fast 70% des vorangegangenen Zyklus. Das Rückmeldeverhalten hat sich somit

trotz weniger Rückmeldungen aufgrund von COVID-19 insgesamt verbessert.

Im Gegensatz hierzu hat sich das Rückmeldeverhalten bei Instagram für "Melden"-Link-
Meldungen eindeutig verschlechtert. Im letzten Zyklus wurden aufgrund der Einführung von
Rückmeldungen als Aktivitätsbenachrichtigungen nur knapp 10% der Meldungen ignoriert,
während in diesem Zyklus aufgrund von COVID-19 die Hälfte der Meldungen ignoriert wurde.
Mit 126 Meldungen wurde genau die Hälfte aller Instagram-Meldungen gelöst, wobei 94

(37,3%) innerhalb der gesetzlichen Frist gelöst wurden. Bewertet man die Meldungen, die per
NetzDG-Meldeformular getätigt wurden, so wurden drei von fünf Meldungen gelöst, während
der Rest zurückgewiesen (39, 7%) oder ignoriert (1, 7%) wurde. Da Instagram-Kommentare nun
eine URL besitzen und aufgrund dieser genau identifiziert werden können, konnten keinerlei

Rückmeldungen vermerkt werden, dass der gemeldete Inhalt nicht gefunden und ohne
Zusatzinformationen nicht mehrweiterbearbeitet werden könne, vermerkt werden.

Bei Twitter wurden Meldungen per "Melden"-Link mit NetzDG mit 86 Meldungen (65, 6%)

weniger zurückgewiesen als im letzten Zyklus, bei dem es knapp 90% waren. Infolgedessen
wurden diesmal 23, 7% der Meldungen gelöst. Die Meldungen per NetzDG-Meldeformular

wurden zu gleichen Teilen gelöst und zurückgewiesen. Zudem wurden knapp 10 % der
Meldungen in beiden Meldewegen ignoriert.

YouTube-Meldungen über das NetzDG-Meldeformular und den "Melden"-Link mit NetzDG
werden recht ähnlich behandelt: Es werden jeweils etwa 70% der Meldungen gelöst. Im

letzten Zyklus waren es nur. knapp 40 Prozent. Bei den Meldungen über den "Melden"-Link
war zudem auffällig, dass Benutzer keinerlei Rückmeldungen durch das Netzwerk erhalten
haben und auch nur 23, 1% der Meldungen gelöst wurden.

Insgesamt kann man, wie in der Zusammenfassung bereits angemerkt, sagen, dass Benutzer
bei der Verwendung der jeweiligen NetzDG-Meldeformulare größere Chancen haben, dass der
gemeldete Inhalt gesperrt wird, selbst wenn dieser Meldeweg nicht so gut in den bekannten
Strukturen des Netzwerkes integriert ist. YouTube ist das einzige Netzwerk, bei dem dies nicht
der Fall ist, da eine ähnliche Reaktion erwartet werden kann, auch wenn der Benutzer nach

NetzDG meldet. Die Rückmeldungen können jedoch in diesem Fall nur schwer einer

entsprechenden Meldung zugeordnet werden und bei manchen Rückmeldungen wird man
gefragt, ob man überhaupt berechtigt sei den entsprechenden Inhalt melden zu dürfen.
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Abbildung 8.3 - Erhaltene Emails nach Meldung mit NetzDG-Metdeformular

11



facebook

VMftS^VMMtwmi^

Abbildung 9 - Facebook NetzDG-Meldeformular
12



.i-Mt*. <iasiC. >l(-a;:<SM<'^ar'eam}t»'«EtDy'i& ;saiBji'ti®(Km<w>*
^F-^teS^rite'

Abbildung 10. 1 - Reaktionen auf Meldung via Facebook NetzDG-Meldeformular
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Abbildung 10.2 - Reaktionen auf Meldung via Facebook NetzDG-Meldeformular
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Abbildung 13. 1 - Erste Möglichkeit das NetzDG-Meldeformular zu erreichen (Smartphone &
Browser)
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Abbildung 13. 2 - Erste Möglichkeit das NetzDG-Meldeformular zu erreichen (Smartphone &
Browser)
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klicke bitte auf ̂ duQg elnrerc'hen. iii
Mitarbeiter von Sträfwrfolgungsbehö'rden

können Auskunftsersuchen nach dem. NetzDG

aber das ©nline-Anfagesysteffl^r

Strafv rfolgyßgsb hörden eiRreichen.

DßrZystellungs bevollmächtigte für

administrative :und zivile VerNiren gemäß § 5

(i). NetzD<5 ist; Freshfjelcis'Bryckhaus Dennger

LLP Cßerli n), Potsdamer Platz 1, 10785 @erl<n.

Impressum

Abbildung 13.3 - Erste Möglichkeit das NetzDG-Meldeformular zu erreichen (Smartphone &
Browser)
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2:32|0,OK8/s

ö

facebook

Hol dir Facebook für Android, damit du schneller
browsen kannst.

Handynummer oder E-Maii-Adresse

Passwort

oder

Passwort vergessen" Impressum/AGB/NetzDG

Deutsch Englisb [US)
Türk<?e Poiski
Italiano Fsoanol

Portjgues (Brasil) [j_
Facebook inc.

Abbildung 14. 1-Zweite Möglichkeit, um das NetzDG-Meldeformularzu erreichen
(Smartphone & Browser)
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2-- 18,6KB/s .ill! .,1} ^

Weitere Ressourcen

Sieh.djr eine dr.uc.kb.a:".e..Versi-.M) d.er

3gshediogußgfio_aD

:;2urück zum Seitenanfang

Netzwerkdurchsetzungsgesetz
:(,,NetzDG^):u:nd;J:mpress:u:m

Netzwerkdurchsetzun^lgesete C.JNetzDG^
Weitere Informationen 2um NetzDG erhältst

du auf der NetzDG-HJlfebereJGh-Seite. Um uns

über inhaltezu informieren, die naGh cfeiner

Ansicht gemäß NetzDG rechtswidrig sind,
klicke bitte aüt Meidune einreichen '. .:

Mitarbeiter von Strafverfolgyng&behörden
können AuskunftseFsuchen nach :dem Net.z'DG

über das Qntine-Aß^gesystem für

StrafverfolgungsbehÖrden einreichen.

Der ZusteilüngsbevQilmäGhfigte für

adtninästratjve und zivile Verfabren gemäß § 5

(t) NetzDG ist: Freshfields Bruckhaus Deringer

LLP (Berlin), Potsdamer Platz 1, 10785 Berlin.

(mipressym

Abbildung 14.2-Zweite Möglichkeit, um das NetzDG-Meldeformularzu erreichen

(Smartphone &Browser)
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"ij|,,((: -y GE)

{^ rn. facebook. com,

Was machst du gerade?
Foto

Stories 0 Dein Archiv

Ge an ur )" 1 F .took Il

Passwort speichern? x

Nie

Abbildung 15. 1 - Weg zum NetzDG-Meldeformular als angemeldeter Nutzer (Smartphone &
Browser)
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2:37 ÖKB/s

©ruppe erstetien

Weitere Gruppen

SEITEN

Neue Seite erstellen

Werbeanzeige erstellen

HILFE UND EINSTELLUNGEN

Sprache

Hllfebereich

U Einstellungen

Prjvatsphare auf einen Bfjck

lmpressum/A©B/NetzD<3

Dalenrichtlinje

Gemein schaftsstandards

Problem melden

Abmelden

Deutsch

Fä<sebcM>k©2020

Abbildung 15.2 - Weg zum NetzDG-MeldeformuIar als angemeldeter Nutzer (Smartphone &
Browser)
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m facebook. com dj

Möchtest du dich anmelden oder
Facebook beitreten?

Danke, dass du Facebook kontaktierst. Wir werden dich
kontaktleren. falls wir weitere Informationen benötigen.

Facebook verwenden Verwaltung deines Kontos

Richtiinien und
Metäungen

Eventuelle Fragen

Wie erstelle ich ein Facebook-Konto?

Wie melde ich mich bei meinem

Facebook-Konto an?

t . l._ . »- ...... . ..... l

<I 0 D

Abbildung 16- Rückmeldung nach Absenden des Formulars (Smartphone & Browser)
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22:3310,5KB/s

il"'
tSs/nas,»«'"'

äs

,$:,^dl: . rtit %, CS5

Was machst du gerade?

QC'Llve .Foto Ghatinoottii'

Chatroom
erstellen:

Abbildung 17. 1 - Weg zum NetzDG-Meldeformular als angemeldeter Benutzer (Smartphone

& App)
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22:3S l 0.5KB/S

^ <s&

^ ,dll -rill ̂ , CB5

Videos auf Watch

Erinnerungen

l

Seiten

Spiele

Messenger
installieren

Gruppen

.

* .1
Veranstaltungen

Gespeichert

Freunde in der Nähe

Jobs

Mehr a izelg

Hilfebereich

Abbildung 17. 2 - Weg zum NetzDG-Meldeformular als angemeldeter Benutzer (Smartphone
& App)
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22;35j. ia,OKB/$ ^:,id:^ ^"<3DI :i

Nutzüngsbedingyngen

£i&h dir eine drufckbrire Ve'-sto.n <te;

äsbsäioguDgsiiäü

'Zurück zum Setenarifang

Netzwerkdurchsetzungsgesetz;
. ("NetzDG^): und - iCTpressy'm1

Netzwerkdürchsetzun^eeselz LNetzEXa")
Weitere Informationen zum NetzDG erhältst

du auf der NetzDG-Hilfebereich-Seite. Um uns

über l nhalfezu informieren, die nach deiner

Ansicht'gemäß NefezDG rechtswidrig sind,

kl icke bitte ay!M_

IVlitarbeiter v©n StrafverfölgungsbehöFden

können AüskuriftsersucherenaGli dem NetzDG

über das Önline-Anfagesys ere für

SträfverfolgungsbeböNen einreichen.

DerZustellungsbevollmächtigtefür

admin-istrafiive und zivile Verfahren gemäß § 5

(i) NetzD^ist: FireshfieldsBruekhaus Deringer

LLP (Berlin), ;Potsdamer Piatz 1, 10785 BeFljn.

Impressum

Abbildung 17.3- Weg zum NetzDG-Meldeformular als angemeldeter Benutzer (Smartphone

& App)
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.d-lSiSfmit ^.it^d-v. aD

<" NetzDG-Meldefonnular

ttetitDQ-MeldefoniHUlar

8!tt« <üllen Sie dieses Rwmular aus, um Inhalte auf
Facebook zu melden, die nach Ihrer Ansldit
rechtswidrig nach ctem deutschen
Netzwerlkdurchsettungsgesetz (.NetzDG") sind.
Bitte faeacht«n Sie. dass dieses Formular nur (Ur
Meldungen zu verwenden Ist, dte sich auf Verstö&e
gegen bestimmte im NetzßG aufgeführte
Paragraphen des deinschen Strafgesetzbuches
beziehen. Behauptungen einer straffecMswktrigen
Tat stellen eine ernste Angdegenheit dar. Zwhw Sie
gg(, e)n  Rschtssnwalt hinzu.

Bitte beachten Sie. dass Inhalte, die gemäß dem
deutschen Strafgesetzbuch rechtswidrig sind,
möglteherw»tee aurt) gegen de
^ i. ^in-. c; ,l<'Stifj;-eswnFacrto<*yerstoflen,
Um Inhalte wegen Verst<Aes gegan die
fiem^nsctoftsstandardt zu melden und nicht
wegen Redrtswidrigteit gemäß NetzOG. verwenden
Ste bitte den ̂ Iddwt'^Jnk, (tw In dem Dropdown-
Mwü neben <tem jewelllgsn Inhah angezeigt wird.
Weitere Informationen zu unswai

Gemeinschaftsstäftdards finden Sie Im Hi'<(-h<-i<-'.; ).

Blne beachten Sie, da» facebook möglichemeise
dazu verpfilcht« Ist, den Inhalt threc Meldung
(etoscWwSlteh Ihr« persönlichen Daten}w Dritte,
die em® gerichtliche Enischeidung erwl?kt haben,
oder (m Rdimen eines swistigen rechtMchw
Verfahrens weit«nug«ben.

1<* verstehe und möchte fortfahren

Abbildung 17 4 - Weg zum NetzDG-Meldeformular als angemeldeter Benutzer (Smartphone
& App)
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:22:54ia,4 /s ^-<. räl4?-CS3

Beitrag speichern
Zu deinen gespeicherten Objekten hinzufügen

Beitrag an FsGebook melden
Melde diesen Beitrag, wenn CT gegen unsere
Richtlinien verstößt.

Benachrichtigyngen zu diesem
Beitrag aktivieren

2
Linkkopieren

Abbildung 18 - Facebook - Beitrag teilen (Smartphone)
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22:S3|.0,5KB/s t -iiil .xll .?; QS3

,
^> Teilen

Melden

Abbildung 19. 1 - Facebook - Profil teilen (Smartphone & App)
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22:53iO, 7f(B/s ^ .., )<..aii-?!:ca)

X' Teile Profil

[^) Im Messenger senderi

Link kopieren

^ Im NewsReed teilen

Abbildung 19.2 - Facebook - Profil teilen (Smartphone & App)
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2Z:18|3, 9KB/s ; .lill . rfl

English . Türkce . Mehr ...

Handynummer oder E-Maii-Adresse

Passwort

Passwort vergessen?

ODER-

Abbildung 20. 1 - Weg zum NetzDG - Meldeformular als nichtangemeldeterßenutzer
(Smartphone & App)
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.
iill <iif .9 C3E>

} ä :E

Dat-«irid)tii0!«

Weitere Ressourcen

^^^f. ^^Mf'iU.

tautfflBgiteäiDguageuu

Zurück zura Seitenanfatig.

NetzwerkäLirchsetzun^gesetz^
("NetzDG"5 und Im p ressu m

NefzwericdurchsetzUngsgesaz(. ^etzDSU );

Weitere Informationen zum NetzDGsFhältst

du auf der NetzDG-Hilfebereicti-Selte. Um uns

über Inhalte zu; informieren, die nach deiner

Ansicht gemä& Netz DG rechtswidrig sind,

klirke bitte au .

Mitarbeiter von Strafverfölgüngsbehörden

könnenAuskunftsersucheri nachdem NetzDG

über das riline-Anfagesystem für

Strafverfolgungsbehörden einreichen;

m a o

Abbildung 20. 2 - Weg zum NetzDG - Meldeformular als nichtangemeldeterBenutzer

(Smartphone & App)
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.d :=

facebook

NetzDG-Meldeformular

Bitte füllen Sie dieses Formular aus, um Inhalte auf
Facebook zu melden, die nach Ihrer Ansicht
rechtswidrig nach dem deutschen
Netzwerkdurehsetzungsgesetz (.NetzDG") sind.
Bme beachten Sie, dass dieses Formular nur für
Meldungen zu verwenden ist, die sich auf Verstöße
gegen bestimmte tm NetzDG aufgeführte
Paragraphen des deutschen Strafgesetzbuches
beziehen. Behauptungen einer strafrechtswldrlgen
Tat stellen eine ernste Angelegenheit dar. Ziehen Sie
ggf. einen Rechtsanwalt hinzu.

Bitte beachten Sie, dass Inhalte, die gemäß dem
deutschen Strafgesetzbuch rechtswtdfigsind,
möglicherweise auch gegen die
Gemetnschaftsstandards von Facebook verstoßen.
Um Inhalte wegen Verstoßes gegen die
Gemeinschaftsstandards zu melden und nicht
wegen Rechtswldrlgkelt gemäß NetzDG, verwenden
Sie bitte den . Melden"-Link, der in dem Dfopdown-
Menü neben dem jeweiligen Inhalt angezeigt wird.
Weitere Informationen zu unseren .
Gemelnschaftsstandards finden Sie tm Hiifeberelch,

E Ich verstehe und möchte fortfahren

Melden Sie Inhalte im Auftrag einer
Ol-x.oh.mr^a-lnlln i C ^ M»<-»n^-)

< m QO 0

Abbildung 20.3 - Weg zum NetzDG - Meldeformular als nichtangemeldeter Benutzer
(Smartphone & App)
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We'w wwtong to tiptiate facritook. cwn and thn Help
Center. H you dort sse instrutstloits tof il» vsrslon
you^ftusjn^ ivwsi . is to sv<i*-'i ... p'i. :"is 0; x'poii »
p, ti0i<?(n.

Möchtest du'dish ammeidenoder
FacdbosA- bettt'et&n^

uj'.k "

i'or, ia!'!;«"<.'n, f
ktoflsak .. ' Wr .. ;"irl~n ish

veitt-retnforn ation-" netia«)

Wie erstelle Ich ein Fa<»book-Konto?

< 0 0

Abbildung 21 - Rückmeldung nach erfolgreicher Meldung via NetzDG - Formular

(Smartphone&App)
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In^toyiani a si ^r ß v ® <^

4ft Nachricht senden t- ..'

8.194 Beiträge 1,9m Abonnenten 111 abonniert

Abbildung 22. 1 - Melden eines Benutzers bei Instagram
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Nutzer blöckiare«

Einschränk?ri

Pftreon meidfn

XibFechesii

Abbildung 22.2 - Melden eines. Benutzers bei Instagram
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Melden

Warum meldest du dieses Konto?

Spam

x

Unangennessene Inhalte

Abbildung 22. 3 - Melden eines Benutzers bei Instagram
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< Mehlen

WMum meldest du dieses Konto?

Beitrag, Nachrichtoder Koisnientar meMen

Korto melden

x

Abbildung 22.4 - Melden eines Benutzers bei Instagram
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< Melden

Warum meldest du dieses Konto?

Es postet Contait, der nicht airf Inäagrasn sein solHe

x

Es könnte sich um eine Person unter 13 Jahren

hmdeln

Abbildung 22.5 - Melden eines Benutzers bei Instagram
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< Melden

Warum meidest du dieses Konto?

Qefälttmir einfach nichi

x

Suizid, SelbstverfeBung odsrEssßöiungert

Verkauf iBqaler oder reglementierter GBter

Nacktheit oder sexuelle Handlungen

Hassrede oder -syinbole

Gewalt oder gefävliche Organisationen

Moübing oder BelasO'gung

Verstoß gegen Rechte an gastigem Eigentum

Scara oder Betrug

Fehlinfoimatronen

Abbildung 22.6 - Melden eines Benutzers bei Instagram
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<» . Abonniert

Abbildung 23. 1 - Melden eines Beitrags auf Instagram (Desktop & Browser)
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Als inangemessenmeSdeK

Nicht rniihrfolgen

Bettag ansehen

Teilen

Einbetten

Abbrecten

Abbildung 23. 2 - Melden eines Beitrags auf Instagram (Desktop & Browser)
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Melden

Warum meldest du diesen Beitrag?

Spam

x

Jnangemessene Inhalte

Abbildung 23. 3 - Melden eines Beitrags auf Instagram (Desktop & Browser)
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< Melden

Wwum meidest du diesen Beitrag?

Nacktheit oder sexueBe Hancfiungen

Hassrede oder -Symbole

x

GaftBltodergeiahrltcheOrgaitisationen

Verkauf iitegater oderreglemenferter BIBer

Mobbing oder Belästigung

Verstoß gegen Rechte an geisiigem Eigentum

Suizid, Selbstverietzung oder Esssiörungen

ScamoderBeffug

Fehlintonnationen

GeSllt mir ewrfach nicht

Abbildung 23.4 - Melden eines Beitrags auf Instagram (Desktop & Browser)
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Melden x

Richtlinien zu Hassrede oder -sym&oien

Wirottternen:

. co*o«i a)'?» ViJeos n'it (-ia&siedt; c(*?r -swL'f;!'-' .t.
< Bewaae mit Bi!'Jun(erschi'';isn, d'e w Gewatt ai ftorciäiK

oder jem nder Fc'sonlich si.igrsJFen.
. Au&drict icns A ürchui gen ̂ ffcr! Gewalt Di L'-ahlcA.

Var, "-1 )i:3

Abbildung 23. 5 - Melden eines Beitrags auf Instagram (Desktop & Browser)
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.*.>'Abtinni«rt

Abbildung 24. 1 - Melden eines Instagram - Kommentars (Desktop & Browser)

»e'lden

Aübrechen

Abbildung 24. 2 - Melden eines Instagram - Kommentars (Desktop & Browser)
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Melden X

Warum meldest du diesen Kommentar?

Spam

Abbildung 24. 3 - Melden eines Instagram - Kommentars (Desktop & Browser)

< Melden

Warum meldest du diesen Kommentar?

Nackflieil oder sexuete Handlungen

x

Hassrede oder -syinbde

Gewa!t oder gefährliche OrgarisalKiien

Verkauf illegaler oder (eglemenliensr Güter

Mdibing oder Belästigung

VerstoS gegen Rechte an geistigem Eigentun

Suizid, Selbsarerleauig oder BssiBwneen

GeBBt mir eWach nicht

Abbildung 24. 4 - Melden eines Instagram - Kommentars (Desktop & Browser)
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< Melden X

Richtlinien zu Hassrede oder -Symbolen

W rnttenwn:
. 

ri'nemäre. rfeHasi'edeod?!'-^ .. 'Düte-'ei

'" n. 'ii. 'i;;"- d'; ?y Gewiil . >"'?. terii'))sn4., ii
, '). }-:li;;ha'K,,re.teti.

* Au';c ..ri':'.hcAnt : -'g. sn'-i« 'tit, O.efc's'ahSod f

Va- " ' ' .

Abbildung 24.5 - Melden eines Instagram - Kommentars (Desktop & Browser)

WttMtät

üeihe Süppürt-^irni()üvümj«fiiii7 wurde
gft''@deakU)3lis r*,. - ,

Diese Woche

Dffi>w;Si>ippOi't-A(rfl r<>g^iiWRjup;17lrt)urtl..:
'' gefade's'<.tLfal'!^eft.:",^

^ 0. ©

Abbildung 25. 1 - Instagram - Rückmeldungen für Meldungen über "Melden" - Link
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<- Melden

Duhasl FotoausfelgendemSruni»
anonym aemeioet; riassrede oder -Symbole.

Im Moment kBnnen wir nldit alle Bemeldeten
Inhaltemitdenmlben Priorität behandeln,

beidsr stehen uns aufgrund der Corcnavlrus
(COVID-19)-Panttamte (ierzeit geringere
Review. Kapaltäten zur Verfügung. Dies
betriHt auch dieüberprtfung von gemeldeten
Inhalten. AusdiesemSrund können wir nur
gemdd«E6 Inhalte mit hohem Gefahf^ipotenztei
überprüfen. Wenn du tagesschau auf Instagrafn
nicht mehr sehen machtest, kannst du ihm/
ihr auch nicht mehr folgen oder ibnA'i« stumm
sdialren oder tilockieren. Dann siehst du seine/
ihre Beitrage und Komin«ntare nichtmehr In
deinem Feed.

Meldungen wie deine sind wichtig, damit
instagram auch weiterhin ein sicherer Ort bleibt.
an dem sich allewchlfühtan.

Wi.'tt^eOßKäner

A 0.

Abbildung 25. 2 - Instagram - Rückmeldungen für Meldungen über "Melden" - Link
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Abbildung 26. 1 - Instagra.m - Kommentar melden (Smartphone & App)
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War informieren ih( /S!(. : ni<. t)t darüber. .-1.-* .>s d'' di.-s«; Sc'" ii. tö

ur'". cr, s'mrnst- Sollte sich jc. 'nanti in uninitte!b.. iic.' Gefohi
bnindon. vf-riStrc bitte kfcioe Zeit ui-id in'ormic'rc yrng"! .end

die Notdienst»* vor Oi i.

Diesen Kommentar melden

blockieren

Abbildung 26. 2 - Instagram - Kommentar melden (Smartphone & App)
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<- Melden

Warom meldest du diesen Kommentar?

Spam

Unangemessene Inhalte

Abbildung 26.3 - Instagram - Kommentar melden (Smartphone & App)
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<- Melden

Warum meldest du diesen Kommentar?

Nacktheit oder sexuelle Handlungen

Hassrede oder -Symbole

Gewalt oder gefährliche Organisationen

Verkauf illegaler oder reglementierter Güter

Mobbing oder Belästigung

Verstoß gegen Rechte an geistigem
Eigentum

Suizid. Selbstverletzung oder Essstörungen

Gefallt mir einfach nicht

Abbildung 27. 1 Instagram - Kommentar melden nach Auswahl "Unangemessene Inhalte
(Smartphone & App)
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<- Meiden

Richtlinien zu Hassrede oder -Symbolen

'...t ;;C ". ! ;. D! ,.b Ihi

Abbildung 27.2 - Instagram - Kommentar melden nach Auswahl _Unangemessene Inhalte.

(Smartphone & App)
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TeiBkom.de iJE

Fertig

Danke, dass du das gemeldet
hast

Vielen Dank, dass du uns dabei hilfst, die
Sicheriheit der Instagram-Commünity zu
wahren. Bitte beachte, dass wir der Person, die
das Foto, Video oder den Kommerrtar gspostet
hat, deine Identität nicht offenlegen.

Unser Team wird diesen Beitrag überpräfsn und
ihn bei einem Verstoß gegen unsere
;";fr!';clf"'>ct"<f-jrichi. 'Tt. i~tOder

Impressurr/AeB/NelzDG entfernen,

Abbildung 28 - Instagram - Meldebestätigung (Smartphone & App)
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In^tiayum

OR

gauiB!n*iitbFia»tioo!t

F(»get jdtS3ftffl3?-

OiWt'ihave ^ accQ![B»?:^((?nup

Slit:ttffiaDp

K App Store ^ GooglaPlay

faour HEU' Witss <n .»BS PIWÄCT lamsssuMmRMSMEraiolLOCATiofis TOi'A.ccixifflrs wsmass l.ANOusia

Abbildung 29. 1 - Weg zum Instagram NetzDG - Meldeformular (Desktop & Browser)
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Indäiyuu«,

. "'. Ci-. -. ts..' - Prltfacy and Saffty Center

CommunftyGulddlnes TemS Of USC

Controlllng Your VislbilSt/

Learn Howto Aüdress Abuse

Blocking People

Safety Tips

Tips ;or Parents

iRformetion tor Law Enforcemem

Report SoniethMg >

Shsring Photo» Safely

Aboul Eatlrg. Dlsorders

DataPalicy

Tanns of Lteä

Welcome to Instagram!

Titese Terms of Use govem youf use of Instagran snd provide Information about the
Instagram Service, outlined below. When you creste an InstagrEmi account or use
Instagram, you agree to these terms.

The Instagram Service is oneofthe ..--.. :.,. k ?; . . . , provided to you by Facebook
Ireiand Llmited. Thpse Terms of Use therefore constitute an agreemmt between you and

Facebook Ireland Llmfted.

Impressum

Facebooit Ireland Llmlted, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, treiand

Facebook Ireland Umlted is a Company registsred underthe Isws ofthe Repubilc of
tretend.
Fite Number: 462932

To contact us by wnaih

impressum@support. instagram. com
Fax:+1650 543 5340

Netumrk Eirforcement Act f'^let2DG^

Tö laam idiaut lhff?is, te»&"w<riyä^hwv to «ubm>! f'^iorts isga'isi contefri ycü; üü1 ̂   '-i un^vftil an<ldr ihe
NetzDG.visitour^ ;. ;. r. '^atie. LawcRforcomi&ßtoffiCiasniflysiibmst reqyestsfc-'iflto'matio^-Lnder
IheNetzOSthnufliTTnww-S-f" <. ' -. ".

- S^ru-icfi «g&rt för administrirtive prbcßßdings onfi. cav; <:o» ;rt pnacc^diogr. nithin thft mctßning ofS 5 ,^ KcstzDG:
Frcihficlds Bructnaus Dcnngar LLP IBeiBn). Paliilam« riwi 1, Bf. i .a TO7B5.

Abbildung 29. 2 - Weg zum Instagram NetzDG - Meldeformular (Desktop & Browser)
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KeipCen;«?'.- 'i*,v , ä'~.-\. <y'

HBCIiedAccounts:

tmpersonatlpn Accouns l

Underage ChildEen ,

l

Häte:Accounts.- ;

Wetwortc Enförcement Act

("NetzTC"»

IntellectuBlProperty

Legal RemovF'Request

Exposed PrEvate- Ei" Formation

SeKlnjury

Abüsesrid Sp3iD

Exploitation

Other Types of Reports

portSom^thin^

Network EnforcementAct(°Net2DG"5

This pu§e6Kp;di[fc,the Mes^ork. &itoi-c^fttentAdtfNetzDG"^ arto pfovldißä infßnftaiiöri äbüut hü»/ fö tepörf

urt'av/hil cor^ent \(^ftü^6ü in th:& MetiDO. Thte N^t?ß6 Is a Gtemi?in läW that  qLitr^ti sü-;ial nei?ivorkAlo:ftatntafrt a

proc^uräfürhandlln^cüffiptaintsäboutLintawfulcünteri' The?ulllBn0Lta$eüflheNet2:ÜGcanbefDLiFtd; ..;Tiw
Fää&Tßl Offtw oi Jüsttüü ha^' pu.tol'iihed fr<i?quisnUy ä&k^ä qtf-Tfttöns ab&A th& läw, v^ df ^n bs f£R-nd. .

Plet isenot^thatfristar'ram^eparätelymairtsirffiComrnunityGi^delin^thatöcnctBltcwcertainttypeiSOfcont^nL

V(M. &anEepOFtCör^^rwh^you^Rk:^ät^^(rts^gräEti's.' . . ' "' ÜyüsirtgtheRBport^^.lhst
app^rsirithedröpdc^ii^törta'teärtl'töä^iiaitjfc^.'ii^^^ifii^möf^^ ; '

tfyou b(stiev& corrtent püst&ö cn Enstftgnam is unjgwful unäer the NettÜ& you may sufcmit a report in accordancä
wilh the Nett&Stydteki'rKj an thubuttonta. -la»,

.SuürtiiEltrigr&port&inaocör^rKCwimtheNftzD^ls-orilyavailablft'in.Germariy.'

Leam More AboirttSie NettDS

^ What content can l repottunder the NeUDCT

v How.do) report content t bellevs )s suqect to the: NetaDG'?

v What infmmatian do l needto fndüäalnaTfipwt UinderäwNetaOG?

v What hsppens aftor l submita reportundertheMetalXS?

v What corrtent can ( report tu ihe ̂ üstfiltun^sb&votimSchtt^tert'* under. See. S <1^ of the
: NetzDG?

v What'a ttie dlfference iietwaen NBttSG and Instagram'sCommynltyCuitiellnM?

Abbildung 29. 3 - Weg zum Instagram NetzDG - Meldeformular (Desktop & Browser)
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18,425 [ikes
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R

Abbildung 30 - Instagram - Kommentar - Zeitstempel verwenden (Desktop & Browser)

ItUiCayia»,

<7QV

Abbildung 31 - Instagram - Kommentar - URL erhalten (Desktop & Browser)
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ttps:. /w^-.uinstagram. cöm

MERVNTE^IAE>@N

DBJTSCH

1
i:, istrie d'eh, um die Fotos und yjdeos deiner

Freunde zu sehen

ODER

Mit E-Ma»!-Adresse oderTdefönnümmer
rsgjstfieren

JETZT B Ei

Google Play

FACEßOOK

Abbildung 32. 1 - Weg zum Instagram NetzDG - Meldeformular als nichtangemeldeter

Benutzer (Smartphone & Browser)
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tps // www.instagram com

X Optionen

OPTIONEN

Registrieren

Anmelden

App herunterladen

Sprache

INFO

Werbeanzeigen

Hilfebereich

Mehr

RUBRIKEN

Hashtags

Profile

>

>

Abbildung 32. 2-Weg zum Instagram NetzDG - Meldeformularals nichtangemeldeter
Benutzer (Smartphone & Browser)
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tps. / / ^ww. insfagram. com

< Mehr

Presse

APi

Jobs

Info

Datenriehtlinie.

mpressum/AGB/NetzDG

Standorte

Abbildung 32. 3.-Weg zum Instagram NetzDG - Metdeformularals nichtangemeldeter
Benutzer (Smartphone & Browser)
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https//hetp. instagram. com/5S

Privatephäw und Sicherheit

Nutzungsbedingungen

Willkommen bei Instagram!

Diese Nutzungsbedingungen regeln deine
Nutzung von Instagram und stellen Informationen
über den nachfolgend erläuterten Instagram-
Dienst bereit. Wenn du ein instagram-Konto

erstellst oder Instagram nutzt, stimmst du diesen

Nutzungsbedingungen zu.

Der tnstagram-Dienst ist eines der dir von
Facebook Ireland Limited bereitgestellten

FuCüb"' k-''ro<J';<. ;-;Q. Deshalb stellen diese

Nutzungsbedingungen eine Vereinbarung
zwischen dir und Facebook Ireland Limited dar.

Impressum

Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square,

Dublin 2, Ireland

Facebook Ireland Limited ist ein nach irischem

Recht registriertes Unternehmen.

Handelsregisternummer: 462932

So erreichst du uns per E-Mail:
<» _ ... --. . -l. -. -*. -,..-. - ---

Abbildung 32. 4 - Weg zum Instagram NetzDG - Meldeformular als nichtangemeldeter
Benutzer (Smartphone & Browser)
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Der Instagram-Dienstist eines der dtr von

Facebook Ireland Limited bereitgesteilten

.'-. ̂ ..' J/.-F, . Li'k, ^. Deshalb.stelien diese,

Nutzungsbedingungen eine Vereinbarung
zwischen dir und Facebook Ireiand Limited dar.

Impressum

FaceboOk Ireiand Limited, 4 Grand Canal Sqaare,

Dublin 2, tretend

Faceböok Irefand Limited ist ein nach irischerri

Recht registriertes Unternehmen.

Handetsregisternummer; 462932

So erreichst du uns per E-Mail:

{rapfessum@syp|X)rt. jnstegram. com
Fax;+1 650 543 5340

NetiEwerkdurchsetiungsgesett ("NetäDG")

Weitere tnformaBonen zum Netzwerkdurchsetzungsgesetz und
Melden von Inhalten, die deine» Ansicht nach rechtswidrig na<*

. ".d.am. EiliätrDO siiid, findest du auf unserer Sei» im Hilfebei^lch:

} r .. '".^litsrtieltervon Strafverfoigüngsbe.hörden können für
SjsKünifesuchen nach dem NetzDG über das... ; -, ; ' '. .. >

-System Anfragen elnrechen,

Zustellungsüevoilmäehilgfci rflir 2ustellung6n;ln Verfahri. 'n bzw.

ßerlchtswrfahren vor deutechen 6er|ciiten nach S 5 (1) NetzDS:
FreshBeläs Bfuckhaüs D®'ingarUf:>(Berlin), Potsdamer Platt 1,
10785Beriln.

Der Instagram-Dienst

Wir verpflichten uns, dir den Instagram-Dienst

bereitzustellen. Der Dienst umfasst sämtliche

Instagram-Produkte, -Funktionen, -Apps, -Dienste,

-Technologien und -Software, die wirbereitsteilen,

um die MissiQn vonlnstagram voranzubringen:

Dich den Menschen und Dingen näherzubringen,

Abbildung 32.5 - Weg zum Instagram NetzDG - Meldeformular als nichtangerrieldeter

Benutzer (Smartphone & Browser)
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https;//h&lü.instagram.com/13'

(g Inifayiawi

PFivalhOhsrt ? und Sicht. ih'» - Etwas mefdfin

Netzwerkdurchsetzungsgesetz

("NetzDG")

Diese Seite erläutert das Netzwerkdurchsetzungsgeselz

(.NetzDG") und informien darüber, wie Im NetzDS als
strafrechtswldrig eingestufte Inhalte zu melden sind. Das NetzDG
ist ein deutsches Gesetz, aas soziale Netzwerke dazu

verpflichtet, ein Verfahren Für den Umgang mit Beschwerden über
rechtswidrige Inhalte vorzuhalten. Den vollständigen Wortlaut des
NetzDS findest du; " ".. Das deutsche Bundesamt für Justiz hat

häufig gestellte Fragen In Bezug aufdas Gesetz veröffentlicht, die
';--r aufgeführt sind,

Hinweis: Instsgram hält getrennt davon Gsmelnschaftsrlcmilnien
vor. die bestimmte Arten von Inhalten niclit gestatten. Du kannst

Inhalte melden, die deiner Ansicht nach gegen die

'..t. -M..ir"-; -'... r . ". er'.-, von Instagram verstoßen. Indem du den
Melden-Link verwendest, der In den Menüopüonen neben dem

jeweiligen Inhalt angezeigt wird. Weitere Informationen findest du
Im!- f"'" -i-!..

Wenn du der Meinung ölst, dass auf Instsgram gepostete Inhalte

gemgä NetzDG rechtswidrig sind, kannst du eine Beschwerde
gemä& NettDG überm'ftteln, Indem du auf den unten stehenden
Button klickst.

Das Einreichen von Meldungen gem8& NetzDG ist nur in

Deutschland möglich.

Abbildung 32. 6 - Weg zum Instagram NetzDG - Meldeformular als nichtangemeldeter
Benutzer (Smartphone & Browser)
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r i tVi-'tS * c::"t» . ", (. t -" Etwas meiden

Netzwerkdurchsetzungsgesetz

("NefzDG")

Diese Seite erläutert das Netzwerkdurchsetzungsgesetz

("NetzDG") und Informiert darüber, wts im NetzDQ a!s

strafrechtswidrig eingestufte Inhalte zu meiden sind. Das'NefciDG

ist ein deutsches Sesete, das sozt.äle Nenwerke dazu

verpflichtet, ein Verfahren für den Umgang mit Beschweräen über

rechtswiärige Inhalte vörzuhaiten. Den vollständigen Wbrtiaüt des

NetzDG: findest du . . Dasdeutsche Bundesamt fflr Justiz hat

häufig gesteltte Fragen in Bezug auf das.Gesetzv. eröffentllctit, die

i, ', aufgeführt sind.

Minweis: Instagram halt getrennt davon Gemeirischaftsrichtlinien

vor, die bestimmte Arten von inhalten nicht gestatfien. Du kannst

Inhalte tfle]den,.die deiner Ansicht nach gegen die

i. -" i '. .. , :.. .. vonlnstagramverstoR. enJnäemduden

Melden-Linte verwendest, der in den Menüoptiönen neben dem

Jeweiligen Inhalt angezeigt wird. Weitere Informationen finäestdu
im, ".. a, . '

Wenn du def.Meinung :blst, dass aufjnstagrani gepöstete Inhalte

gemäß Netz DG rechtswidrig sind, kannst du eine Beschwerde

gema6 NetzDG übermttteln, indem du auf den unten steheti<jlen

Buttor» klickst.

Das Einreichen von Meldungen gema&NetzDG lst:nur in

Deutschland möglich.

Weitwe Informationen zum NetzOG

v Welche Inhalte kann Ich im Rahmen des NetzDG

melden?

v Wie melde ich Inhalte, die nach meiner Ansteht dem

Abbildung 32. 7-Weg zum Instagram NetzDG-Meldeformularals nichtangemeldeter
. Benutzer (Smartphone & Browser)
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ä https://''hetp.instagram.com/cor!tact

@) l In^tayi ftm

Hilfebereich

NetzDG-Meldeformular

BiUe füllen Sie iSeses Formuiar aus, um Inhatts auf instagrain zu melden, die

nach ihrer Aiwicht riachtswidrig nach dern tlBtftschen
Netzwerkdurchsetzungsgeseu (.NetzDG-) sind. Bitte beachten Sie. dass
dieses Fomiular nur für Meidungcn zu verwenden ist, die sich auf Verstß&e
gegen best'fnmte im NetzDG auhjeführta Paragraphen des dCiUtiiffhen
Strafgesstzbu<*es beztdwn. Behauplungen sin« sirahechtswidriger) Tat
steilen ei ne ern^t. togelegdnheit d». Ziehen Sie ggf. einen Rechtsaiwalt

hinzu.

Bitte beachte, dass Inhalte, die gemäß dem deutschen
Strafgesetzbuch rechtswidrig sind, möglicherweise auch gegen die
Crr »;r". i; . t'-ri':!,!' licr von Instagram verstoßen. Um tnhatte wegen
Verstoßes gegen die Gemeinschaftsrichtllnien zu melden, und nicht
wegwi Rechtswidrigkeit gemäß NelzDG, tippe bitte auf die

, Melden"-Opti«i, die In dem Dropdown-Menü neben dem jeweiligen
Inhalt angezfiigtwird. Weitere Informationen zu unseren
Gemdnschaftsrichtiinten findest du im i-;;;! hpn>if, b.

Ich verstehe und möchte fortfahren

ÜBER UNS WifE AP! JOBS IMPTOSSUM/AOB/NETZDS

raivAi-spH&aE
2020 INSTAGRAM. INC.

DSJTSCH . -j '
-Rfff"

Abbildung 32. 8-Weg zum Instagram NetzDG - Meldeformularals nichtangemeldeter
Benutzer (Smartphone & Browser)

66



(ps. ''vw.w. instagram.cora

Q ^

Abbildung 33. 1 - Weg zum Instagram NetzDG - Meldeformularals angemeldeter Benutzer

(Smartphone & Browser)
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n .//.Aww.instagram.com.

0 +A

Q <^

Abbildung 33. 2 - Weg zum Instagram NetzDG - Meldeformular als angemeldeter Benutzer
(Smartphone & Browser)
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/'. 'ww». instagram.com .

;X. Optionen

Profil bearbeiten

Nametag

Passwort ändern

Privatsphäre und Sicherheit /

Anmeldeaktivität ?

E-h/tails von Instagram

^

Sprache

Appsund Websites ' ''

Benachrichtig ungen

Werbeanzeigen

Hitfebereich

Problem melden

Mehr ^

Abmelden

Abbildung 33.3 - Weg zum Instagram NetzDG - Meldeformular als angemeldeter Benutzer

(Smartphone & Browser)
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14.50 @ m 0,00 A . j- s
K»^ ^' ;<.J T 29%'s»

fi https://hetp instagram com

Hilfebereich

»eu ' ."i'

Was gNat es Neues?

« i; -pn Cl'it-t-St-i«*( z y ii zu'ügi 1

. E:. " V: "PO ;m OuP. fotlT . lyf'i. ; V EX' -

* E. nen Qi. !.-: Sa'l«"'2udclnerS; l'i ;ul

. " ie Vorsch. ui (ur dnln iGTl/-Vi<l<»o pcston

« ii: tii»<''-Oä/\F. i<j boa .wit 11

Betonnte Probleme

Momentan tiegen uns keine bekannten Probleme vor. -li»; erfährst du, was
du tun kannst, wenn ein Problem auftritt.

Beliebte Themen

* f"y e'n Ko'^ü rf ~;r^rfö;i

. De ne P?ivai<E!!ir'ie-E'"stel'^ng

. (-"iliir fcc' d'-, Annit'idung be '<> n.

. Df..feSchlbufi(eitkorS II

« «.or. to-und 8 >r .. »;r;. '(gurK'icnstt'Uur.. . >n

Abbildung 33.4 - Weg zum Instagram NetzDG - Meldeformular als angemeldeter Benutzer
(Smartphone & Browser)
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https:/ / htitp. instagram.eom/ 3493 78?-

@) In^tayuuw,

-b ro^ch

NetzDG
1--^

N''!'werkdurcise<'zungsg<?set2("Ne?-.36")

r=^
W iche Inliaitt. kann ic im:R<)hfnen clt;'» Net-DG

m. . u!-,v

V/1 m. (dp ic*-) tnhiSte, dlp nn'-n meiner An cht dem

Not'DG i.ntcrlio. -jün7

Welche infoirricilio^cr. rnuss i 1-ingebcn, ^( r" s ich
IntsaSte wegen Rechi&widr gkeitqpm.'iß N .t70<.;

-3

j Wasfl-s ht, :r, i-'ch ' "<h;l n< Melriur ;<-->na&
Net.iDfocing w'chtt 17

i~L> . ..
l We ̂ hc jrti-alte kann ich dein

2i <''. iu"i(jsbp<, '.. llmacf't'gt^n g'amäi?> ̂  5 (1i des

Nfc-t.. DGn& , r"

j--!^

W~'<; ist A:>! L. iters .. ii^d zw'is. ciifen dem NE'I.'DG und

dun Gcm-'-in ch-iftstL-ntiir'ien vori InsS-'g'-im7

Wo f 'idc 'ch di C NotzDG-Tnn parcTzbcfiChtu >/ör,

t'Tiu-ii-J "i

Abbildung 33. 5 - Weg zum Instagram NetzDG - Meldeformular als angemeldeter Benutzer

(Smartphone & Browser)
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Q

Prtvatephare und Siinerheit - Etwas melden

Netzwerkdurchsetzungsgesetz

("NetzDG")

Diese Seite ertairten das Netzwerkdurchsetzungsgesetz

("NetzDS") und informiert darüber, wie im NetzOG als
strafrechtswidrig eingestufte Inhalte zu melden sind. Das NetzDG
ist ein deutsches Gesetz, das soziale Netzwerke dazu

verpflichtet, ein Verfahren für de n Umgang mit Beschwerden über
rechtswidrige Inhalte vorzuhalten. Den vollständigen Wortlaut des
NetzDG findest du s' '. Das deutsche Bundesamt für Justiz hat

häufig gestellte Fragen in Bezug auf das Gesetz veröffentlicht, die
.. '. aufgeführt sind.

Hinweis: Instagram hält getrennt davon Gemeinschaftsrichtlinien
vor. die bestimmte Arten von Intiaiten nicht gestatten. Du kannst

Inhalte melden, die deiner Ansicht nach gegen die

C , s! :n- <. i .' .. i':;* l!"i .) von Instagram versto&en, indem du den
Metden-Ltnk verwendest, der in den Menüoptioneri neben dem

Jeweiligen Inhalt angezeigt wird. Weitere Informationen findest du
Im H <'c''. x>i<;'ii. >'i.

Wenn du der Meinung bist, dass auf Instagram gepostete Inhalte

gemäß. NetzDG rechtswidrig sind, kannst du eine Beschwerde
gem8& NetzDG übermitteln, indem du auf den unten stehenden
Button klickst.

Das Einreichen von Meldungen gem86 NetzDG ist nur in

Deutschland möglich.

Weitwe Informationen zum NetzDG

v Welche Inhalte kann Ich im Rahmen des NeteiiOG

Abbildung 33. 6 - Weg zum Instagram NetzDG - Meldeformular als angemeldeter Benutzer
(Smartphone & Browser)
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':06 ^ .ii. :88%:li:

ä www. jnstagram. Gom 0

<

Als yoangemessen melden:

Beitrag ansehen

Teilen

Link kopieren

Einbetten

Abbrechen

n <.

=^

Abbildung 34 - Instagram - Beitrag teilen (Smartphone & Browser)
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. |S S? ßl 5 &. 48 S '10:58

.Deutsch (Deutschland)

. l/
i

Handvnummc E Mai! oder Benutzerr n

Passwort

Hast du deine Anmeldedaten vcigessen? Dain hol dir

Hilfe bei der Anmeldung.

ODER

Mit Facebook anmelden

impressum/Terms/NeteDG

Du hast kein Konto? Registriere dich.

Abbildung 35. 1 - Erreichbarkeit des Instagram NetzDG - Meldeformulars als
nichtangemeldeter Benutzer (Smartphone & App)
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ä?Klk»> S4S i lb Si

<- Impressum/Terms/NetzOG

@ l&stog^a»

t. Sttebt.n \

Nutzungsbecdngungen

Wiflkommen ftei Instagram!

Diese Nytzungsbedlngungen regeln deine

Nutzung von ing»gi>am unä stellen:

Informstionon über den nachfolgend

erJSutertein (nstegram.Diensl b&reit. Weiin du

ein instagrBm-Konto erstellst oder instagram
nützt, stimmst du diesen

Nutzungsbedingungen zu,

Der Instagram-pienst ist eines der W von

Facebooklreland Limited bereitgestetrten
. . '. 's, .-''i;t.-. Deshaib stellen diese

Nutzungsbeöingungen eine Vereinbarung

zwischen dir und Facsbooh irelend Limiteä

dar.

Impressum

Facebook Ireiand Umited, 4 Grand-Ceoal

Squsre, Dublin 2, Iretand

Faceboak Ireiand Limited ist ein nach

irischem Recht registriertes Unternehmen.

HarKjeJsregistemummer: 462932

So erreichst du uns per E-Mati;

lmp ssum<^süppo.ri,insteQram.<:iom
Fax:+1@50-543534Q . .

Netnwerttduectiaefzunssgesiati f^tetiDG")

. W<;;tii'  btonM:t].'>i*';n e-sm N<>uw''iKclurf(!S(><2i;"iy;3tu!0'"i
und MeWr. n TOn:iiih, »iten. dte dainerAnsiditnac'i

)6<:>tt°.w((jng lisch d^ui.NBteneaind. jjncics; da »u( unssret
Seite im K;'«berelcS:. .. '.. Mfeirtioii» von

Stia{wrfoS(;u[iiiSbPh&«i6a!<Bni»iifi(ii!Aü5KunNsst5ad";r.
nachctenNstzDSUbwdBS ,

.SystaniAnfraganeinrarchen.

ZusteS;un8 i?vo]!'n!ai;h8g«>r Wr ZusiWlungrn In Verfet-w»)

fcn». Stt. cW'.vcrwhien vw (le-MtecHei» !3i»Bctt«;r> naeh S S (!)
N"teDS- eresi'tölds BrutkhäUSOertnger LLP(Ber!iB}.
S^KO-IRVS »u l »78& SeHin,

Abbildung 35.2 - Erreichbarkeit des Instagram NetzDG - Meldeformulars als

nichtangemeldeter Benutzer (Smartphone & App)
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**.d * la® &44%' »13:13

<- Impressum/Terms/NetzDG

[g
Wie können wir dir helfen?

Hitfebereich

NetzDG-MeldeformuIar

Bitte füllen Sie dieses Formular aus, um Inhalte auf.lnstagram zu
melden, die nach ihrer Ansicht rechtswidrig nach dem deutschen
Netzwerkdurchsetzungsgesetz (.NetzDG*) sind. Bitte beachten
Sie. dass.dieses Formular nur für Meldungen zu verwenden Ist,

die sich auf Verstöße gegen bestimmte im NetzDG aufgeführte
Paragraphen des deutschen Strafgesetzbuches beziehen.
Behauptungen einer strafrecht'swidrigen Tat $tellen eine ernste
Angelegenheit dar. Ziehen Sie ggf. einen Rechts.anwaK hinzu.

Bitte beachte, dass Inhalte, die gemä& dem deutschen
Strafgesetzbuch rechtswidrig sind, möglicherweise auch
gegen die f,.3nie:nsd^»:fsrt;l, dln;;Ft von instagram
verstoßen. Um Inhalte wegen Versto&es gegen die
Gemeinschaftsrichtlinien zu melden, und nicht wegen
Rechtswidrigkeit gemäß NetzDG, tippe bitte auf die
"Melden"-0ption, die In dem Dropdown-Menü neben dem
jeweiligen Inhalt angezeigt wird. Weitere Informationen zu
unseren Gemeinschaftsrichtlinien findest du im
H'i!fefaere!ch. .

Ich verstehe und möchte fortfahren.

Abbildung 35. 3 - Erreichbarkeit des Instagram NetzDG - Meldeformulars als
nichtangemeldeter Benutzer (Smartphone & App)
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0

ifile

l i

ideos

tt-

tüeo

Q

^Q VourActivivy

[o] Nametag

Saved

tr: ©tose Friends

.^ Discover People

AddaBio

;f<
U' .1,

ü 0 Settings

Abbildung 36. 1 - Erreichbarkeit des Instagram NetzDG - Meldeformulars als angemeldeter
Benutzer (Smartphone & App)
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< Settings

4-A Follow and Invite Friendsrr^

0 YourActivity

C\ Notifications

Q Privacy and Security

Payments

P Ads

GO) Account

[?) Help

(i) About

Logins

Add Accoynt

Loa Out of

Q 0

Abbildung 36. 2 - Erreichbarkeit des Instagram NetzDG - Meldeformulars als angemeldeter
Benutzer (Smartphone & App)
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Help

Report a Problem

Melp Center

Privacy and Security Help

Q ö

Abbildung 36.3 - Erreichbarkeit des Instagram NetzDG - Meldeformulars als angemeldeter

Benutzer (Smartphone & App)
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Report a Problem

Spam or Abuse

Something Isn't Worktng

General Feedback

Cancel

Abbildung 36. 4 - Erreichbarkeit des Instagram NetzDG - Meldeformulars als angemeldeter
Benutzer (Smartphone & App)
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x Instagram Help Center

Report Söm^etliing

W>1 ^ i l

t. ir«rz

t r M

~1 ! it ik'; ?i ,p /

ipfi- ti'-1-

Abbildung 36.5 - Erreichbarkeit des Instagram NetzDG - Meldeformulars als angemeldeter

Benutzer (Smartphone & App)
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x Instagram Help Center

g
Netzd^

What content can S report to the "Zustellungsbevoilm...

How do t report content l beiieve is subject to the Ne".

NetzOG IG

What information do! need to include in a repori: und«.

Network Enforcement Act ("NetzDG")

What happens aftor l submit a report under thc Netz...

<SAO awnrA i*<ac> tttc fru- Miat"!>rin k

Done

"Netzdg" hwlndigkeiten Netz dvd

qwer tyu i op
WM

asdfgh j k l

0 zxcvbnm<3

123 ö space

Abbildung 36. 6 - Erreichbarkeit des Instagram NetzDG - Meldeformulars als angemeldeter
Benutzer (Smartphone & App)
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x NetworR Enfonsement Act f<'NetzD©") 11...

Network EnfQrcemantAct

rNMzDG")

This p:age exptains . ie NetworN;:6nfor:cement Act

fNetzDG"), and providos införmattön: abQut höw to:report
unläwfutcontentiäentifiedinttieNefzDG. The-NefzDG is a

Germän jawthatrequires soctel networks:t0 mälntain a-

procedure ,for^ handling CQm|3iain^> about :yniäwfo{.cöntent.
Thefüll teF(guageQf:tl-»eNetzD(3'can hefound \ . :. :The

Federat Office of JustiGe has pubtisheä. frequentiy askeä

questions:at3öüt:th<e. taw, wftieh ean b.efound . ,.

Please ncrtethat Instagram separateiy maintains

Cpmmün!ty.Süj<äe;linesfhat:do;nötallow ertain-types:of

ccintenfifoü ean :report, conten't whtch yoy'think:vtolates
. Instagi'am's-.- , . : . .. . . by. usingtheReportlink

thstappears in fhedropdQwnöptfönsneartfteGontent
itseif. YQu'. can find more InformatiörtJn the:; s . i .., 1.

ifyou betieve content posted on iostagram ts ynldwfül

under the NetzDG, yoy may submit a . report in acco.rdance

!with the'Netz&O by Glicking on the bottön below,

Submitting reportejn:accQrdanceteith:theNetzD<3;:)S:Qn{y

availablelfiGermäny.

Abbildung 36.7 - Erreichbarkeit des Instagram NetzDG - Meldeformulars als angemeldeter
Benutzer (Smartphone & App)
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x Instagram Help Center
S- ''p » «il

y- »-"T

Heip Center

NefaDG Reporting Form

Fftl out this (orm to report contertt on Instagram that you believe
te untawfui under Germany's Network Enforcement Act

("NetzDG1').
' Please note ttiat this form is onty for reports

involving violations of the German Crtm'nal Code tisted in
NetzDG, Aälegations of iliegality are a serious matter, and you
may wish to seek guidance from an atiarney or reguiatory bödy.

Piease note that content that is untawfu! under the German
Criminal Code may also go against Instagram's i .<;.,, - .. - .
r i, /; -.. r . ^1. To report content äs a Gommunity äuidelines
vtoiation instead of under NetzDG. use the Report Option
that appears in the dropdown menu by tapping .',.. " near
the content itseff. You can find more information on our
Community ßuidelines in the -, ".. . J i <- .

v* i understand and l wish to continue

Are youreportingon behalt of a ctsici aut
Neta0<3?

Yes

No

yu der

&BOUTUS HELP API JOBS

Abbildung 36. 8 - Erreichbarkeit des Instagram NetzDG - Meldeformulars als angemeldeter
Benutzer (Smartphone & App)
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Melden...

Kein Interesse

Uink kopieren

Teilen via...

Abbildung 37 - Instagram - Post Teilen (Smartphone & App)
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Melden...

Blockieren

Infos zu diesem Konto

Einschränken

Deine Story verbergen

Profi 1-URL kopieren

Dieses Profil teilen

Abbildung 38 - Instagram Profil Teilen (Smartphone & App)

86



li^tayi cuvi

l! Liig^n »rith F«sl»w»k

Fsrgctpffisxüid?

Cäynefa

^

Döft^hM», Miacewint? 'lyn' p

öeitfKiapp,

^. f: wn\>^ri an sis<> jt^ ü'LTiTGK

App Store F* GoogtePlay

«aow «eu» wiess API JOBS PRIVACY wKiEss tOCATIONS TOPACCOUOTS H*»frASS LAfil6UAC6

Abbildung 39. 1 - Weg zum Instagram Community Guidelines - Formular als

nichtangemeldeter Benutzer (Desktop & Browser)
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twStoyam.

!->tf tx'rc -:" .... PiTiVötsphäfieyndSkhoih^st

Nutzungsbedingungen
Genieinschaftsrtchtlinien

Deine Stehtbartelt kootrollteien

V/ic du auf MIssbrauch reagieren

kannst

Jertönöen blockieren

Sidrrhetetpps

Tipps für Eltern

InftirirBtiontin für

Stfafverfolsungstiett&fde^

Ehvfts meiden

Sidi&res Te^en von Fodos

Über Essstärungeo

(nstagrom-DstenschuUflchttinIe

Hutzunflsbedlngungeit

ni^hrrn.Rirhtlintpn

Willkommen be! Instagram!

Diese Nutzüngsbedingungcn regeln deine Nutzung von Instagrffln ü"d stelt^t
Informationen Ober den nachfolgend eriButerten Instagram-Dienst bereit. Wenn du an

Instagram. Konto erstellst oder Instagram nutzt. stimmst du diesen Nutzungsbetiingungen

Der Instagram. Di'ensl ist eines der dir von Faceoook ireiand LiirJted bereitgeslellten
F- . ' j- . . . '". Deshalb stellan diese Ntitzuiigstoedlngungen. eina Versinbarung

zwiEcnen dir und Facebook Ireland Limlted dar.

Facebook Ireland Llmlted, 4 Grand CBnal Square, Dublin 2. Ireland
Facebook l'eland UmltEd Ist ein nach irischem Recht wglstdenes Unternehmen,

HandelsreglsEemummer: 462932
So eneichst du uns par E.Mall:

impressum@support. instagram. com
Fax:+1650 543 5340

nete*wtkdutch»«tiung»ewatl {.NttrDtt")

WKtt^tc' w^MmaiicRCT zum N^tzw'Mtflc. -ßti scta>f?g?9iiA£?{r UEICI Mi:<ri<it vofi ''ifti^t. ̂  CE^ <i<;~ft lt Ans, c;rt fiac'^
K.iititsw'tiifi) fUK't dcni NützDG.tilKl. fi'--<l'3St et^ ßüfüdtt-ror Sclt&ifr Kilftibüfffiidi;. i" . MiitFba; t \'on
St'. '. f'/Ptfc' g^yse^-'icn ^^ic*? fcr Aus>^;rtBOft JÖK .t ng'-ti dc^ NtftzOG tjt?ffr<!aä :. ; . -' .

. -Systrm An^flgsn wntwcft^.

Zt;ste'1uf-^fX'voll^ri£'rt'9E<k( fl>r Z''5tffllLj'iät?n il Ve'tiAr(;n bz*. Ge ^ AKwrtehF&i ve i d<i^l5crl <-n Gf4i<>Iusft nsc1 '! S

5 (1}  iliDS; Fro-ihfieki? Bf'^lwii.f DüiirsGr LLP {Bt:'lil>t Pc:.lwiaf^<lr^a!2 \ t0ra58<t'""w

Abbildung 39. 2 - Weg zum Instagram Community Guidelines - Formular als
nichtangemeldeter Benutzer (Desktop & Browser)
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liistayiaitt

i . Pj ̂ at^ph<ire und Sichyrh

GemelmichattsrlchtUnltri

Deine SlchfbarkeltRonircUteren

Wie du auf fcltssbrauch reagteren

ksiwsi

Jemanden &iockleren

SicherhelSstttws

fipps (ur Eltern

Iritormatianeh für

Straft/erfoigungsbehörden
"SiMi,!i»JteU ii3«&-i^Si.!!»M^^K;

Etwas melden

Sicheres Teilen von CQ<OS

Über Sssstörüngen

iRstsgrasn^-D sEeRscFiufzFicftÜin te

NutzüngsE^&dingungen

PtoBfOfm-Slcrtlffiter

>1

GemeinschaftsrichtiinEen

GM»j^sc^ol^^ßtoj ^»üCDW&^üpriotesundScftütano^öhn)en;^i/^cAsfnd^t;i^R^ft^

ffiH d&rft Ses. trfUA^ fS?KrfäKyK<^ört?yürtf, '6/f. öört COV/D-^ d!£KFSt^;f. Gü^ffcY ntüL/rfüft m/- S^iötöd^tert, ÖfaSä ürt., fa-ö

St. rjitNnsüfj äft^t Wfi.̂ t, . neS^s-Tfi Zu^i^^nhi^Sc^iffiytv^ä^c^iWiftthf^fenur^nsuwÄfiesn yöft

MissiKüiXtf ü^err. ^raitüsil&ndarün, tröffe' ̂ ü wlfcwen. d{Q ff^G^'^tf&fifssifeft^&'-üuSt. -iiwiti. ^f d,gitüien We!t
Oüfirt^ n, Ü£^üfr^rf ^/asow: ;c^&;^CT^,&ä/o?^Tdte^^ri^ff^/i'.^

^fo^fl,^;-^fiw^ ö^ft ̂ e/feouK'^^meta^Wscften .Mc»^^ t^wm'cncAeff P/uc^f^,J4bs^^^
:£&'ä^t^ü^ti?a?eV<-;&T^üri9W^.Feh^^mtö;owft.'d'e^y.G&<vf^c^r^ä^ ^^?t^
cfer sSdt stet^ we'fGwntwfck^nde'n Sstwtiiw^echts^ wwtfR/ii kefosssfn Wfrtfn's.wwsfets mit^nfnhßStender
Ptcätfwpv 'wc^i^t Sf^^^i. i-rtriä üij> t»' -{kÜfiSUStsK"'^, £ys». rt^rt ßöan.ft uJfi^if?' CriflTWxAfi/^ hff»feif., i: ̂ n A^e^-Clrt
füfw^ M^. 'setey.st, s{^enwi<-g^^ tfwfs!ü CÜ(A äüsüliiic^fifd^i^fs ywVssfägimg.

GtkUrale Version

Wir ffij&chtr-rtt 6fst-. tnstaNontWßit&rhtrteiti <)Utterttisc;-t: rundsiJier&r Ort iif?r liitöpi^fijfl ündkie^ Aiis. ;.üc.csi3t M|f
üab&i, ^ie^ä Cömniuiiity zu täröt.'. rn. Pcsst^ nur äeinä^e'1 . ;1 Fotos ond Vii, :*"tA un<-i ̂ :it^ A.":n d6tj < immr'. : ?'iräte

.yßlfertL'ori^setA&. 'Räspekt^rfu ^ a Pfö'xünen au? fRSiagfam» &e-ncie' Kättiört Späm, üRdl pöäE& köi,'^ trf-ia'ig, b

äfrftfi'rt.Näckfh^'.E ̂ '^^16! jt ia.

AusSIMIche Version

fn'ätAigf^m :ijä^Qft{ iinserft'v)i*lfaftig6Cömiftüft1l, /riwitnters<'!ti^[i[;t'^hiKültur&i^Att6fs<fir u(^ien dwt

Gtöub&iisrichlmi^rb Wir haben uns lan^ mit öe«:üntfrrscl'ileßlk:l<iüi-t Slciitweisen befasst. ̂ -jä eine sicnerä unö
öff^e Ufri^ebun^ für aiiü Nutre'r zu schafffrft i&t.

V^fhj beft^teGemejnSchan;srichtlintettüritW[Ck^/ä6miLäit<;Jaräftieiihäb6n!kähh^/<SiüS&tölfeCöirt(riurtity

förd&rn unci -eu .sctiötyün. Durdrriie VcnwCTTtfcng yofi iRB.'sagram.stiEnms!.^ dic-s*in.E!t):ch{Iirit<?nur?^ un^tN'tSt
lu-Otese Richtlinien häBaa (Llr^tw,PrlBritSl und wir hoffen, dass d«s Gleiche awh'mr.ach

gllt. Wen"duafeRicti>lir, toanichte!nhi«tst, l(äBr. enWKiite. enllantund. - .. ir .. -. ... ;. oderandere

B.&&chrä(if<u!ige, n:fo(gen.'

» Tel{<nurFotcraundVMeos,. tttedüMtbstBuf^not'nmenb8stodertüdieren:Fi'e^|ab(idüb®nirfit^Ftbtet.

Vfly ffti^er bi$t du ?uf dte Fnhai^ .vüES^twörtlich, dte äu.guf ̂ ^la-graEyi poste^. Üörtke da tan.

aulherSE$ch£i jnha&e zu pasißrt und kefn& Enhaite, cäs du kcp. ertod&rlm inteme{ge?üTid&n iTastundzu

cif;tßnV£B'ü?fefiti )C^-^3(fe)ruchtDerect''h^^st. Meft°'d5zu: ' .< \'. " .r"

Abbildung 39.3 - Weg zum Instagram Community Guidelines - Formular als

nichtangemeldeter Benutzer (Desktop & Browser)
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Instoyuun

ti;;.... '< >'>:.. '. -Pf. rawi flun-iSii ^ i - £t«»as meMen

Gehackte Konten

Imitierende Konten

MinaerjBhtige Kinder

Neizwerkdurchseüungsgesetz

(.NetzDG-)

Gai&tises EigeRtum

Anfrage auf Entfernen von Inhalten

au'grund vor RechtsversIBton

Private Daten vefäffentlichen

Sefbstverletzung

unsngemessene tnhahe und Spam

AusbeutuRQ

Andere Arten mn Meldungen

Zurück

Gemeinschaftsrichtlinien

OemelnKtiansriclitthlm m COWD-13: Updotss und ScftucnnojSnanmeniZuB-eit aMMe'KChen oul flfer ttfell
mK äeia GfsunahsftsnotstonSKcnfmilica. üe» COVID-19 daisiem. Oofief maetite» wsr sletiemlsllen. dcss unten-
S~iiE. lftsrtaf»SfK+f(]n>m in («esw; Zusora.'n'irfung Sctaif-- vor tcMcffcben fnlwften und 'teuen Arten ml
Missba»«h a»?fei>. Witoticilen siomn, Itihaie 2u eaireme i. <Ss . in esfalwnixitemlc i ouiSffAofb dßitSflal-. !» Will

Oüfiveüüft. Dä2ü f/üffiiirt ̂ t5C   /ütyi«»ert üai die ft^gef)£fos w^töcföff; ßrß' Pttniuttg wnHcsw^üftgea ffisl
iSefvhienpotwwaf^ tten VGrkoufvwt mevKx^s^w Masken und i^ywürKften Pmduklcn. Hassivde, Mc^ing tincf
flefäsUgungunddle Vertsrllwg vw FiMlnlamaSonen. fSe zu GcwcBoArK&penw'ettuB» llllyen fiOwen. Um
<fer sldi Mef^ ii'eitm'nftfct'tt'nden Slfuofton seeectiizu »erden. üeFassai wirws euch Siels ms sfimlnkaSm tfw
JOfcrtf/orm, wagw) Sp^ffiAÜffffdS ob wtd*cvüu<ttt^»£<perteff. DomfS üOÄ.-re CömmWtiy weitw^n c£?t s/cfterer Ort
fw af^ Mitgüwiwfst, y«./te.^ wJ?- ̂egefb6nüf)fafi& wich zussfitzüd^ W.tihf 'n»ert rw Vä'fi^wt^.

äekürate Version

Wa ffifldtten, dtst Instagram wdterhin elnautntnllscherunl uchnarOrt Str trttplratlui und (lesAuurucks ist. Hilf
dabei. UcifComntunIty tu fördern. P»l« nur deine «qanen Foto» und Vidfias und haltaiBdi dabei tBlElK an de

geltenuen Sesetie, R«ip«kr«t. a' B Pmonen auf tailsgnm sende kBlBen Spam und post? Sp'ne Inhalte, to
(ienm Nadtthelt dargesleai ist.

Ausfiihrllcha Vereion

Instagitffi spiegrlt uiBcrflvtelfaltlge CaMifudily de< untcfsctiiuaicha-t Kultued. Att(.'isg(ij|ipe-i und
6laubc-nsrlcHtunsi. il. Wlr haben uns laiys Hut*. ] unterschiedlldKin Sichtwnsen tslasa whe an..' tidii-n; und

offene Umgebung ffir alle Nuuer zu uhaffm isi.

M! haben dlB Gemämdiaftsrlchtlinlen enlwidicH. iäantltOu caran teilhaben kanna. diosB tnlte Cunfflunlty zu
föntern und zu .schÜtzwL Ch^rch dip VenvendunQVort In^agram s*.imm^.!t du dtßs<:-~ ffic^i9 ̂ en und UTOeren

- - . t m. ütese lilchtllnlen h«b»n<Br um PMonät undwlr hoffen. dass das Gleiche auch filralch

Silt. Wffindud.eR)dia:n<!(iriällanKiH5;.!t&m<a'ilnna:lt. <»lfeT«!tu»xl :; ..' ... ..-.. oueraruai.
Seschränkunge" Folgen.

. .ftlt« nur Foto« wri VMw, d« du Mltet aBfä«iwmin«n hart odm tu ifean Frelifba du tnmditlgt Mit.
Wie Iminet Bsi du Siii isie l.iteile .<Emntwort!:((>. <te duad'lBaagram pcstest. Daike daran.
auUienSsche Inhatte 2u potlen und kflne iBtiatte. oaau tepleit oda Im liiterna getumien mst uni: 2u

deirfiVaatfc-li'-.ti.iBgdtniiAtbe/Lijr'g'.iiAMSidaiu. , .'

. pa»t»Fot<auiiilVhai»,dtofflrBln»d«IIiiWa»ZI«fFupp«g««lan«»tad

Abbildung 39. 4 - Weg zum tnstagram Community Guidelines - Formular als
nichtangemeldeter Benutzer (Desktop & Browser)
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Indäyyuw,

!-]"".>P;>';(. -

Gehackte .Konten

ImNerende Konten

^ä, . irKt n s.. !c< . n

Unangemessene Inhalte und Spam

Üy kannst ?nia5bEäucWltti&Seife-äge, i<DET)Rttntiare-oder P«r¥onen, rite unsere . . -^ ... >- ',. '. oder

:l Vi*r)tL4zän, übüi diä ̂ tö^f'^Wu Meidungsftitlkliüt'iürt difriki ̂ «.. üert:

MlEderjahrige Kinder

Hass-Köf^ten

KfetmErkdurchselzungsgesetz

j. NelzDS")

Geesriges Sgentüm

Anft'3ge:aüy£Rtft errienvDn^nha n

. aufgrund von Rec.ilsverstöBen

Private Daten vsröffentttchen

Selüslverietzung

Unangemessene inhalte und Spam

Ausbeutung

:Andere-Arten.von Meidyngen

2yruri(

v Wlemeldeich einen Brite-agorfer ein Profil wegen Missbrauch oder Spam auf Instogram?

Wßfin du ktiert liiäta^äfft-Köiilü hääl, hää^ä^A&i^^!,̂  Spam odär-aiiöä.wßs £üftsl^ö£t'i gä$üii i.nsfrrß

v6r5t<>ftt.. abtj"" . '. t i.- . jielden:

W«inn, duei[i toa«giain4;wfd aast. kailrtsi du Miiisbraucii. Spam und dlhas. was sttri st noch gegen urf. erj!

'; verstä&t,. aus dar Apf> ̂ l&rAus inetden.

£ir;ä;1 Efe.ilrü^:t*;ü!d&^

'B^ Pfüf ri^teen-

, 
E?was'Ati-f :nsi ^3gr»n' in'l'(nt<.Trrt. <t'^&idäfk

^..^ . "!'. .... ;(1 . ' '.or : ' -."

Hinweis: W&-in du etwas nekj&&1,. wetd6r tiäififeDöten ^icht aft die Pefsort wöilerg^i&bert; dei^r B^iträ^

oder Profö du gerti'fiterft liaät.

Wwen üi'KW. infwma^weft hiftreict .*

. Oja Ottein

v Vlfie melde tch einen Kotnmentor auf Instagram als Spam oder Missbraucti?

v Wie icsnn tcti mich vor Setrug auf (nstagrani &cbt?tzen7

s/ W|& meld^ Ich mit InstagraniOlrect eine Nschricht, rile irch erhalten haba» oder wie blocldere

tch eine Person, «iaimlt sie mir keine Naehrtchten mehr sentiet?

Abbildung 39. 5 - Weg zum Instagram Community Guidelines - Formular als

nichtangemeldeter Benutzer (Desktop & Browser)
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@ lliafaiyulil

»W3dywwwirt»m

fviSM-^fiWlWf if^t^te <W
s^wwv.

iPmWKWuftfWJ ScfW^t

fW.if<t»U!tt*fVi* <^""K«. y *.

.i^tiw»3Nt»'<Wt^<Ay?'-t*' <-**>.'

ÜNWW» W»

Abbildung 39. 6 - Weg zum Instagram Community Guidelines - Formular als
nichtangemeldeter Benutzer (Desktop & Browser)
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t(is. / /w^'w. instagram. com

DEUTSCH

ht ic cdich, ümc!'eFotosundVlde..s<-Jcinsr
Frcj'-ide zu sehen

ODER

MilE-Mait-AdreBseodarTiBlefonnümmer
regisfrreren

jmr sei

Google Play

RAC:EBOOK

Abbildung 40.1 - Weg zum "Instagram Community Guidelines" - Formular als

nichtangemeldeter Benutzer (Smartphone & Browser)
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"tw ''. '.»».AV instagram.com

^ Optionen

0»TIONt'N

Registrieren

Anmelden

/^ip herunterladen

Sprache

wro

Werbeanzeigen

Hilfebereich

Mehr

RUuPIKEH

Hashtags

Profile

Abbildung 40. 2 - Weg zum "Instagram Community Guidelines" - Formular als
nichtangemeldeter Benutzer (Smartphone & Browser)
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tps:/ 'www.instagram.com

< Mehr

Presse

APf

Jobs

Info

Datenrichtljnie

Impressum/AGB/NetzDG

Standorte

Abbildung 40. 3 - Weg zum "Instagram Community Guidelines" - Formular als

nichtangemeldeter Benutzer (Smartphone & Browser)
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& ittps'//'help. instagram.com/5i

Community bereitstellen können.

. Du darfst nicht andere nachahmen

oder ungenaue bzw. falsche
Informationen bereitstellen.

Du musst deine Identitöt auf Instagram

nicht oflenlegen, aber uns korrekte und
aktuelle Informationen bereitstellen

(einschlie&lich

Registrienjngslnformationenj.
Aufeerdcm darfst du dich nicht für

Jemanden ausgeben, der du nicht bist,
und du kannst kein Konto für jemand
anderen erstellen, sofern du nicht

dessen ausdrückliche Genehmigung

hast

. Du darfst nichts Redltswldrtges,

Irreführendes oder Betrügerisches
oder etwas für einen illegalen oder

unberechtigten Zweck tun.

. Du darfet nicht gegen diese
Nutzungsbedingurigen oder unsere
Richtlinien, einachlie&lich

ns sondere die .nLt^^ran--

Gemejnschaftsrtehtlinicn ins agram-

Plattfwm-Richtlinion und Mustk-

R; ..utlim'T. verstoßen (oder andere

bei einem Verstoß unterstüteen oder

sie dazu ermutigen). Erfahre in

unserem t "l" . ' 'r\ wie du Verhalten

oder Inhalte meldest.

. Du darfst nichts tun, das den

Abbildung 40. 4 - Weg zum "Instagram Community Guidelines" - Formular als
nichtangemeldeter Benutzer (Smartphone & Browser)
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https:/ /help instagram. com/4-/

[§)' 1

>i hsire und Sich rheit

Ge m e in Schafts richtl in Jen

Gemelnschaftsrlchtllnfen su COVID-IS: Updates und
Schutocmaßnahmen: Zwzeit sind Menschen aus aller Welt mit

dem Gesonäheitsnötstötid konfrontiert, den CÖVID-IS darstellt

Daher mochten wirsichersteiteß, dass unsere

GemelnschoftsffchtiiFiien in diesem Zusammenhang Schutz, vor
schädlichen Inhalten und neuen Arten von Missbrauch bieten.

Wir arbeiten daran. Inhalte za entfernen, die ein

Gefahrenpotenz'ialau&erhalb,der digitalen Wffltaufweisen. Dazu

tragen unsere RichÜinien bei, die folgendes verbieten: die

Planung von Handlungen mitGefahrenpotenziai. äen Verkauf

von medizinischen. Masken und verwandten Produkten,

Hassrede, Möbbing und Belästigung und die Verbreitung wa

Fehiinfbrmati'onen. die zu Gewalt oder Körperverletzung führen

können. Um der sich stetig weiterentwickeinden Situation

gerecht zu werden, befassen wir uns awh stets mit den inhaiten

der Plattform, wägen Sprachtrends^ab und konsultieren Experten.

Damit unsere Community weiterhtfi ein s'ichererOrtfär alle

Mftglieder Ist, stelten wtr gegebenwfalts auch zusätzHche

Richtllnfen mr Verfügung.

Gekürzte Venslon

Wir möchten, dass Instagram weiterhin ein .autheritischer und

sicherer Ort der Inspiration und des Ausdrucks ist. Hilf dabei,

diese Communify zu fördern. Poste nur deine eigenen Fotos und

Videos und halte dich dabei :immer an die geltenden Gesetze.

Respektiere alte Personen auf Instagram. sende keinen Spam und

poste keine Inhalte, in denen Nacktheit dargesteilt ist.

Abbildung 40. 5 - Weg zum "Instagram Community Guidelines" - Formular als

nichtangemeldeter Benutzer (Smartphone & Browser)
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https. //help. instagram. com/4/

Trage zu einer starken Community bei:

. Jeder von uns Ist ein wichtiger Teil der Instagram-

Community. Wenn du slwas öenierkst, das deiner
Meinung nach gegen unsere Richtlinien veretö&t,
kannst du uns unterstützen, indem du unsere

~. ".. o"i--"1-:. M-. :c;-'o. :"3r. verwendest. Unser globales

Team prüft diese Meldungen so schnell wie möglich
und entfernt Inhalte, die gegen unsere Richtlinien
versto6en. Auch wenn du oder eine dir bekannte

Person nicht über ein Instagram-Konto verfügen,
kannst du !i' ';o i. i^. ; J-:). Wenn du den Bericht

ausfüllst, übermittle uns so viele Informationen wie

»nöalich, beispielsweise Links, Nutzernamen und

Beschreibungen der Inhalte, damit wir diese schnell
finden und überpräfen können. Wir entfernen
eventuell komplette Beitrgge, wenn die Bilder oder die

dazugehörigen BiläunterscbnRen gegen unsere
. Richtlinien versto&en.

. Möglicherweise findest du Inhalte, die dir nicht

gefallen, die Jedoch nicht gegen unsere
Oemelnschaftsrichtlinlen versto&en. In diesem Fall
kannst du der Persoii, die diese Inhalte gepostet hat,

;. - ; n'. ; t- n oder sie' .;. '. ' .-' ̂ . Falls dir etwas

in einem Kommentar zu einem deiner Beiträge nicht

gefällt, kannst du . !<. "'»'. "".n/:-:.. ', " ..< .

. Vieie Stieitigkeiten und Missverständnissp lassen sich
direkt zwischen Mitgliedern der Community lösen.
Wenn e;nes deiner Fotos oder Videos von einer

anderen Person gepostet wurde, kannst du versuchen,
den Beitrag zu kommentieren und die Person in
deinem Kommentar darum bitten, den Post zu

entfernen. Falls das nicht funktioniert, kannst du

anschtie&end . * -. f. ' . ; .r . :. - ' n-

Is. 'fe i. -. r.., ':i... :u-j-:. ';>. . Falls du glaubst,

äass Jemand deine Markenrechte verietzt, kannst du
eine Metciunc; übt-:' w-. a ?»1arl<on(ech"A?r!c(zuns

^:..'..: - :i. Wende dich nicht gegen die Person, die
den Inhalt gepostet hat, indem du Screenshots postest
iwfi fliifrii» ^itiift+inn ^iifmiaciccstm mArh«» rtfi ^«a<t

Abbildung 40. 6 - Weg zum "Instagram Community Guidelines" - Formular als
nichtangemeldeter Benutzer (Smartphone & Browser)
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^>7 startsette

T^iCtern

ThiäWeetftom®
law(s) L^3 'i :..

has been withheld in Oermany:based on iocai

0 Mittertyngen

Nachrichten

P Lesezeicheß

Listen

<S> Profil

(;"J Mehr

Q u Ö 3

# EBtdecken

0 Mitteltangen

B Nachrichten

R tesea'etchan

B Usten

Ä frefit

© Mehr

Abbildung 4l - Nach NetzDG gesperrter Tweet

'.Q Themen a ffiK^eri

""' £En?ög&Ei,lf^Efi ernen aus Ust«!

.J üsttnmztlyn

Mo»«nts uiuiyui

,
/'- l. iBkiiim Profil toi>i«en

C' stum^sd^atten

F' ^ Its^oddcfcn

fflddsnsn1
^

?oig»ti

CtWantr.

Ifrendsfafdlch

". '^^

»f1L^<g<

1.3S >. nc<

Abbildung 42 - Meldung eines Twitter - Profils
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<- f<tl<tft« T^'(t<-r'<y; lyyt. h^i

© Startseite

# Entdeeten

^ Mitteilungen

B Ntchrithten

[^ Lesezeichen

(D Listen

Pf c dt

© Mehr

g;. Ii^^' i^^tS

f- Aftft-;!' .';(?(. ̂ <-p~C

?,' ® Fdsen

'g Einfüaen in/Entfamrn aus lf. t»n

S? ® aunimsch^lton

<Q 9 biockieren

</> n»eet einbetten

Twcetffltliie»

0^5 0 ??

Trends för dich

tf. OFtÜ ^)^:l <t

T^frftd in üiMjiic?' m4

»»**<**

Abbildung 43 - Meldung eines Tweets (Desktop & Browser)
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.^ Eißen Feh ler inelden

Nilf uns dabei, Problem, 'zu:'¥ersteh:en, Was stjmmtmit

ciiesem Tweet nicht?'

Ich bin an diesem Tweet nicht interessiert

Verdächtig oder Spam

Eszeigt ein sensibies Foto oder Video

Er äst missbräuchlich oder w&rietzend

Fällt unter das Netzwerltdurchsetzungsgesetz

Es iasst die Absicht von Seibstverletzyng oder Selbstmord erkenneni

a ober das Melden von siferstößen:gßgen;.äte^1w|tter Regeln,

Abbildung 44. 1 - Melden - Link rechtswidriger Inhalte als angemeldeter Benutzer nach

NetzDG (Desktop & Browser)
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Einen Fehler melden

Was melden. Sie? Beachten Sie bitte, dass Ihre Meldung von
Twitter nur entgegengenommen und überprüft wird, wenn Sie
aieses Rsrmuiar vollständig ausfüllen und auf "Absenden'
klicken. (Für eine zusätzliche Option, bitte nach unten
scrol!en.)

Hass schörende/ verfassungswidrige Inhalte

Terrorismus

Gewalt / Bedrohung / Aufforderung zu Straftaten

Sexueller Missbrauch von Kindern

Beleidigung / Üble Nachrede

Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs

Fälschung

Abbildung 44. 2 - Melden - Link rechtswidriger Inhalte als angemeldeter Benutzer nach
NetzDG (Desktop & Browser)
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Einen Fehler melden

'Gegen :we!ch'es Gesetz wird verstoßen?

Paragrap h 166 StG B: Besch impf un g vo n Bekenntn issen,
Reljgionsgesellschaften und Weätanschauungsvereinigungen

Paragraph 18S StG8: Bejeidiigungi

Paragraph 188 StG B; ObEe Nachrede

Paragraph 187 StGBrVerfeumäung

Abbildung 44. 3 - Melden - Link rechtswidriger Inhalte als angemeldeter Benutzer nach

NetzDG (Desktop & Browser)
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<- Einen Fehler melden

Diese Aktionen sind ...

Gegen mich gerichtet (z. B. ©Erwähnung» Name, Spitzname oder Pseudonym)

Gegen jemanden gerichtet, den ich gesetzlich vertrete (z. B. mejnen Klienten
oder mein Kind)

Gegen andere gerichtet (z. B. einen Freund oder eine Gruppe)

Abbildung 44. 4 - Melden - Link rechtswidriger Inhalte als angemeldeter Benutzer nach
NetzDG (Desktop & Browser)
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<" Einen Fehler melden

überSle'selbst: Ich arstatte'-die'Neldung:

Für mich selbst

RJF eine Beschwerdestelle

Für eine staatliche Behörde

Abbildung 44.5 - Melden - Link rechtswidriger Inhalte als angemeldeter Benutzer nach

NetzDG (Desktop & Browser)
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^ Einen Fehler meldeii

Ich verstehe, dass die gemeldeten Inhalte auf potenzielte Verstöße gegen die

Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Twltter und/oder das deutsche
Strafrecht untersucht wird und dass ich eine Beschwerde einreiche, die gemäß

dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz zur Löschung oder zur Vorenthaltung von

Inhalten in Deutschland führen kann. Ich verstehe, dass ich mit dieser

Beschwerde einen schwerwiegenden Vorwurf erhebe.

Alle In dieser Beschwerde enthaltenen Informationen sind wahr und korrekt und

ich reiche diese Beschwerde ein, weil ich in gutem Glauben der Ansicht bin,

dass eine Verletzung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Twitter oder
eine sonstige Rechtsverletzung vorilegt.

ich verstehe, dass der gemeidete Nutzeraccount benachrichtigt wird und dass
diese Angelegenheit an die Lumen-Datenbank gemeldet, im Twltter
Transparenzberlcht aufgeführt und in gesetziich vorgeschriebene öffentliche
Berichte und Berichte an Behörden aufgenommen werden kann. (Um

fortzufahren, bitte nach unten scrolten.)

Ich verstehe, dass sich durch die Einsendung unvolSständiger, ungültiger oder
falscher Meldunaen die Wahrscheinlichkeit verrinaern kann. dass diese Melduna

Abbildung 44. 6 - Melden - Link rechtswidriger Inhalte als angemeldeter Benutzer nach
NetzDG (Desktop & Browser)
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.< Einen Fehler melden
'.

:TDl';t:2Üiär:11 fl', '-'ü{tt^''II<äü!j~ TlÜ«;. ::S;Cryii^li i.y'.
"...'..'..'.............'...'..'...'..'..'.''.'...."

ich verstehe, dass sich durch die Einsendung u nvo!!ständjger, üingü}tige?r oder

falscher Meldungen die WahrecheEnlicMkeit verringern kann, dass diese Meldung

(sowie zukünftige Meldungen) von cien Twitter Systemen übe^ruft oder

akzeptiert werden.

Ich verstehe, dass die Einsendung Nscher Meldungen über Verstoße gegen^^^d

Allgemeinen ©eschäftebedlngungen oder von falschen Rechtsbescbwerden zur

Unterdrückung der Inhalte ariderer Nutzer ̂ rsraEssbräuchlißhes Verhalten Im

Rahmen der Iwitter Regeln ciärstelien kann und dasswiederiiölte Verstöße zur

dauerhaften Sperrung meinea iftceourrts (sowie eventuell vorhandener

verknüpfter tecounts)1ühren können.

Signatur

Durch Ankireuzeri d ieses Kästchens und elektronische Unterzeichnung
dieser Seschweräe bestätige ich, dass ich ätie obigen InformatJotrefi geleseri
habe und anerkenne.

Abbildung 44. 7 - Melden - Link rechtswidriger Inhalte als angemeldeter Benutzer nach

NetzDG (Desktop & Browser)
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X Einen Fehler melden

Danke, dass du uns Bescheid gegeben hast.

Falls wir feststeilen, dass dieser Account die i r i /gtt!n verietzt, werden wir

entsprechende Maßnahmen einleiten.

In der Zwischenzeit zeigen wir dir einige Wege, wie du deine Twitt

kannst:

@ biockEeren

Wenn du einen Account blockierst, kann er dir nicht mehr folgen oder deine

Tweets sehen. Du siehst auch keine seiner Tweets und erhältst keine

Mitteilungen von ihm.

s "m s''halt<..n

Du kannst einen Account auch stummschatten. Wenn du ihm nicht folgst,

siehst du keine Tweets, Retweets oder Mitteilungen mehr von ihm. Wenn du

ihm foigst, siehst du seine Tweets nicht, aber wenn er dich erwähnt oder dir
eine Direktnachricht sendet, siehst du das.

Abbildung 44. 8 - Melden - Link rechtswidriger Inhalte als angemeldeter Benutzer nach
NetzDG (Desktop & Browser)
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Einen Fehler metden

N Elf: uns'dabei, das:-PrQblem 2;u ver.stehen:. Was sfimmtmit
Iweet nicht?

Ich bin an diesem Tweet nicht inter®sste^t

Verdächtig oder Spam

Es zeigt ein sensibles Rato o^r Video

Erist mlssbraucJiltGh oder verietzend

Fallt unter das NefzwerkduFchsetzuiigsgesetz

Es iässt die Absicht ybn Sei bstYeFleizungi oder Selbstmord erkenrren

? über-das Neiden-von Vterstößengegen;d'ieTtVitfer^Rege!n..

Abbildung 45. 1 - Melden -'Link rechtswidriger Inhalte als angemeldeter Benutzer nach

Twitter - Regeln (Desktop & Browser)
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Einen Fehler melden

Inwiefern ist dieser Tweet verdächtig oder verbreitet Spam?

Dieser Tweet stammt von einem gefälschten Account

Enthält einen Link zu einer potenziell schädlichen oder böswilligen Webseäte
oder einer Pbishing-Seite

Enthaltene Hashtags scheinen irrelevant

Verbreitet Spam mit der Antwortfunktion

Anderer Grund

i'i!' e tat-'re über Verstöße gegen unsere Regeln zu Spam.

Abbildung 45. 2 - Melden - Link rechtswidriger Inhalte als angemeldeter Benutzer nach
Twitter - Regeln (Desktop & Browser)
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X Eliien Fehler melden

Danke, dass du uns Bescheid gegeben Käst

Rads wir f®ststeilen, dass dieser Account die i

entsprechende Maßnahmen elnieiten.

verletzt, werden wir

in der Bft/iSGhenzeit zeigen wir dir einig& VVe^

kannst:

^@» blctcki&ren,'

V^fenn du einen Account blockierst, karin er dir nicht mehr föigeh oder deine

Tweets sehen. Du siehst auch keine seiner Tweeteunderiiältst keine

Mitteliüngen von ihm.

Du Rannst einen Account auch stümmschalten; Wanre du ihm nicht fötgst,

siehst du teirie Tweets, Retweets oder Mitteilungen mehr von ihm. Wenn du

ihm folgst, siehst du seine Tweets nicht, aber wenn er dichr erwähnt oder dir

eine Direktnachrictlt sendet siehst du das.

Abbildung 45. 3 - Melden - Link rechtswidriger Inhalte als angemeldeter Benutzer nach

Twitter - Regeln (Desktop & Browser)
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13:30 3.0KB/sg8 A .t "ifl . iift ̂  GD

Teilen

Themen anzeigen

Zur Liste hinzufügen

Listen anzeigen

Moments ansehen

Stummschaiten

k Biockiensn

Melden
<§> Deutschland <y

belge-treten

Fojge ich Follower

Gefolgt von niemandem, dem du folgst

'weets Tweets & Antworten Medien Gefällt

a

Abbildung 46 - Melden - Link - Twitter - Profil (Smartphone & App)
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-t- ")ll ,, «SJ ̂  CS>

0+

FT

0

@

@

t

folgen

stummschaften

bloGkieren

E| Tweet meiden

Abbildung 47 - Melden - Link - Tweet (Smartphone & App)
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Sieh dir an, was gerade auf
der Welt tos ist

Besbnhr« <kh]«la btl mftttr.

»:.^!tl<'<>«tr tisa;»^ .. vSt<s awx^'.e.-.V.ss 
'. y'tftt* C ,* .wisw-o's 'isa y«, is. ji;bi ,..a :w r V .SSft 'J01<? ̂ wiite

Abbildung 48 - Startseite - Twitter (Desktop & Browser)

Impressum Twitter
Die Webssiten unter www. twittsr. com und die auf diesen Selten vorgehaltenen Dienste werden dir

angeboten von:

Twitter inSematianai Company
One Cumberland Place

Fenian Street

Dublin 2

D02AX07

lieiand

registriert beim Compartes RegistraSfon Office der Republik Irtand.
Vertretungsberechtigte Personen: Laurersce O'Bnen, Robert O'Sbea
Untemshmmsnummer; 503351
Umsatzsteuer-tdsntiflloEtionsnuinmer: IE9803175Q

Kundenservtee: KontaKSere Twi*ter Intemationa! CompaRy

via hRps support fwitter. com'forp'

Telefax: 1-41S-222-9958

E-Mait. de-support<8twitter.com

Beschwerden nach NetzwerMurchsetzungssese
Bssohwerden wegen rechtswidriger Inhalte nach d^MetzwerKdurchsetzungsgesetz können eingereicht
werden via hitps"/heto.tvfltter corr' icr'i&netzv/ei kdurct-setzungsgesetz oder auch über die oben
angegebene E-Mail-Adresse

Inländischer ZusteUungsbevollmäehtigter gemäß § 5 Abs. 1 NetzDG:

Abbildung 49 - Link zum Hilfebereich im Impressum (Desktop & Browser)
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Twltte jyicti'-u tws

0 46 a «

Anmdiiffl

NeubeiTwitter?
Reß'.suicfeäkh Jetzt, üffl defoffätse^e ^^ocali&^rte

T'm^wg. rusrh^t?^

. 0 »o

<fr T\weet einbetten

'".l Tteeet melden /
] Verstoß gegen das NetzDC

meläen

6:25 nachm. . 11. -tuli ,:01». n- .; WroApp'

1 "öeFä'ii: fnir"-A"gabe

o n 'ö

Abbildung 50 - Link zum NetzDG - Meldeformular - Tweet (Desktop.& Browser)

115



Fällt unter das

Netzwerkdurchsetzungsgesetz

i-"'l'<'" Sie fciiic a"e Wle( ur. ier aus fvef-KiSuf'it'i. ävw '['. '(i-.er nur tn

E.?i':pEai^ ̂ r!^t';;wn und übfrf»Tuft.^fthn &'ä d " ?e^ Foini-ii^' ̂  S^i'Ki.g
ai-<!u ie" und auf "Abse" Seif sitekn'i.

Was nwldeil du?

Ha?$ %^)fwdc ». vfftwswRSWMficii» ww t

TerKNtefnos

Gcwafl' swifoming / Aifflordiefung ?ii Sn-atiaen

> Se»»lktTMis);&wchwnWtKfem

"? '.)' ., ;(.

115G SffiB; Gpict-ftKXijrig Vffli &Ef<fif»im?swo RtCgic.T^M'lwdiaftaRi.ffri
A. jnjjb^öfdftigtifigcs .

Paragfa^! liS SiGB; Betettösyng

P<ragw*i 196 ̂ "3B- ÜW» rte^rwia

»ff'aKpss.W IST SM38: VMteiundir^

verieuvng des i^i^»tp«»i, s:iByhen L.ei»f8^»fftK^e>

Fäfscftüftfl . .

O.äsa <SAttCi-ien sinö..

Gsgw ifflch g«rti-, (ßt (2. 8. < ErwAhnC.T? \W , S^tanwie aaef PseL jdonynrt

CrfgwjCTnaitden 9«tfoft;i, <t8f> Wf gcscülhch vertrete (z. @. ircfliwi K)icniiF<t<^ICF inetn KUitl)

SLJWI auiyc fieifcwet ;£. fc w.̂ n r'rcuw: odw eiDe Siupw;

Über ̂ ie seit»s^ Ich e '*EJte ̂ t--i MäEJu" g'

FiiroitcnsrihÄ

f-  e'w. ßegdweirdesiefle

FA f'-w tiantöäre BphftA?

M&tciiinnsdßtaiis

Wr'dm NUtM'SBW ^
vetiffisttcWtid^PnAtem? . .;.

Welche An von Intiüt nielticn Sie?

Pick

T«mt

Angasen 21; ö<?;r;sr Parsoii

OffifSi&hlBfrAdi^se

T<ifltty NiiUftfitSfiw

(UfUWWi

B3d (; J tl MflRwA? Ou j^ygg ̂ aig Googte feCAMCHA^aiallenga bMTawortei). t^ To'Ut. larfen.
W«'m A! ay »Weittf' ts>psi MitHt ßt>o(fie IniftinDolioiitifi <sx!i äh.'h. dt"- > GttfM
(md ste ,en Browsef artas&en w-ä rwiw,

Abbildung 51 - Twitter - NetzDG - Meldeformular - Gesamtüberblick (Desktop & Browser)
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. Ich verstehe, : das® der gemeldete:: Inhalt aufrpotenzielle Verstöße'
gegen die AIEgemeinen Qesdiäftsbedlngvngen von Twhter
u nteraüicht wird und dass Ich eine reGhtiiehe ßesäiwBEde

':einreJehe,'äie;5ernäB:deim:Nfftzwerkdurehsetajngsgesetzzur
\forenthaltung von Inhalten ini Deutschland fuhren kann. Ich
veFstehe, dass ich mit dieser Beschwerde einen

schwerwiegenden Vorwurf erhebe.
. Alle in dieser Beschwerde enlEhaUenen l ntormaäönen sind wahr

lind korfekt und Ich Feiche diese Bes.chwerde eio, weil ich in

;gufenr.Gtaubert,.der:ÄisiGht:bin, dass^elne Rechtsverletzung
. vo Fliegt;

. Ich verstehe, das® der gemeldete Nutzeraccount benachrichtigt
. wird und dass diese Angelegenheät an die Lumen-Datenibank
gemeldet, Im Twitter TranspareBzbeFlcht: aufgeführt und in
ge8©tziich;w3rgeseliriebeFiieöffen.tlEche Berichte :und;'Beriohte an
Behöjden aufgienomimen werde'n kann.

. ich veF^ehe, dass:sich durch die EmsencEüngunwEfstanäigef.

vngül'tlgeroder falscher Nefdu:ngen die WahrschdnEEchkeät
vemngern kann, dass diese IVEeidung (sowiezükünftige
Meldungen) von den Twltter Systemen Qberpräft oder akzeptiert
werden.

» Ich vepstehe, dass dte Bnsenduing N^her Meldungen üiber
: Verstöße gegen die Allgemeinen Geschäfitsbedlng ungen oder von
falsehen Re'chtsbeschwerden zur. UnterdrGckung der Inhafte
anderer Nutzer ein: missbräuebliches. 'tertidlien am Rahmeni der

:Tw1tter Regeln darstellen kann und; das® wiederholte ;Verstöße.;zur.
dauerhaften) Sperrung meines Aceour@s(sowiie eventuell
vorhandener verfmupfter Accounts) führen tönnen.

Durch AnkreEaen dieses Kästchens und elektronisch®

ÜRtei^lchRung diesfsr Beschwerde bestätige Ech, dass ich

'ai l&Gb|g®n;!Fsförraationi®n.getessh habe u nd anerksmne,

Abiia^shes

Abbildung 52 - Belehrung über die Auswirkungen einer NetzDG - Meldung via Twitter

(Desktop & Browser)
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fvff^^. fir. iwyV. ^ hcn fmf-'ÜtMWStMff

Vielen Dank für Deine Meldung!

WiETakeActtonHlml

In dei ZdischEnzeit ;Blgen mr dir einige Methoden, me du dam 1. -. ; ?< -z-"1-- ,"< i;-"- itsnnst:

Abbildung 53 - Eingangsbestätigung über den Erhalt der Meldung (auf der Twitter - Seite im
Browser)
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X- Dein Bericht

Vielen Dank«

Wir schätzen deine Hilfe dabei, die Erfahrung für jeden
auf Twittsr zu verbessern, lyit deiner Meldungen der
letzten Stunde unterstützt du uns dabei, Twitter sicherer
und besser zu machen.

Diese Tweets Hast du gemeldet:

t d'i

e-i &i

Diese Äccounls hast du gemetdet:

Du kannst mehr über das '
erfahren. Falls wir weitere Schritte

unternehmen, lassen wiresdichwissert.

Abbildung 54 - Anwendungsinterne Benachrichtigung über Erhalt der Meldung (Twitter

Benachrichtigung)
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14:07|3, 2KB/sggSS A ^ .$..<((! «ill ̂ CS)-^

ö mobile. twitter. com?

@) Einstellungen öffnen

Abbrechen

r*

Abbildung 55. 1 - Weg Twitter - Startseite zum Impressum (Smartphone & Browser)
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14:04|<^KB/sgg A ^^ .^.dll-lll: -9:, -<a>^

^ mobile. twiner. com/set' Q |

<~ Q Twttter durchsuchen eoA

^'
Anmelden

Datenschutz

Indtviduallslerung und Daten
Etfi!Qe e'iautien

Deine Twftter Daten

>

>

Diese Informatfonen gelten Wr deinen Bröwser bzw.
deJriQerät, während du abgemetdet bist. Sie haben
keine Auswirkung, wenn du angemeldet bist.

Allgemein

UberTwitfer

Abbildung 55.2 - Weg Twitter - Startseite zum Impressum (Smartphone & Browser)
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U:04|0, 1KB/sgg82 A ^ .^..«II-«II -?. CS3^

<^ fi mobile. twitter. com/setl (3 :

<- Q Twitter durchsuciwn

Anmelden

Versjonshinweise >

Rechtliches

Anzeigen-lnfo >

Bedingungen >

Cookies >

Datenschutzrichtlinien >

Impressum"^

Sonstiges

Blog >

Entwickler >

Hilfe-Center >

Jobs >

Marke >

0

Abbildung 55. 3 - Weg Twitter - Startseitezum Impressum (Smartphone & Browser)
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14:04 j 0,2Kfi/s gg A ^:' ^. illl^rt . ^CSS)^
ü'Brien, Robert ü'Sheä

Unternehmensnummer: S03351:

ümsatzsteuer-ldentifjkatjoni snummef:

IE9803175Q

Kyndenservree: KontaRtiere Twltter

jnternational Company
via trttps .//support. twitter. com/form.s

Telefax: <-4 5-?-:-2 9958

E-Mad: ue suoport witter. com

Beschwerden nach

Netzwerkdurchsetzungsgesetz:

Beschwerden wegen rechtswidri. ger ißialte
nach dem Netzwerkdurchsetzungsg|setz

.

*.^

können eingereicht werden via

https://heip. i.wttter. <'jom/form-3/nelzwerkdurc
hsetzun s eset.z oder auch über die oben

angegebene E-Mail-Adresse

liiländlischerZustellungsbevoliinächttgter

gemä&S 5 Abs. 1 NetzDG:

T. l. Kontakt OmbH

Abbildung 56 - Twitter - Meldeformular - Link (Smartphone & Bröwser)
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14:5611, 1 KB/s ^ .. II! .Kl ^ C» -^

0 mobile. twitter. com/hon LU :

Startseite ^

1 Min. v

Q 465 O 741 C 2-266 ^

5 Mh. ^

Q 1. 05T U 1, 670 0 5.448 <

. 7 Min. v

0 1. 105 U 2.163 0 6.991 o^

Q 0

Abbildung 57. 1 - Weg zum Twitter - NetzDG - Meldeformular als angemeldeter Benutzer
(Smartphone & Browser)

124



14:5&|1,4KB/ä ^. "ä ->ri .^^«

ö mobile.twittercom/hor CE

Accoünt-lnförmatiönen i:x

^

9 Folge ich 0 FolloweF:

& Profil

Usten

^ Themen^

R tesezeichen

y Moments

1^1 TwJtterAds

Analytics

^ Einstellungen UFicfDatensctiutz li;

@ Hitfe-Center

Q Datenspamnpdus

Abbildung 57. 2 - Weg zum Twitter - NetzDG - Meldeformular als angemeldeter Benutzer

(Smartphone & Browser)
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Mt86) l.affift

^ mobiie. twitter. com/set

^ Ejnstetlwigen

@

Account

Datenschutz und Sicheriheit

Mitteilungen

inhaltsvorlieben

Allgemein

Anzeige

Datennutzung

Barrierefrelhelt

>

>

>

>

>

>

Q 0

Abbildung 57. 3 - Weg zum Twitter - NetzDG - Meldeformular als angemeldeter Benutzer
(Smartphone & Browser)
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14:56 <1,6KB/s :t'.iid.iit .'%<®>^

ö mobile. twitter. com/seti

ÜberTwitter
<ü)

Versionshthweise

Rechtliches

Anzeigen-jnfo

Bedingungen

Cookies

Datenschutzrlehtllriten

Impressum , '^

Sonstiges

Blog

Entwickler

Hilfe-Center

Jobs

Marke

Q

>

>

:>

:>

->

>

>

:>

>

:>

;>

Abbildung 57. 4 - Weg zum Twitter - NetzDG - Meldeformular als angemeldeter Benutzer

(Smartphone & Browser)
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14:04]O^KB/sgg A 2;
O'Bnen, Kobert O'Shea

Unternehmensnummer: 503351

Umsatzsteuer-ldentifikationsnummer:

IE9803175Q

^.. idl.<al -.^CE)^

»(undenseryice: Kontaktiere Twitter

International Company

via https://supporttwitter com/forms

Telefax: 1-415-222-9958

E-MaH. de-support@tw»tter.co'm

Beschwerden nach

Netzwerkdurchsetzungsgesetz:

Beschwerden wegen rechtswidriger Ipaite
nach dem Netzwerkdurchsetzungs ffsetz

können eingereicht werden via

https://heip. tv/)tter. com/forms/net2werkdurc
hsetzunqs esetz oder auch über die oben

angegebene E-Mali-Adresse

Inländischer Zustellungsbevoilmächtigter

gemäß§5Abs. 1NetzD6:

T l. Kontakt GmbH

Abbildung 57.5 - Weg zum Twitter - NetzDG - Meldeformular als angemeldeter Benutzer
(Smartphone & Browser)
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1&21 lltWS/s^ ^., -.iti;rfi;:-^!;'as^

mobile.twitter.com/

<^> Tweet einbetten

C| Tweef melden

-q Versto& gegen das NetzDG melden j i:

Nibrechen

Abbildung 58 - Link zum NetzDG - Meldeformular von Tweet für nichtangemeldete Benutzer

(Smartphone & Browser)
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13-22 ^.i. 35%

"in "e heraus, äs
gerade in der elt
los ist.

Du hast bereits einen Accoynt^ Anmelden

lil 0 <

Abbildung 59. 1 - Weg zum NetzDG - Meldeformular für nichtangemeldete Benutzer
(Smartphone & App)
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13:2.5 . i 35%

istrieren g
-UJ:

Bei Twltter anmelden.

Telefon, E-Mail oäer Nutzername

Passwort

Passwort vergessen?

0

1 23456 7 8 9 0

q w e r t z u i o p ü

asd fgh J k lö ä

y x c v b n m

jfl Deutsch

Abbildung 59. 2 - Weg zum NetzDG - Meldeformular für nichtangemeldete Benutzer

(Smartphone & App)
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13:25 ^s-^. i 35%.

!-
l Über

BeiTwitterann proxy

Teiefon, E-Mail oder Nutzername

Passwort

Passwort vergessen?

C-r)

1 234567890

qwertzuiopü

asdfghjklöä

yx c v bnm

1#1 , Deutsch i är

K 0

Abbildung 59. 3 - Weg zum NetzDG - Meldeformular für nichtangemeldete Benutzer
(Smartphone & App)
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13:25

^r UberTwitter

^.< 35%

Version 8,29. 0~release. l(

r

l Hilfe-Cenfer

Rechtliches

Nutzungsbedjngungen

Datenschutzriehttinien

Nutzung von Cookies

Rechtliche Hinweise

<

Abbildung 59.4 - Weg zum NetzDG - Meldeformularfür nichtangemeldete Benutzer

(Smartphone & App)
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13:25

<- Twitter

^.. ii 35%

IM BROWSER
ÖFFNEN

utzung ̂  on Twitter

e altung deines
ccounts

Sicherheit

Regeln und Richtlinien

III 0 <

Abbildung 59.5 - Weg zum NetzDG - Meldeformular für nichtangemeldete Benutzer
(Smartphone & App)
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10:18

^- Thema

^.«) 68%

2.252 Retweets 2.347 "Oefällt mir""An:gaben

Q u 0 <

Deine Antwort twittern

i l n

Abbildung 60. 1 - Twitter - Tweet teilen (Smartphone & App)
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0:2o , d 68%

Tweet teilen

Per Direktnachricht senden

^ Tweet zu Lesezeichen hinzufügen
r"'"

<$5 Link zum Tweet kopieren ^

«^ Tweet teilen via ...

Abbildung 60. 2 - Twitter - Tweet teilen (Smartphone & App)
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Betreff: Case#CAAAQ93TajNewÄAEAAÄÄCf. 9Q: ̂ our repört about
has been received.

HelEo,

::W@' häve FeceiwBd yöürGomplai:nt:'regaFdi:ng^äceaünt

We :have investigated theTepörted. cönte-ntand. eöüld .
not Identily. any vEol-ations :of:the,Twitter Rules
(ht43S:Äsupport. twitteF.conVarticles/18311)örGerman'
Eaw. Acco;rdingly, :we have' nottaken. anyaGtio:n::e[t:this
üme.

S'lncerely,'

Twitter

Abbildung 61 - Twitter - Rückmeldung per E-Mail
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Notifications

ioj- Home

^ Exp!ore

,*<lotiti(....'. t>on^

Q Messages

Bookmarks

Lists

<8> Profite

Mo re

,\<"i'l 11I">

We received your 4 reports aver ihc past hour

We rcceivcd y'our 8 reports ovcr the past hour

An Update on the account you reported Js available

We received yaur 3 reports aver {he past hou!-

Abbildung 62 - Twitter - Account - Benachrichtigungen
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Your report

Thankyoii

VA appKcidte. yd ur help in iimproving.üvcryöne'&cxperiünce
»n Twitter..Yt5ur:8 rcportä Wttfita th^ past haur will htilp make
this ds^fer <äBtl ketür placc.

Tweet's y!QU rop;t*rted;

Abbildung 63. 1-Twitter-Bestätigung mehrerer Meldungen im Account
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Your report

tl, F -r»'

Tj" . '" vCt i< no Kn,rt a^i

Accounts you reported:

Yöu can Eearn more about reporting abusive behavlor . !f
we take further action, weil iet you know.

Abbildung 63. 2 - Twitter - Bestätigung mehrerer Meldungen im Account

140



Your report

An u:pdate on your rep'orts

Thanki» again'forj tetting us know. 'Qur inMestEgatäQn :found
these accounts viölatedthe ' ' ;

.> Violatingourruäesagajnst hi 1t: t

ti C

ViöEalingourruiesagälnst tu I co !i

Abbildung 64 - Twitter - Update zu mehreren Meldungen im Account
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G

Abbildung 65. 1 - Meldung eines YouTube - Videos via Melden - Link (Desktop & Browser)

^ SW  Mrt

&-)....
.^~~.WWHWl ÜM

Abbildung 65. 2 - Meldung eines YouTube - Videos via Melden - Link (Desktop & Browser)
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Vidw, fflrid»i.:

Ti l>»m<yiAt^ 3tt»

f") C<»liBlMf «*B(tte. »<to'*i^Wit

^f . ''WSW^<!W^^Wll'tef^Sf*

<^f^icafcs&iwa»S «ftäifcrf*  BB

rit*fmArisw!h

.3 ürtWßaüsatf^Tw^w.i»

>^^ Spa-i CS'K. in'ttänwiäfr intew

'"' ^^iiwfüiaVSfWM

Pnt*«» "»i iitfi it'uit.i'rin

Abbildung 65. 3 - Meldung eines YouTube - Videos via Melden - Link (Desktop & Browser)

A«i Cti^ 'WltSfi.

Abbildung 65. 4 - Meldung eines YouTube - Videos via Melden - Link (Desktop & Browser)
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Vx^n Owfc fö ft^iw »(tetono

s, 4>*h »«t *A>d i*>u"rfu«a*a

Abbildung 65.5 - Meldung eines YouTube - Videos via Melden - Link (Desktop & Browser)

Tt-SS» *f>

tA»r-<iKn,*nwt!*

WWtr-

t!IIWinRWM*W>n

&

Abbildung 66. 1 - Meldung eines YouTube - Kommentars via "Melden" - Link (Desktop &
Browser)

144



fawisB)l®<n*iäKi

i^ww!Sat'' tfMfS(iSß^»iit

fwiiaf^ssiiww»-Ws^1w9K

l-^ifWAWjuif:

tösEt*(fe tXi^<ii#U3*C<»A

Abbildung 66. 2 - Meldung eines YouTube - Kommentars via "Melden" - Link (Desktop &
Browser)

0 lfcww;in h»W«rtiungi<lWSfan

Poffwgnfi» f*; «awB w^w hw^K;

Q iririeur^A-audi

. HMBreteotewsi^tiCwwt;

^ E«'wUgungofi>fHobn»>s-

l .;ilkAh> fflid,diyu»rf» E»)»ai#

FinfiiiilenFVftän-wiiilii-dutd.tiräfcT^.

Abbildung 66.3 - Meldung eines YouTube - Kommentars via "Melden" - Link (Desktop &
Browser)
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Abbildung 66.4- Meldung eines YouTube - Kommentars via "Melden" - Link (Desktop &
Browser)

»tliUir1

?* o?

Abbildung 67. 1 - Meldung eines YouTube - Kommentars via Melden - Link mit NetzDG
(Desktop & Browser)
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.i((»MWilacrti^di»A

.Q ywwi*i»töte rtiWftc*fSfWi

f*»n*y.t&(! W»CWitU»ü*qfiträt fcfttiW

'") liwhW. ttSlt. Wtäh

^f, .fwyf^wfiyvwW^Swis'it

Sr** . wn?oäwMri»yD<

t*^?KilitT Wl»<ii « *»St. C"l%
.  te!i» ic-ro»wif<nt ^e% ysye^ wrten

Abbildung 67.2 - Meldung eines YouTube - Kommentarsvia Melden - Link mit NetzDG

(Desktop & Browser)

.tenimcntttn^dtft

Abbildung 67.3 - Meldung eines YouTube - Kommentars via Melden - Link mit NetzDG

(Desktop & Browser)
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viflw toN t förd*»« Wthh.tfl

Abbildung 67.4 - Meldung eines YouTube - Kommentars via Melden - Link mit NetzDG
(Desktop & Browser)
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YouTube

1771

v
358

^

teilen

se^.

Speichern

.pl
Melden

ABONNIEREN

Abbildung 68. 1 - Melden eines YouTube - Videos (Smartphone & Browser)
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Video melden

0 Pomografische Inhalte

0 Gewaltsame oder abstehende Inhalte

0 Hasserfüllte oder beleidigende Inhalte

0 Gefährliche, potenziell schädlidie H andlungen

0 Kindesmissbrauch

0 Unterstützung von Terrorismus

Q Spam oder irreführende Inhalte

0 Verletzt meine Rechte

Q Problem mit der» Untertiteln

Unsere Mitarbeiter sind rund um die Uhr im Einsatz, um
nachzuprüfen, ob gemeldete Videos tatsächlich gegen
die Community-Richtlinien verstoßen. Wenn ein Verstoß
vorliegt, wird das verantwortliche Konto verwarnt.
Schwere und wiederholte Verstöße können auch zur
Kontökündigung führen. Kanal meidep

ABBRECHEN WEITER

Abbildung 68. 2 - Melden eines YouTube - Videos (Smari:phone & Browser)
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Video melden

Ausgewählter Zeitstempel *

i Zusätzlicne Informationen angeben

Unsere Mitarberter sind rund umdte Uht im Einsatz, um
nachzuprüfen, ob gemeldete Videos tatsächlich gegen
die Cö(nmur>i!y-Rfohtl|nien v«st&ßen. Wenn ein Verstoß
vnr?iegt, wird das verantwortliche Konto verwarnt.
Schwere und wlederhdte Verstöße können auch, zur
Ko.ntokundigu'ng fßbre<i. Kana!:ifte!den

ABBRECHEN MELDEN

Abbildung 68.3 - Melden eines YouTube - Videos (Smartphone & Browser)
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Vielen Dank für deine Meldung

Problem
Gefährliche, pota'iziell schädliche Handlungen

A» fiowahlter Zeitstempel

Weitere Dfitails

Wenn diese Inhalte gegen die Communsty-Richtlinien.
versto&en, werden sie entfernt.

SCHLIESSEN

Abbildung 68.4 - Melden eines YouTube - Videos (Smartphone & Browser)
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Abbildung 69. 1 - Melden eines YouTube - Kommentars (Smartphone & Browser)
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ieiden_

Abbrechen

Abbildung 69. 2 - Melden eines YouTube - Kommentars (Smartphone & Browser)
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Kommentar melden

0 Unerwünschte Werbung oder Spam

0 Pornografie öde- sexuell explizite Inhalte

Kindesmissbrauch

® Hassrede oder explizite Gewalt

.
0 Belästigung oder Mobbing

Q (Opilc. lül) Meines Erachtens sollte dieser
Inhalt gemäß dem
Netzwerkdurchsetzungsgesetz gesperrt
werden. Weitere (Rformsttjoneii

ABBRECHEN MELDEN

Abbildung 69. 3 - Melden eines YouTube - Kommentars (Smartphone & Browser)
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Vielen Dank. Wir haben deine Meidung erhalten.
Seilten wir feststellen, dass diesbf Inhalt geqen
unsere Community-Riohtlinien vGrstöSt, wird BI
entfernt.

OK

Abbildung 69.4 - Melden eines YouTube - Kommentars (Smartphone & Browser)
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Kommentar melden

0 Unerwünschte Werbung oder Spam

Q Pornografie odar sexuell explizite Inhalte

0 Kfndesmissbrauch

^ Hassrede oder explizite Gewalt

Belästigung oder Mobbjng0

n (Optional) Meines Erachtens sollte dieser
Inhalt gemäß dem
Netzwerkdurchsetzungsgesetzge^errt
werden. Weitere.lnformationeo

ABBRECHEN MELDEN

Abbildung 70. 1 - Melden eines YouTube - Kommentars - NetzDG - spezifischer Teil
(Smartphone & Browser)
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Kommentar melden

Problemtyp *

Beziehuna *

WCTn du oben <!'?inen vollstärtdigen Namen <snyi&^>t,
wird dieser als digitate Signatur verwendet

Durch die Öbßrmittlung einer rechtlichen Beschwerde <n
YQuTub" erUärst du dich damit einvK retandai, dass

YouTube mäqiicherweise informationt 'n zu die'sw

Me'ciung.veroffentlicbt. Beactrte, 6äss der '^»scbrauch
unserer rechtlichen Formuiare zur Kündigung deines
YouTube-Konto'? führen keim.

* Erforderlich ABBRECHEN MELDEN

Abbildung 70. 2 - Melden eines YouTube - Kommentars - NetzDG - spezifischer Teil
(Smartphone & Browser)
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Abbildung 72. 2 - YouTube NetzDG - Meldeformular (Desktop & Browser
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Abbildung 72.3 - YouTube NetzDG - Meldeformular (Desktop & Browser
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n

Abbildung 73 -YouTube Kommentar Zeitstempel verwenden (DesktopSi Browser)

^ $1 ^ &^ -y^hA*.

. 0 ssis<i^xß9wu^ y^^w~^^>:^«^t^:
»> .'hur

Abbildung 74 - YouTube URL von Kommentar erhalten (Desktop & Browser)
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https://m.youtube.com

YouTube 0.

A
Stan

<6
Trends

lp
Maliathek

Abbildung 75. 1 - Weg zum YouTube NetzDG - Meldeformular als angemeldeter Benutzer
(Smartphone & App)
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i'ittps:/' 'm.youtube.com/'toieru

:_X:| Konto

|H Anmeiden

l^t Einstellungen

Meine Daten aufyouTube

Pl Feedback

Hilfe

Q Desktop

13 Impressum

NetzDS Transparenzbericht

NetzDG BeschwerdGn

liatencdtifizerkiärung . Nuteüngsbedingungen

Abbildung 75. 2 - Weg zum YouTube NetzDG - Meldeformular als angemeldeter Benutzer

(Smartphone & App)
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https://support google.com/yo.

YouTube-Hilfe 0. Antnetden

Hilfe Communtty

Die neuesten Informationen dazu, wie wir mit der
Situation im Zusammenhang mit dem Coronavirus
(COVID-19) umgehen, findest du unter g.co/yt-
covirtl 9 Du kannst auch diesen Thread abonnieren,
um immer auf dem Laufenden zu bleiben.

Inhalte melden, die unter das
Netzwerkdurchsetzungsgesetz
fallen
Am 30. Juni 2017 hat der Bundestag das

Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG) verabschiedet.
Durch dieses Gesetz wird geregelt, wie einige soziale
Medien mit Rechtsbeschwerden im Zusammenhang
mitlnhalten umgehen sollen, die konkrete Straftatbestände
des deutschen Strafrechts erfüllen und maßgeblich die
folgenden Kategorien betreffen:

. Sexuelle Inhalte

. Gewalti nhalte

. Hassrede oder politisch extreml$tische tnhafte

. Schädliche oder gefähriiche Inhalte

. Terroristische oder verfassungsfeindiiche Inhalte

. Verleumdung oder Beleidigung

. Privatsphäre

Die konkreten Straftatbestände sind in § 1 Absatz 3
NetzDG aufgelistet.

* Erforderliche Felder

Abbildung 76. 1 - Darstellung des NetzDG - Meldeformulars von YouTube (Smartphone &
Browser)
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bttps'//suppurt. google. com. 'yc

YouTube-Hilfe 0.
»rtfct.*-<y<  IWWV^VKffWXW^,

" Erforderliche Felder

Der Missbraudi unserer rechtilchiMi Formula»«

kann air Kündigung deines YouTube-Kontos
führen.

* Erforderliches Feld

Kontakt-E-Majl-Adresse1

(Empfänger der Bestätigungs-E-Mail):

Beschwerdeführer *

, Ein Element auswählen

URL, die zu: den beanstandeten Inhalten führt *

(Kanal-. Vidao- oder Kommei'itar-URLs durch Kommas getrennt
angeben)

Beschwerdegrund'

Ein Elemenf auswählen

Beschreibe/warum dieser Inhaft deiner Meinung nach
rechtswidrig ist. Deine Angaben sollten so genau wie
möglich sein. Füge falls zutreffend einen Zeitstempel

Abbildung 76. 2 - Darstellung des NetzDG - Meldeformulars von YouTube (Smartphone &
Browser)
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YouTube-Hilfe Anmelden

Beschreibe, warum dieser Inhalt deiner Meinung nach

rechtswidrig ist. Deine Angaben sollten so genau wie
möglich sein. Füge falls zutreffend einen Zeitstempel
hinzu (z. B. "Unangeme$$ene Bilder bei Minute 0:20") *

Bestätige die folgende Aussage:
Ich erkläre, dass die Angaben in dieser Meldung wahr und
vollständig sind,

Die Eingabe deines vollständigen Namens in das unten
stehende Feld gilt als deine digitale Unterschrift.

Alle Daten werden gemäß der Datenschutzerklärung von
Google gespeichert.

Durch die Übermittlung einer rechtlichen Beschwerde an
YouTube erklärst du dich damit unverstanden, dass

YouTube möglicherweise Informationen zu deiner
Meldung veröffentlicht.

Gemäß dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz können wir
deine Beschwerde an den Nutzer weiterleiten. Er erhält

dadurch die Möglichkeit, auf sie zu reagieren.

Senden

Bniae Konto- und Svstemlnformattonen wwden an Gooate aesendet.

Abbildung 76. 3 - Darstellung des NetzDG - Meldefor.mulars von YouTube (Smartphone &
Browser)
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YouTube Q. :W

Start Es'.tX'ckcn Afccis Pt. -;(,-. inrjang Wediati i'k

Abbildung 77. 1 - Weg zum YouTube NetzDG - Meldeformular als angemeldeter Benutzer

(Smartphone & App)
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Konto

Google-Konto verwalten

B Mein Kanal

YouTube Studio

Wiedergabezeit

YouTube Premium abonnieren

Kostenpflichtige Mitgliedschaften

Konto wechseln

Inkognitomodus aktivieren

Meine Daten aufYouTube

Einstellungen

Hilfe und Feedback

Impressum

NetzDG Transparenzbericht

NetzDG Beschwerden

Datenschutzerklärung . NutiEungsbedingungen

Abbildung 77. 2 - Weg zum YouTube NetzDG - Meldeformular als angemeldeter Benutzer
(Smartphone & App)
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Abbildung 78. 1 - Weg zum YouTube NetzDG - Meldeformular als nichtangemeldeter

Benutzer(Smartphone & App)
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X Konto

Melde dich jetzt an, um Inhalte

hochzuladen oder zu speichern und

Kommentare zu hinterlassen.

ANMELDEN

Einstellungen

Hilfe und Feedback

Impressum

NetzDG Transparenzbericht

NetzDG Beschwerden

Datenschutzeridämng . Nutzungsbedingungen

Abbildung 78.2 - Weg zum YouTube NetzDG - Meldeformular als nichtahgemeldeter
Benutzer(Smartphone & App)
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38 Mio. Aufrufe - vor 1 Jahr
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.Teilen Heru.-. aden Speichern

ABONNIEREN;

Kommentare 50. 89't

u

Abbildung 79. 1 - YouTube Video Teilen (Smartphone & App)
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Teilen

Unk kopieren Tweet Direktnachricht

Gmaii Skype Bluetooth

..> Q

Unk-Freigabe Wi-F» Direct Samsung Cloud ...

OneDrive Teams Always On Display

111

Abbildung 79. 2 - YouTube Video Teilen (Smartphone & App)
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Auf',ciiesem:Käna!, gibl es keine'inhälte.
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^tart Epfdi? !> .''>/. «.^ngain< M<dj. -th<»
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Abbildung 80. 1 - YouTube Profil teilen (Smartphone & App)
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Teilen

Einstellungen

Auf dem Fernseher ansehen

Bedingungen & Datenschytzerklärung

Hilfe &Feedback

Auf diesem Kanal gibt es keine Inhalte

Start Entdecke« A$>os P iäemgang VediaBiek

0 ^

Abbildung 80.2 - YouTube Profil teilen (Smartphone & App)

174



Teilen-

^pwwf. "^', wst^^

i., i
lUrtkjto^jeren1

^^»-^k*-te>^iife*. «ut^

Tweet Üjrelärtacrfirlcht

Smail :SI<ype Blü«töötft.
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Oütlook OneDnve Teams

n
\

Abbildung 80.3 - YouTube Profil teilen (Smartphone & App)
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Abbildung 81 - YouTube Informationen zu COVID -19 Maßnahmen
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Iföiffiibe Legal Support

ToüruiM SuM»rt' <l<igil.̂ +OWSR:2töfq8w@St,ip(»ft, /öUto&e.om>VSR:

Ihn;

Mttmt 2605. 201818:8125

Halte,

Be' <fer  usg lhwAn*iage häten w gemss u^se»n Bchtlithen S{>if inten teisen ausre'ictanten telass für eir.e
E'nschränkuiigtterteanstaaietefl U^StesWtentännsn ^k' seW9S^'s'} e't)il*.<Fi S e i'i^SSSl.äM

»jrempfehten »iwn, tobfcM- <Stes<srAtiswerd%» intdemrsuTulxrzu kBpeß, dwäie tohafcs ersteUl hat Einige
Nutzergsben bei itwm fanal an. »H! sie »taktiert we^«> tönncn. Weite» ̂wsWs'esSy^.w S^ anä«» Nuteer
^. ittrt<ren towci finf'el; Si? hier

ftte Sa fKhüJcN Schrtteftwn iiw wrantwortichen YouTutoerCtnleften Sfnd wiryntet Vitt^^r» ääiu &< ft, einef
SCTKhsentseheiöians»; WhiprechenJ»e «ien Youiiterdaiu srfsräen, dw IxteBereNn fts<tra§ zu entfemsn

^. t^_jcji. ;;i(!?r?q^)r--ntf-(n.. R. jv^!cti^en, ?»----TiA^

WitfwynotsttenSrti^P
5»ywiite-Teaff*

Abbildung 82. 2 - Rückmeldung YouTube NetzDG - Meldeformular

ul-., ^?-;S¥;iT ';: :!^!, :.-8
YouTube Legal Support
Q Von: ftiUTubf . «f.nof+0:

Hallo,

Wir können nkht'eindeuäg feststellen, ab Sie berechtigt sind, diesen Reditaansprach aeltend zu machen. Die B«na*rii^aung musB^entwedw ror^der Partei^iieaende^rdm,
d'eren'R6*temuanaiiidi'^ifet2t-wuTden, oder-'TOn einem autonsierten Vertreter, Bitte beanta»orten Sie diese E-MaB unter Angabe Ihrer genauan Beziehung zu der betraffenan
Partei- sofern Sie ein autorisierter Vertreter sind.

Mit freundlichen Grüßen
Das YouflJbe-Team

On October 4, 2019 Contact Us Fomi wrota:

u£Cbl3s ;1C"Ü 2 SIZekS5riSZsI-SH4AaÄea . 3hSi7ttftriyilSiicaX2V --Y

Beleidi. guag

Abbildung 83 - Rückmeldung YouTube NetzDG - Meldeformular mit direktem Bezug auf
Meldung
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'Guten Tag

:h.i&rmit bestäfigen wir das s wir )h,re Beschwerde e:Fha:lt&n hallen.

Die Referenaiummer für ihre Besc.hwerd® -lautet BuAuSyyzafmXqSLCteyrBüs-
[nUL6M87eea1RelAtj-KRE..

Das YouTube-Tea'h

Häfe

Abbildung 84 - Bestätigung YouTube "Melden" - Link nach NetzDG
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Abbildung 85 - Darstellung des Monitoring Prozesses
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